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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Arbeits- und Sozialrecht hat für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Versicherte und Rentnerinnen 

und Rentner eine herausragende Bedeutung. Die Absicherung durch den Kündigungsschutz, die Durchsetzung 

tarifvertraglicher Rechte und die Lösung betriebsverfassungsrechtlicher Konflikte sind für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ebenso von existentiellem Gewicht wie die Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Sozialversiche-

rungsträger und den Staat wegen Rente, Pflegegeld, Unfallversicherungsschutz und den Anspruch auf das Arbeits-

losengeld II bzw. die Grundsicherung. 

Der Satz „Das Recht ist der Schutz der Schwachen“ gilt vor allem für die Rechtsgebiete des Arbeits- und Sozial-

rechts, die derzeit in Deutschland die Lebensbedingungen von 42 Millionen Erwerbstätigen, über 20 Millionen 

Rentnerinnen und Rentner aber eben auch fast einer Million Arbeitslosengeldberechtigter und mehr als sechs Mil-

lionen SGB II-Leistungsberechtigter bestimmen. 

Die Zuweisung möglicher Rechtsstreitigkeiten an die Arbeits- und Sozialgerichte als Fachgerichte mit ihren eigenen 

Verfahrensordnungen des Arbeitsgerichts- und Sozialgerichtsgesetzes, gehört für die Gewerkschaften unverzicht-

bar zum sozialen Rechtsstaat. Arbeits- und Sozialgerichte eröffnen die Chance auf Waffengleichheit zwischen Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw. Versicherten auf der einen Seite und den Arbeitgeberinnen und Arbeit-

gebern bzw. den Trägern der Sozialversicherungen und sozialen Grundsicherung auf der anderen Seite. Konflikt-

lösung auf gleicher Augenhöhe wird ermöglicht. 

Unverzichtbarer Bestandteil der Arbeits- und Sozialgerichte sind die ehrenamtlichen Richter und Richterinnen. Ihre 

Bedeutung geht weit über die der Laienrichter in anderen Gerichtszweigen hinaus. Die von den Gewerkschaften 

vorgeschlagenen ehrenamtlichen Richter und Richterinnen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit verfügen mit ih-

ren Berufs- und Lebenserfahrungen sowie mit ihren besonderen Kenntnissen und ihrem Fachwissen der Kon-

fliktentstehung und Konfliktbewältigung über gute Voraussetzungen. Mit diesen spezifischen Erfahrungen ergän-

zen sie die fachliche Arbeit der Berufsrichterinnen und Berufsrichte um rechtspraktische Kenntnisse und Fähigkei-

ten.  

Die gleichberechtigte Beteiligung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter an den Entscheidungen der Arbeits- 

und Sozialgerichte ist die wesentliche Bedingung dafür, dass die Entscheidungen im Arbeits- und Sozialrecht, seien 

es Urteile, Beschlüsse oder Vergleichsvorschläge, so hohe Akzeptanz in unserer Gesellschaft genießen. Die beiden 

Gerichtsbarkeiten wirken durch diese Besetzung an der Vertrauensbildung in gerechte Entscheidungen maßgeblich 

mit und tragen zum sozialen Frieden bei.  

Die Gestaltung besserer Arbeits- und Lebensbedingungen erfolgt nicht nur auf parlamentarischem Weg durch Ver-

besserungen der gesetzlichen Regelungen des Arbeits- und Sozialrechts. Sie erfordert auch Veränderungen der 

Rechtsauslegung und der Rechtsanwendung. Hieran können ehrenamtlichen Richterinnen und Richter mitwirken. 

Der engagierte Einsatz ehrenamtlicher Richterinnen und Richter ist zeit- und arbeitsaufwendig. Er beginnt mit der 

Vorbereitung des Gerichtsverfahrens durch rechtzeitige Einsicht in die Gerichtsakten vor der Verhandlung. Dies ist 

für die Durchdringung des Sachverhalts und für die eigene rechtliche Wertung unerlässlich. Die aufmerksame Teil-

nahme an der Verhandlung, das Fragerecht in der Verhandlung und die Beteiligung an der Beratung zur und bei 

der Entscheidungsfindung wie auch an gerichtlichen Vergleichsvorschlägen, fördern die praxisgerechte Auslegung 

und Anwendung des Rechts. Manchmal sind es „nur“ Nuancen im Sachverhalt, welche nur den ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richtern aus ihrer Berufs- und Lebenserfahrung im Detail bekannt sind, die einem Verfahren die 

Vorwort 
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entscheidende Wendung geben können. Gerade bei der Auslegung abstrakter Rechtsbegriffe und der Anwendung 

komplexer Regelungen können die ehrenamtliche Richterinnen und Richter ihr soziales Wissen und ihren Erfah-

rungsschatz einfließen lassen. Das juristische Wissen der Berufsrichterinnen und Berufsrichter wird dadurch ergänzt 

und bisher für selbstverständlich angesehene Meinungen können plötzlich in einem völlig anderen Licht erschei-

nen.  

Deshalb setzt Rechtsprechung, die Akzeptanz und Gerechtigkeit erreichen will, voraus, dass die demokratische 

Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Rechtsprechung durch die Beteiligung der ehrenamtlichen Richterin-

nen und Richter verwirklicht wird. Auch dadurch ergibt die Urteilsformel „Im Namen des Volkes“ ihren wahren 

Sinn. 

Diese Broschüre soll einen Überblick über Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Tätigkeit als ehrenamt-

liche Richterin und Richtern geben. Die vorliegende überarbeitete und aktualisierte Auflage berücksichtigt den 

aktuellen Stand der Gesetze bis Juli 2019. 

Liebe Kollegin,  

Lieber Kollege, 

ich wünsche für die verantwortungsvolle Tätigkeit in diesem Ehrenamt eine glückliche Hand und viel Erfolg.  

 

 

 

Annelie Buntenbach 

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes  
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A Die Entwicklung und Bedeutung der Sozialgerichtsbarkeit 

1. Die Entwicklung der Sozialgerichtsbarkeit 

Die Sozialgerichtsbarkeit ist im Unterschied zur Arbeitsgerichtsbarkeit nicht Teil des zivilen Rechts, sie gehört zum 

öffentlichen Recht. Wie die Finanzgerichtsbarkeit ist die Sozialgerichtsbarkeit ein besonderer Teil der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit.  

Im Unterschied zur Zivilgerichtsbarkeit streiten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht die Bürgerinnen und Bürger 

gegeneinander, sondern die Bürgerinnen und Bürger gegen die staatliche Verwaltung bzw. umgekehrt. Trotz ihres 

Systems der Selbstverwaltung sind auch die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Unfall- und 

Rentenversicherung) einschließlich der Arbeitslosenversicherung Teil der staatlichen Verwaltung. Bezogen auf das 

Sozialrecht zählen dazu des Weiteren die Träger der Grundsicherung für Erwerbsfähige (Jobcenter), Sozialhilfe 

(einschließlich der Grundsicherung im Alter), die Integrationsämter etc. 

Der Staat bzw. seine Verwaltung wird gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern durch hoheitliches Handeln 

tätig. Die Bürgerinnen und Bürger beantragen eine Sozialleistung und die zuständige Verwaltung entscheidet dar-

über durch hoheitlichen Akt, den Bescheid. Umgekehrt wird die Verwaltung ihrerseits – ohne Antrag der Bürge-

rinnen und Bürger – tätig, wenn sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gesetzliche Pflichten, aber auch 

Rechte durchsetzen bzw. gewähren will. Das können z. B. Beiträge zur Sozialversicherung sein, aber auch Forde-

rungen auf Rückerstattung zu Unrecht bezogener Sozialleistungen.  

Billigt der Staat eine soziale Leistung (Geld-, Sach- oder Dienstleistung) zu, wird ein begünstigender Verwaltungs-

akt (Bescheid) erteilt. Eine Forderung wird durch belastenden Verwaltungsakt realisiert. Der Verwaltungsakt bzw. 

der Bescheid ist grundsätzlich rechtsbehelfsfähig; d. h. gegen ihn kann ein Rechtsmittel eingelegt werden. Staatli-

ches Verwaltungshandeln unterliegt in Deutschland erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik der gerichtli-

chen Überprüfbarkeit: die Judikative (Gerichte) kontrolliert die Exekutive (Gesetzgeber). 

Die geschichtliche Entwicklung der Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland begann mit der Schaffung der Reichsge-

setzlichen Zwangsversicherung im Anschluss an die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 und den nach-

folgenden Gesetzen: dem Erstem Reichskrankenversicherungsgesetz (in Kraft ab 1.12.1884), dem Unfallversiche-

rungsgesetz (Teil 1 in Kraft ab 6.7.1884; Teil II ab 1.10.1885), dem Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alters-

versicherung (in Kraft ab 1.1.1891). Nunmehr ergab sich die Aufgabe, die Durchführung der Sozialversicherung zu 

überwachen und eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten. Bereits mit dem 3. Entwurf eines „Ge-

werbe-Unfallversicherungsgesetzes“, dem Reichstag unter dem 6.3.1884 zugeleitet, wurde die Errichtung einer 

besonderen Reichsbehörde, das Reichsversicherungsamt, vorgeschlagen. Dem Amt wurden „wichtige, verwal-

tende und verwaltungsgerichtliche Aufgaben übertragen“. In § 87 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 

war dann geregelt, dass an seiner Zusammensetzung Vertreter der unterschiedlichen Interessengruppen (Unter-

nehmer und Arbeiter) teilnehmen sollten.  

Das Reichsversicherungsamt nahm seine Tätigkeit am 14.7.1884 in Berlin auf. Das spätere Invaliditäts- und Al-

tersversicherungsgesetz vom 22.6.1889 übertrug dem Reichsversicherungsamt die oberste Rechtsprechung auf 

dem Gebiet der Arbeiter-Rentenversicherung. Mit dem Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung galt dies auch 

für die gesetzliche Krankenversicherung. Die Bedeutung des Reichsversicherungsamtes nahm sehr rasch zu. Sein 

ursprünglich eng begrenzter Wirkungskreis erweiterte sich von Jahr zu Jahr. Die oberste Rechtsprechung ersteckte 

sich weiter auf die Angestellten-Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die knappschaftlichen Versi-

cherung sowie die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen-Fürsorge.  

In den 60 Jahren seines Bestehens ergingen durch das Reichsversicherungsamt 8.904 Entscheidungen von grund-

sätzlicher Bedeutung. Sie wurden in insgesamt 70 Bänden als „Amtliche Nachrichten“ veröffentlicht.  

Mit dem Inkrafttreten des Sozialgerichtsgesetzes 1954 besteht die Sozialgerichtsbarkeit als eigenständige Gerichts-

barkeit.  
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2. Die Bedeutung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich nicht sicher sein, dass im Arbeitsverhältnis eine Streitfrage aus-

bleibt. Dann brauchen sie den Rat und die Hilfe rechtlich versierter Fachleute. Dies gilt umso mehr, wenn ein 

Gerichtsverfahren unvermeidlich ist. Hat schon das Arbeitsrecht seine Tücken, so ist das Sozialrecht für die meisten 

Menschen ein Buch mit sieben Siegeln (Kehrmann, Die Arbeitsgerichtsbarkeit, Festschrift zum 100jährigen Beste-

hen des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, a.a.O. S. 169).  

Das Wissen von rechtlich versierten Fachleuten ist unerlässlich. Diese stehen den Gewerkschaftsmitgliedern mit 

den Rechtssekretärinnen und den Rechtssekretären der DGB-Rechtsschutz GmbH zur Verfügung. Der Rechtsschutz 

gehört zu den wichtigsten persönlichen Leistungen, welche die Mitglieder der Gewerkschaften in Anspruch neh-

men können. Jedem Mitglied steht im Bedarfsfall kostenlose Rechtsauskunft und -beratung sowie die kostenlose 

Prozessvertretung in allen Streitfällen aus dem Arbeits- und Dienstverhältnis, aus der Sozialversicherung sowie in 

Versorgungs- und Sozialhilfesachen vor den zuständigen Gerichten zu.  

Der Rechtsschutz ist die einzige gewerkschaftliche Leistung, die grundsätzlich nur den Mitgliedern zugutekommt. 

Von allen sonstigen gewerkschaftlichen Erfolgen, sei es auf dem Gebiet der sozialpolitischen oder arbeitsrechtli-

chen Gesetzgebung oder der Tarifpolitik, profitieren in aller Regel ohne eigenes Zutun auch die nicht organisierten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kehrmann a.a.O., S. 170).  

Die DGB-Rechtsschutz GmbH, die für die Gewerkschaftsmitglieder die Rechtsberatung und -vertretung in Arbeits- 

und Sozialrechtsfragen sicherstellt, beschäftigt ca. 387 Rechtssekretärinnen und Rechtssekretäre. Dieser gewerk-

schaftliche Rechtsschutz ist an über 160 Standorten präsent und führt von hier aus Gerichtsverfahren an mehr als 

250 Gerichtsorten. Die Vertretung in den Büros umfasst den erst- und zweitinstanzlichen Rechtsschutz. Die Ver-

tretung in dritter Instanz vor dem Bundesarbeits- und Bundessozialgericht erfolgt durch die Kolleginnen und Kol-

legen des Centrums für Revision und Europäisches Recht in Kassel. Die wahre Größenordnung wird deutlich, wenn 

man sich vor Augen hält, dass im Jahr 2018 im Arbeits- und Sozialrecht 115.826 Verfahren neu aufgenommen 

worden sind. Mit den 2018 abgeschlossenen Verfahren wurden für die Gewerkschaftsmitglieder insgesamt über 

250 Millionen Euro erstritten. Die Verfahren verteilten sich im Sozialrecht auf die verschiedenen Rechtsbereiche 

wie Widersprüche und Klagen gegen Rentenbescheide, Feststellungen der Unfallversicherungsträger wegen Be-

rufskrankheiten und Arbeitsunfällen oder einstweilige Anordnungen im SGB II-Bereich. Es ergibt sich zwangsläufig, 

dass der Arbeit der Rechtsschutzbüros eine immense rechtspolitische Bedeutung zukommt. Durch die Abstimmung 

untereinander kann bei den Gerichten in politisch wichtigen Verfahren ein Bewusstsein für die Positionen der 

Gewerkschaften geschaffen werden.  
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B Sozialgerichtsbarkeit  

1. Aufbau und Organisation 

1.1 Allgemeines  

Die Sozialgerichtsbarkeit ist – wie die Arbeitsgerichtsbarkeit – dreigliedrig aufgebaut. Die Sozialgerichte sind die 

Gerichte der I. Instanz. Ihnen sind die Landessozialgerichte als II. Instanz bzw. Berufungsinstanz übergeordnet. 

Das oberste Gericht des Bundes in der Sozialgerichtsbarkeit ist das Bundessozialgericht als III. bzw. Revisions-

instanz.  

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es zz. 69 Sozialgerichte, die sich wie folgt auf die Bundesländer aufteilen: 

8  Baden-Württemberg 8  Niedersachsen 

7  Bayern 8  Nordrhein-Westfalen 

1  Berlin 4  Rheinland-Pfalz 

4  Brandenburg 1  Saarland 

1  Bremen 3  Sachsen 

1  Hamburg 3  Sachsen-Anhalt 

7  Hessen 4  Schleswig-Holstein 

4  Mecklenburg-Vorpommern 4  Thüringen 

Die Länder Niedersachsen und Bremen sowie Berlin und Brandenburg haben durch Staatsverträge die Bildung 

gemeinsamer Landessozialgerichte gebildet, so dass es 14 Landessozialgerichte gibt. 

Der Sitz des Bundessozialgerichts in Kassel ist gesetzlich geregelt (§ 38 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz -SGG). 

1.2 Die sachliche Zuständigkeit  

Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in (§ 51 SGG): 

 allen Angelegenheiten der Sozialversicherung, 

 der Arbeitsförderung und der übrigen Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit,  

 der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 

 des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts,  

 der gesetzlichen Pflegeversicherung  

 sowie der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes.  

Im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung, die mit ihren Privatverträgen der Zivilgerichtsbarkeit unterfällt, ist 

die Sozialgerichtsbarkeit auch für die private Pflegeversicherung zuständig.  

Darüber hinaus noch für die Streitigkeiten zwischen den Kassenärzten, Kassenzahnärzten sowie den Krankenhäu-

sern mit den für sie zuständigen Krankenkassen einschließlich der Krankenkassenverbände und ihren Vereinigun-

gen.  

Schließlich besteht eine sachliche Zuständigkeit für diejenigen Rechtsstreitigkeiten, die der Sozialgerichtsbarkeit 

durch Spezialgesetze zugewiesen sind. Das sind öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, die sich zumeist auf Leistungen 

aus anderen Gesetzen beschränken, so dass die Sozialgerichtsbarkeit nur für bestimmte Teilbereiche zuständig ist. 

Solche gesetzlichen Zuständigkeiten ergeben sich z. B. aus folgenden Gesetzen:  

 Bundeskindergeldgesetz,  

 Bundeserziehungsgeldgesetz,  

 Häftlingshilfegesetz,  



DGBprofil 

10    

 Soldatenversorgungsgesetz,  

 Zivildienstgesetz,  

 Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte,  

 Entwicklungshelfergesetz,  

 Bundesseuchengesetz,  

 Bundesentschädigungsgesetz,  

 Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten und Gesetz zur Wiedergutmachung nationalso-

zialistischen Unrechts in der Kriegsopferversorgung,  

 die verschiedenen Gesetze zur straf-, berufs-, und verwaltungsrechtlichen Rehabilitation,  

 Zweites Gesetz zur Bereinigung des SED-Unrechts  

sowie einer Reihe weiterer spezialgesetzlicher Zuständigkeitsregelungen.  

1.3 Die örtliche Zuständigkeit  

Örtlich zuständig ist das Sozialgericht, in dessen Bezirk die Klägerin oder der Kläger zur Zeit der Klageerhebung 

ihren Sitz oder Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. Stehen die Klägerin oder der Kläger in einem 

Beschäftigungsverhältnis, so können sie auch vor dem für den Beschäftigungsort zuständigen Sozialgericht klagen 

(§ 57 Abs. 1 SGG).  

Für im Ausland ansässige Klägerinnen und Kläger ist dasjenige Sozialgericht in der Bundesrepublik zuständig, in 

dessen Gerichtsbezirk der oder die Beklagte den Sitz oder Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort haben (§ 57 

Abs. 3 SGG). Die Vorschrift ist etwas sehr allgemein ausgefallen, zumeist richtet sich die Klage gegen einen Träger 

von Sozialleistungen, so dass mit der Formulierung dessen jeweiliger Geschäftssitz gemeint ist. 

1.4 Die Besetzung der Kammern I. Instanz  

Für die einzelnen Fachgebiete, die sich aus der Zuständigkeitsregelung ergeben (§ 51 SGG), sind speziell zustän-

dige Kammern, sogenannte Fachkammern, an den Sozialgerichten zu errichten (§ 10 SGG) z. B. Kammern für 

Angelegenheiten: 

 der Sozialversicherung,  

 der Arbeitsförderung (Arbeitslosengeld I),  

 der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II), 

 der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes, 

 des sozialen Entschädigungsrechts und Schwerbehindertenrechts und 

 für Kassenarzt und Kassenzahnarztstreitigkeiten mit den Krankenkassen (Kassenarztrecht).  

An den Sozialgerichten (I. Instanz) bestehen die Kammern aus der oder dem Vorsitzenden, die stets Berufsrichterin 

oder Berufsrichter sind und zwei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern (§ 12 SGG).  

In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung gehört jeweils 

eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter dem Kreis der Versicherten und dem der Arbeitgebe-

rinnen und Arbeitgeber an.  

Die eine Seite der ehrenamtlichen Richter für Angelegenheiten der Grundsicherung wurde mit dem SGB II neu 

eingeführt und kam bis Oktober 2013 aus dem Kreis der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer. Diese Gruppe ist 

mit der Änderung des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) durch das Bundesunfallkassen-Neuordnungsgesetz wieder ab-

geschafft worden. Die Gruppe hat sich vor allem in der I. Instanz an den Sozialgerichten als hinderlich erwiesen, 

so dass die praktischen Erfahrungen an den Gerichten zur Gesetzesänderung führten. In einer Übergangsregelung 

war abgesichert, dass die bereits aus dieser Gruppe berufenen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bis zum 
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Ablauf ihrer Amtszeit ihr Ehrenamt fortsetzen (§ 208 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGG). Notwendig werdende neue 

Besetzung erfolgen sei dem 26.10.2013 in den Fachkammern der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus der 

Gruppe der Versicherten. 

Für Angelegenheiten des Kassenarztrechts wirken in diesen Fachkammern jeweils eine ehrenamtliche Richterin 

oder ein ehrenamtlicher Richter aus den Kreisen der Krankenkassen und der Ärztinnen und Ärzte bzw. der Zahn-

ärztinnen und Zahnärzte mit.  

Die Fachkammern für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts wer-

den mit je einer ehrenamtlichen Richterin oder einem ehrenamtlichen Richter aus dem Kreis der mit dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen vertrauten Personen und dem Kreis der 

Versorgungsberechtigten, der behinderten Menschen im Sinne des SGB IX und der Versicherten besetzt (§ 12 

SGG). 

1.5 Die Besetzung der Senate II. und III. Instanz  

Die Landessozialgerichte und das Bundessozialgericht bestehen nicht aus Kammern, sondern Senaten. Die Bildung 

der Fachsenate entspricht derjenigen der Sozialgerichte. Ein Senat besteht aus der oder dem Vorsitzenden, die 

stets Berufsrichter sind und zwei weiteren Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern als Berichterstatterinnen oder 

Berichterstattern sowie je einer oder einem ehrenamtlichen Richterin oder Richter der jeweiligen Gruppe. Am Bun-

dessozialgericht wird wie am Bundesarbeitsgericht ein Großer Senat gebildet. Der Große Senat besteht aus der 

Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, je einer Berufsrichterin oder einem Berufsrichter der 

übrigen Senate und je zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern der Versicherten und Arbeitgeber sowie je 

einer oder einem ehrenamtlichen Richterin oder Richter aus dem Kreis der mit dem sozialen Entschädigungsrecht 

oder dem Schwerbehindertenrecht vertrauten Personen und dem Kreis der Versorgungsberechtigten und der Be-

hinderten (§ 41 Abs. 5 SGG). Bei Streitigkeiten im Kassenarztrecht gehören dem Großen Senat des Weiteren je 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der Krankenkassen und der Kassenärztinnen und -ärzte bzw. Zahnärztinnen und 

-ärzte an.  

Instanzenmodell 

Aufbau der Sozialgerichtsbarkeit: 
 

Berufsrichterin / Berufsrichter 

 

 
 

I. Instanz Sozialgerichte 

 

 
Berufsrichterin / Berufsrichter 

 

 

 

II. Instanz Landessozialgerichte 

Berufung und Beschwerde 

 

 
Berufsrichterin / Berufsrichter 

 

 

 

III. Instanz Bundessozialgericht 

Revision und Rechtsbeschwerde 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

ehrenamtliche Richterin /  

ehrenamtlicher Richter 

Quelle: angelehnt an http://www.bundesarbeitsgericht.de/allgemeines/schaubild.html 
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2. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

2.1 Die Bedeutung und Stellung 

Zwischen den Regelungen für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeits- u. Sozial-

gerichtsbarkeit besteht im Wesentlichen Parallelität. Hintergrund ist einerseits die enge Verbindung von Ansprü-

chen auf Sozialleistungen und der dem Arbeitsleben entspringenden Anspruchsgrundlagen und andererseits die 

damit im Zusammenhang stehenden Prinzipien der Selbstverwaltung durch die Sozialpartner. In der Sozial- wie 

auch Arbeitsgerichtsbarkeit werden die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht als Laienrichter im eigentli-

chen Sinn, wie z. B. die Schöffinnen und Schöffen, angesehen. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der 

Sozialgerichtsbarkeit sind sachkundige Bürgerinnen und Bürger, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den jewei-

ligen Fachgebieten einbringen sollen und damit eine große Akzeptanz und Transparenz zur Herstellung des Rechts-

friedens durch die Rechtsprechung sichern. Den Anforderungen an entsprechendes Erfahrungswissen wird allge-

mein durch die Altersstaffel und vorheriger Tätigkeit in den Instanzen und im Besonderen durch die Regelungen 

zur Berufung und Besetzung (§§ 13 u. 14 SGG) Rechnung getragen. 

2.2 Die Berufung in das Ehrenamt 

Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit werden aufgrund von Vorschlagslisten be-

rufen. Für die Sozial- und Landessozialgerichte erfolgt die Berufung durch die Landesregierung oder der von ihr 

beauftragten Stelle (§§ 13 und 35 SGG), zum Bundessozialgericht vom Bundesministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung (§ 45 SGG).  

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beträgt fünf Jahre. Weitere Berufungen sind möglich 

(§ 13 SGG). Das Amt endet mit der Berufung als ehrenamtliche Richterin oder Richter in eine höhere Instanz der 

Sozialgerichtsbarkeit für die bisherige Instanz (§ 17 Abs. 5 SGG).  

2.3 Die Vorschlagslisten  

Vorschlagsberechtigt sind auf Arbeitnehmer- und Versichertenseite:  

 für die Kammern/Senate in Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende und des Arbeitsförderungsrechts die Gewerkschaften und andere Verbände mit sozial- oder berufs-

politischer Zwecksetzung (SoVD, VdK) sowie weitere Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die 

gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem 

sozialen Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen im Wesentlichen umfassen und die unter 

Berücksichtigung von Art und Umfang der bisherigen Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr 

für eine sachkundige Erfüllung dieser Aufgabe bieten (§ 14 Abs. 1 und 3 SGG).  

 Vorschlagsberechtigt für die Kammern/Senate für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerber-

leistungsgesetzes sind die Kreise und die kreisfreien Städte.  

Vorschlagsberechtigt sind des Weiteren:  

 für die Kammern/Senate in Angelegenheiten der Sozialversicherung und des Arbeitsförderungsrechts aus 

dem Kreise der Arbeitgeber: die Vereinigungen von Arbeitgebern sowie die besonders bezeichneten Bun-

des- oder Landesbehörden (§ 16 Abs. 4 Nr. 3 SGG),  

 für die Kammern/Senate für das soziale Entschädigungsrecht/Schwerbehindertenrecht: die Landesversor-

gungsämter, 
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 für die Kammern/Senate für das Kassenarztrecht: die kassenärztlichen (kassenzahnärztlichen) Vereinigun-

gen und die Krankenkassenverbände (KBV bzw. KZBV einerseits sowie AOK-Bundesverband, VdAK, BKK 

usw.) andererseits und 

 für die Kammern/Senate für Angelegenheiten Kriegsopferversorgung/ Schwerbehindertenrecht: die Landes-

versorgungsämter und die Behindertenverbände (VdK, SoVD).  

Aus der Vorschlagsliste kann die berufende Stelle nicht beliebig auswählen. Die Auswahl und Reihenfolge bestimmt 

richtigerweise derjenige, der die Vorschlagsliste aufstellt. Das sind die Verbände bzw. die Gewerkschaften. Die 

„Auswahl“ der berufenden Stelle aus der Vorschlagsliste beschränkt sich vielmehr auf die Überprüfung der positi-

ven und negativen Amtsvoraussetzungen.  

2.4 Die persönlichen Voraussetzungen für das Ehrenamt 

Das Amt der ehrenamtlichen Richterin und des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht kann nur ausüben, wer 

Deutscher ist und das 25. Lebensjahr vollendet hat (§ 16 SGG). Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter an 

den Landessozialgerichten müssen das 30. Lebensjahr vollendet haben und sollen mindestens fünf Jahre ehren-

amtliche Richterinnen und Richter an einem Sozialgericht gewesen sein (§ 35 SGG). Für das Bundessozialgericht 

muss das 35. Lebensjahr vollendet sein und mindestens fünf Jahre Tätigkeit als ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter an einem Sozial- oder Landessozialgericht (§ 47 SGG) sollen absolviert sein.  

Die sogenannte Vordienstzeit – mindestens fünf Jahre als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter in 

einer Vorinstanz – ist eine Sollbestimmung. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in den höheren Instanzen 

sollen über Erfahrung im Richteramt verfügen und eine gewisse Rechtskenntnis besitzen. Diese Erfahrungen und 

Kenntnisse können jedoch auf andere Art und Weise erworben worden sein. Davon ist z. B. dann auszugehen, 

wenn vorgeschlagene Richterinnen und Richter für ein Landessozialgericht schon Vordienstzeiten in der Arbeits-

gerichtsbarkeit haben oder über mehrere Jahre Berufspraxis in der Prozessvertretung der Arbeits- oder Sozialge-

richtsbarkeit verfügen.  

Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung und der 

Arbeitslosenversicherung können nur Versicherte und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein. Ehrenamtliche Rich-

terin und ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Versicherten kann sein, wer arbeitslos ist oder eine Rente aus 

eigener Versicherung bezieht. Der Begriff der Arbeitslosigkeit ist im Sozialgesetzbuch III geregelt. Hinterbliebenen-

renten (Witwer-, Witwen- und Waisenrenten) zählen nicht dazu.  

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sollen im Bezirk des Sozialgerichts wohnen oder dort beschäftigt sein. 

2.5 Die Ausschlussgründe vom Amt 

Ausgeschlossen vom Amt der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter ist (§ 17 SGG), wer  

 infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vor-

sätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist,  

 wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge 

haben kann,  

 wer das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht besitzt.  

 Wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist, soll nicht berufen 

werden.  

Ebenfalls nicht berufen werden soll, wer  

 gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat (§ 44a Abs. 1 

Nr. 1DRiG) oder 
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 wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR 

(§ 6 Abs. 4 Stasi-Unterlagen-Gesetzes) oder als diesen Mitarbeitern  gleichgestellte Person (§ 6 Abs. 5 

Stasi-Unterlagen-Gesetzes) für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet ist (§ 44a Abs. 1 Nr.2 

DRiG). 

Vom der oder dem für das Ehrenamt Vorgeschlagenen kann die für die Berufung zuständige Stelle eine schriftliche 

Erklärung verlangen, dass bei ihr oder ihm keine dieser Voraussetzungen gegen eine Berufung vorliegen § 44a 

Abs. 2 DRiG). 

Mitglieder der Vorstände von Trägern und Verbänden der Sozialversicherung, der kassenärztlichen und kassen-

zahnärztlichen Vereinigungen und der Bundesanstalt für Arbeit können ebenfalls nicht ehrenamtliche Richterinnen 

und Richter sein. Etwas anderes gilt nur für die Kammern/Senate für Angelegenheiten des Kassenarztrechtes.  

Die Bediensteten der Träger und Verbände der Sozialversicherung, der kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen 

Vereinigungen und der Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit können nicht ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter in Kammern und Senaten sein, die über Streitigkeiten aus ihrem Arbeitsgebiet entscheiden.  

2.6 Der Wegfall der Voraussetzungen, die Entlassung und Entbindung aus dem Amt 

Das Sozialgerichtsgesetz unterscheidet zwischen der Entlassung aus dem Amt (§ 18 Abs. 3 SGG) und der Amts-

entbindung (§ 22 Abs. 1 SGG).  

Die Entlassung erfolgt auf Antrag der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, wenn bei ihnen nach der Berufung 

Tatsachen eingetreten sind, die sie berechtigt hätten, die Übernahme des Amtes abzulehnen.  

Solche Ablehnungsgründe hat, wer 

 durch ehrenamtliche Tätigkeit für die Allgemeinheit so in Anspruch genommen ist, dass ihm die Übernahme 

des Amtes nicht zugemutet werden kann,  

 durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das Amt ordnungsmäßig auszuüben,  

 glaubhaft macht, dass wichtige Gründe ihm die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschweren.  

Eine Entlassung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern ohne Antrag erfolgt, wenn sie ihren Wohnsitz aus 

dem Bezirk des Sozialgerichts oder dem Bundesland des Landessozialgerichts verlegen und ihre Heranziehung zu 

den Sitzungen dadurch wesentlich erschwert wird.  

Eine Amtsentbindung erfolgt, wenn das Berufungsverfahren fehlerhaft war oder das Fehlen einer der Vorausset-

zung für das Amt nachträglich bekannt wird.  

Der Antrag auf Entlassung aus dem Amt und die Entbindung wird von der vom Präsidium des Gerichts für jedes 

Geschäftsjahr im Voraus bestimmten Kammer bzw. dem Senat entschieden. Die ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter sind vor der Entscheidung anzuhören. Die Entscheidung ist unanfechtbar (§ 22 Abs. 2 SGG). Es kann 

angeordnet werden, dass die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter bis zu der Entscheidung über 

die Entbindung vom Amt nicht heranzuziehen ist (§ 22 Abs. 3 SGG). 

2.7 Die Amtsenthebung  

Haben ehrenamtliche Richterinnen und Richter ihre Amtspflicht grob verletzt, kommt eine Amtsenthebung in Be-

tracht (§ 22 Abs. 1 SGG).  

Darüber entscheidet ebenso die vom Präsidium des Gerichts für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte Kammer 

bzw. der Senat (§ 22 Abs. 2 SGG).  

Die Bestimmung setzt eine grobe Amtspflichtverletzung voraus und muss in direktem Zusammenhang mit dem 

Amt als ehrenamtliche Richterin und ehrenamtlicher Richter stehen. Dies kann der Fall sein bei Verstößen gegen 

die richterlichen Mitwirkungspflichten, die Pflicht zur Eidesleistung, zur Mitberatung und Abstimmung, Verletzung 
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der Verschwiegenheitspflichten oder Ähnlichem. Grundsätzlich nicht hierunter fällt ein Verhalten im privaten Be-

reich. Darunter fällt auch nicht der Umstand, dass eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter ein 

Verfahren in eigener Sache vor dem Sozialgericht, an dem das Amt ausgeübt, wird führt und in diesem Verfahren 

unter Umständen Rechtsauffassungen vertritt, die fehlerhaft sein können oder möglicherweise gegen allgemeine 

Verfahrensgrundsätze verstoßen (BVerfG 26.08.2013, 2 BvR 225/13). 

Sofern sich ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Erfüllung ihrer Pflichten entziehen, insbesondere ohne ge-

nügende Entschuldigungen nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen erscheinen, kann auf Antrag der oder des 

Vorsitzenden der betroffenen Kammer bzw. des Senats die im Voraus zu bestimmende Kammer bzw. der Senat 

des Gerichts ein Ordnungsgeld wegen des Pflichtverstoßes festsetzen (§ 21 SGG). Vor einem solchen Antrag hat 

die oder der Vorsitzende des Gerichts die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter anzuhören. Das Ordnungsgeld 

soll die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zur Einhaltung ihrer Pflichten anhalten. Ist damit nicht zu rechnen 

und ist z. B. im Wiederholungsfall die Pflichtverletzung schwerwiegend genug, so kommt ein Amtsenthebungsver-

fahren in Betracht (dazu z. B. zur Parallelvorschrift im Arbeitsrecht § 27 ArbGG; Hauck in Hauck u.a. ArbGG Kom-

mentar. § 27 Rn. 2).  

Die Strafbarkeit der Bestechlichkeit (§ 332 Abs. 2 StGB) gilt auch für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, 

denn sie sind den Berufsrichterinnen und -richtern gleichgestellt (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 StGB). Dies gilt für den Tatbe-

stand der Rechtsbeugung ebenso (Grunsky in Grunsky u.a. ArbGG 8. Auflage, § 16 Rn. 9). Ehrenamtliche Richte-

rinnen und Richter sind Beamtinnen und Beamte im Sinne der Vorschrift über Amtspflichtverletzungen (§ 839 

BGB). Die Haftung für eine Amtspflichtverletzung tritt jedoch nur ein, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat 

besteht. Dieses Spruchrichterprivileg kommt auch den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern zugute. Soweit 

sie haften, trifft die Verantwortlichkeit das Land bzw. bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern am Bundes-

sozialgericht den Bund (Art. 34 Satz 1 GG; Grunsky a.a.O. § 16 Rn. 10). 

3. Die Richterausschüsse  

3.1 Der Richterwahlausschuss 

Die Berufsrichterinnen und -richter für die Sozialgerichte werden nach Beratung mit einem für den Bezirk des 

Landessozialgerichts zu bildenden Ausschuss ernannt (§ 11 Abs. 1 SGG). Der Ausschuss ist von der zuständigen 

obersten Landesbehörde zu errichten. Ihm sollen im angemessenen Verhältnis Vertreter der Versicherten, der Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber, der Versorgungsberechtigten und der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder 

dem Schwerbehindertenrecht vertrauten Personen sowie der Sozialgerichtsbarkeit angehören.  

Für die Bestellung der Berufsrichterinnen und -richter bei den Landessozialgerichten und beim Bundessozialgericht 

gibt es einen solchen beratenden Ausschuss nicht. Er ist nicht zu verwechseln mit dem „Ausschuss der ehrenamt-

lichen Richterinnen und Richter“ (§§ 23, 47 SGG).  

3.2 Der beratende Ausschuss der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter  

An jedem Sozialgericht ein „Ausschuss der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter“ zu bilden (§ 23 Abs. 1 SGG). 

Er besteht aus je einem Mitglied jeder Gruppe und dieses wird von den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern 

in getrennten Verfahren nach Gruppen aus ihrer Mitte gewählt. Das sonstige Wahlverfahren soll der bestehende 

Ausschuss festlegen. Mit der Regelung das Wahlverfahren in eigener Verantwortung festzulegen, wird die Verant-

wortung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter im Ausschuss gestärkt. Die gleichmäßige Zusammensetzung 

sichert eine hohe Praxisnähe für die Ausschussarbeit. Der Ausschuss tagt unter der Leitung der oder des aufsicht-

führenden oder, wenn eine solche oder ein solcher nicht vorhanden oder verhindert ist, der oder des dienstältesten 

Vorsitzenden des Sozialgerichts. Der Ausschuss ist vor der Bildung von Kammern, vor der Geschäftsverteilung, vor 

der Verteilung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter auf die Kammern und vor der Aufstellung der Listen 
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über die Heranziehung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zu den Sitzungen mündlich oder schriftlich zu 

hören (§ 23 Abs. 2 SGG). Er kann dem Vorsitzenden des Sozialgerichts Hinweise und Wünsche von ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richtern übermitteln.  

Besondere Wahlvorschriften für die Wahl der Ausschussmitglieder existieren nicht. Es kann im schriftlichen Ver-

fahren gewählt werden. Für die Landessozialgerichte und das Bundessozialgericht gelten die Vorschriften entspre-

chend, so dass auch dort Ausschüsse der ehrenamtlichen Richter zu bilden sind (§ 35 Abs. 1 Satz 2 SGG, § 47 

SGG).  

4. Die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter  

4.1 Der Schutz und Freistellungsanspruch 

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter üben, wie der Name sagt, ein Ehrenamt aus, werden dafür also nicht 

bezahlt. Durch das Gesetz ist sichergestellt, dass sie durch die Wahrnehmung ihres Amtes keine Nachteile erfahren 

dürfen. 

Wie in der Arbeitsgerichtsbarkeit, dürfen in der Sozialgerichtsbarkeit ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der 

Übernahme oder Ausübung des Amtes nicht beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung des Amtes 

nicht benachteiligt werden (§ 20 Abs. 1 SGG). Wer einen anderen in der Übernahme oder Ausübung seines Amtes 

als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlichen Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung 

des Amtes benachteiligt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (§ 20 Abs. 2 

SGG). Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen der Übernahme oder der Ausübung des Amtes ist unzulässig. 

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind zur Ausübung ihrer Richtertätigkeit von ihren Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern in erforderlichem Umfang freizustellen (§ 45 Absatz 1a DRG).  

In der Ausübung der Tätigkeit werden ehrenamtliche Richterinnen und Richter z. B. dann beschränkt, wenn die 

Freistellung für die Sitzungstage verweigert wird. Sofern die Ausübung des Amtes zwar nicht unmöglich gemacht, 

aber doch erschwert wird, stellt dies ebenfalls eine Beschränkung dar. Benachteiligt wird der ehrenamtliche Richter 

z. B. schon dann, wenn er genötigt wird, nachzuarbeiten, oder wenn ihm die Sitzungstage auf den Erholungsurlaub 

angerechnet werden sollen.  

Für ehrenamtliche Richterinnen und Richter die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind richten sich die Schutz-

normen gegen die Arbeitgeberin und den Arbeitgeber der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter: Die Arbeitge-

berin oder der Arbeitgeber muss die Tätigkeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als ehrenamtliche Rich-

terin und ehrenamtlichen Richter hinnehmen und sie oder ihn von der Arbeit freistellen (§ 26 ArbGG; Hauck, ArbGG 

§ 26, Rn. 2; BAG v. 25.8.1982, AP Nr. 1 zu § 26 ArbGG 1979).  

Geschützt ist jede Tätigkeit in Ausübung des Amtes, also der Zeitaufwand für die Teilnahme an den Sitzungen und 

Entscheidungen, aber auch die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses der ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter sowie nach Auffassung der Gewerkschaften die notwendige Zeit für das Studium der Akten und für die 

Teilnahme an erforderlichen Schulungen für ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Letzteres ergibt sich nach 

Auffassung der Gewerkschaften aus dem Freistellungsanspruch (§ 45 Absatz 1a DRiG) in Verbindung damit, dass 

Entschädigung gewährt wird, wenn ehrenamtliche Richter von der zuständigen staatlichen Stelle zu Einführungs- 

und Fortbildungstagungen herangezogen werden (§ 15 Absatz 3 Nr. 1 JVEG). Fortbildungen sind Teil der Aus-

übung des Amtes und daher unter diese Regelungen zu fassen. Zuständige staatliche Stelle kann einerseits das 

ernennende Ministerium oder das jeweilige Gericht sein. So erfolgt z. B. die Einladung zum „Tag der ehrenamtli-

chen Richterinnen und Richter des Bundessozialgericht“ durch das BSG und nur daneben den Verein der ehren-

amtlichen Richterinnen und Richter des BSG, der insoweit nur die organisatorische Durchführung übernommen 

hat. Inhalt und Planung der Veranstaltung sind jedoch eine Kooperation mit dem BSG immer mit diesem abge-
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stimmt. Diese Auffassung zum Freistellungsanspruch für das Studium der Akten und für die Teilnahme an Schu-

lungen ist jedoch rechtlich nicht abschließend geklärt. 

Nachdem die in einem Arbeitsverhältnis stehenden ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Arbeitgeberin 

oder dem Arbeitgeber ihre Verhinderung infolge einer Ladung zur Gerichtssitzung bekannt gegeben haben, können 

sie dem Dienst ohne förmliche Beurlaubung zur Wahrnehmung ihres Amtes fernbleiben (Joachim et al. a.a.O. 

S. 24).  

Die aufgewandte Zeit muss im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgabe als ehrenamtliche Richterin und ehrenamtlicher 

Richter erforderlich sein. Es stellt allerdings keine Benachteiligung dar, dass die als ehrenamtliche Richterinnen 

und Richter tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Zeit ihrer Teilnahme an Sitzungen oder Schu-

lungsveranstaltungen kein Entgelt von ihrer Arbeitgeberin oder ihrem Arbeitgeber erhalten (Germel-

mann/Matthes/Prütting ArbGG 2. Auflage 1995 26 Rn. 17 m.w.N.). Der Entgeltausfall wird durch die nach dem 

Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz zu gewährende Entschädigung aufgefangen (siehe B4.2, S. 17 ff). 

Deckt jedoch die gesetzlich vorgesehene Entschädigung den Verdienstausfall der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-

nehmers nicht vollständig ab, so ist die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber nach § 616 Abs. 1 BGB zur Zahlung 

der Differenz verpflichtet (LAG Bremen v. 14.6.1990, BB 1990 S. 2050; Schaub Arbeitsrechts-Handbuch § 97 II.1). 

Gleiches gilt für einen Entgeltanspruch bei Besuch einer Schulungsveranstaltung (Grunsky a.a.O. § 26 Rn. 5). Das 

LAG Bremen entschied, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter einen Anspruch auf Fortzahlung des 

Lohnes gemäß § 616 BGB haben, wenn sie vor der Sitzung des Arbeitsgerichts, zu der sie geladen sind, die Pro-

zessakten einsehen (LAG Bremen v. 14.6.1990, BB 1990 S. 2050).  

Selbstverständlich sind auch mittelbare Benachteiligungen verboten, etwa der Ausschluss von Beförderungen einer 

Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers im Betrieb mit der Begründung des Zeitaufwandes für die ehrenamtliche 

Tätigkeit. Keine Benachteiligung liegt vor, wenn für die Zeit der unmittelbaren Verhinderung kein Arbeitsentgelt 

gezahlt wird, weil hierfür Anspruch auf Entschädigung aus der Staatskasse besteht. Selbstverständlich ist nicht nur 

die Benachteiligung wegen der Übernahme des Amtes als ehrenamtliche Richterinnen und Richter verboten. Ver-

boten ist bereits die Inaussichtstellung von Nachteilen wegen der Amtsübernahme oder Ausübung des Amtes.  

Eine Beschränkung oder Benachteiligung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter würde z. B. vorliegen, 

wenn diese von einer Beförderung oder von Sonderleistungen ausgeschlossen werden oder Mehrarbeit für durch 

die Amtsausübung versäumte Arbeitszeit leisten müssen. Gleiches gilt, wenn ihnen wegen der ehrenamtlichen 

Richtertätigkeit Funktionen entzogen werden (Hauck a.a.O. § 26 Rn. 4). 

4.2 Die Entschädigung  

Für das von den ehrenamtliche Richterinnen und Richtern ausgeübte Ehrenamt wird vom Staat keine Bezahlung 

gewährt. Allerdings besteht für die Zeit ihrer Teilnahme an Sitzungen oder Schulungsveranstaltungen auch kein 

Entgeltanspruch gegenüber ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Der Entgeltausfall wird durch eine Entschä-

digung ausgeglichen. Die Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter richtet sich nach dem Jus-

tizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter haben danach einen Anspruch 

auf (Stand 1.7.2019): 

 Erstattung der Fahrkosten bei Benutzung von öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln 

in Höhe der tatsächlich entstandenen Auslagen entsprechend der Kosten für die Benutzung der 1. Wagen-

klasse der Bahn, einschließlich Platzreservierung und Beförderung des notwendigen Gepäcks und für die 

Nutzung des privaten Pkws 0,30 € je km zzgl. Auslagen für Parkgebühren etc. (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 

§ 5 Abs. 1 u. Abs. 2 JVEG);  

 Tagegeld, dessen Höhe sich nach der Verpflegungspauschale zur Abgeltung tatsächlich entstandener, be-

ruflich veranlasster Mehraufwendungen im Inland nach dem Einkommensteuergesetz (§ 9 EStG) bemisst , 

wenn das Gericht seinen Sitz nicht am Wohn- oder Beschäftigungsort des ehrenamtlichen Richters hat. 
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Abwesenheiten ab 8 bis 24 Stunden ergeben 12,00 € (ab 01.01.2020 14,00 €), über 24 Stunden 24,00 € 

(ab 01.01.2020 28 €) (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 JVEG); 

 Erstattung der Übernachtungskosten, wenn die Übernachtung notwendig ist, nach den Bestimmungen des 

Bundesreisekostengesetzes (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 JVEG);  

 Entschädigung für Zeitversäumnis in Höhe von 6,00 € pro Stunde für bis zu zehn Stunden täglich (§ 15 

Abs. 1 Nr. 4 u. Abs. 2 i. V. m. § 16 JVEG);  

 Erstattung von Verdienstausfall in Höhe des regelmäßigen Bruttoarbeitsverdienstes, einschließlich der vom 

Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge – höchstens 24,00 € je Stunde für bis zu 10 Stunden 

täglich (§ 15 Abs. 1 Nr. 6 u. Abs. 2 i. V. m. § 18 JVEG).  

4.3 Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

Personen, die für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder deren Verbände oder 

Arbeitsgemeinschaften ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeiten teilneh-

men, sind in der gesetzlichen Unfallversicherung gegen Arbeitsunfälle versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII). Ar-

beitsunfälle sind auch Unfälle, die sich beim Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden 

unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit ereignen (Wegeunfälle; § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII). Zu 

den vorgenannten versicherten Personen gehören deshalb die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei der 

Ausübung ihrer Richtertätigkeit.  

5. Die Heranziehung zu den Sitzungen der Sozialgerichte 

5.1 Der Grundsatz des gesetzlichen Richters  

Eines der tragenden Grundrechte unseres Rechtssystems ist, dass niemandem sein gesetzlicher Richter entzogen 

werden darf (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Dieses „Recht auf den gesetzlichen Richter“ schützt vor Eingriffen in die 

Rechtspflege, wie einer willkürlichen Zuweisung des Richters und damit vor Manipulationen bei der Besetzung der 

Richterbank. Damit gilt es für ehrenamtliche Richterinnen und Richter genauso wie für Berufsrichterinnen und -

richter. Es muss von vornherein feststehen, welcher Richter für ein bestimmtes Verfahren zuständig und infolge 

dessen zum Verfahren hinzuzuziehen ist. Die Umsetzung für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter erfolgt 

durch das Präsidium, welches die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter im Voraus für jedes Geschäftsjahr einem 

oder mehreren Spruchkörpern zuteilt und die Reihenfolge festlegt, in der sie zu den Verhandlungen heranzuziehen 

sind, und dass für den Fall der Verhinderung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern deren Vertretung zu 

regeln ist (§ 6 SGG). 

In welcher Reihenfolge die Liste der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter aufzustellen ist, wird im Gesetz nicht 

näher bestimmt. Die Liste kann nach dem Alphabet aufgestellt werden oder auch – wie beim Bundessozialgericht 

– nach dem Dienstalter der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Von der festgelegten Reihenfolge darf dann 

nur aus besonderen Gründen abgewichen werden. Die Gründe sind aktenkundig zu machen (siehe B5.3, S. 19).  

5.2 Die richterliche Unabhängigkeit  

Den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern ist nach dem Gesetz in gleichem Maße wie den Berufsrichterinnen 

und -richter die Unabhängigkeit garantiert (§ 45 Abs. 1 Satz 1 DRiG). Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind, 

wie im Amtseid zum Ausdruck kommt, verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person 

zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Der Amtseid ist „vor seiner ersten Dienstleistung in 

öffentlicher Sitzung des Gerichts“ zu leisten (§ 45 Abs. 2 S. 1 DRiG). Es besteht keinerlei Weisungsgebundenheit 
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gegenüber anderen Personen oder Institutionen. Dies gilt selbstverständlich auch in Bezug auf die Stellen und 

Verbände, die sie oder ihn als ehrenamtlichen Richter vorgeschlagen haben. 

5.3 Die Einhaltung der Reihenfolge der Heranziehung  

Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sind in der Reihenfolge zu den Sitzungen heranzuziehen, nach der 

sie in der vom Präsidium vorab erstellten Liste aufgeführt sind. Von dieser festgelegten Reihenfolge darf nicht 

willkürlich abgewichen werden. Abweichungen sind dann statthaft, wenn ein ehrenamtlicher Richter, der turnus-

mäßig an der Reihe wäre, aus persönlichen Gründen verhindert ist. Verhinderungsgründe können Urlaub oder 

Erkrankung oder Befangenheit sein. Dann hat die oder der Vorsitzende die ehrenamtliche Richterin oder den eh-

renamtlichen Richter an nachfolgender Stelle zu laden.  

Eine unbegründete Abweichung von der vorgeschriebenen Reihenfolge führt zur fehlerhaften Besetzung der Rich-

terbank und ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters. Das ist ein „wesentlicher Verfahrens-

mangel“, der stets und unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen mit der Berufung bzw. Revision angegrif-

fen werden kann (absoluter Revisionsgrund). Dieser wesentliche Verfahrensmangel setzt sich aber nicht im Sinne 

eines sogenannten Domino-Effektes für alle folgenden Verfahren bis zur Erstellung eines neuen Geschäftsvertei-

lungsplans fort. Wobei maßgebend ist, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für die folgenden Sitzun-

gen ordnungsgemäß geladen worden und nur mit „zureichenden Gründen“ ausgeblieben sind.  

5.4 Die Heranziehung nach der Hilfsliste 

Der Geschäftsverteilungsplan kann vorsehen, dass für kurzfristige Abwesenheiten von ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richtern eine Hilfsliste aufzustellen ist, die damit sicherstellt, dass in diesen Fällen die Sitzungen durchgeführt 

werden können. In Betracht zu ziehen sind dafür ehrenamtliche Richterinnen und Richter, die in unmittelbarer 

Nähe zum Gericht ihren Wohn- bzw. Dienstsitz haben und unmittelbar – oft sogar telefonisch – geladen werden 

können.  

Bei frühzeitiger Absage einer ehrenamtlichen Richterin oder eines ehrenamtlichen Richters wegen persönlicher 

Verhinderung ist also zunächst die nächste Richterin oder der nächste Richter aus der Liste heranzuziehen und nur 

bei kurzfristiger unvorhergesehener Verhinderung ist auf die Hilfsliste zurückzugreifen. Eine unvorhergesehene 

Verhinderung kann beispielsweise vorliegen, wenn eine Richterin oder ein Richter z. B. unmittelbar vor der Sitzung 

feststellt, dass sie oder er über einen Sachverhalt zu entscheiden hat, bei dem die Parteien oder eine Partei davon 

ausgehen könnten, dass wegen persönlicher Verbindung zu dem Sachverhalt oder den Parteien die Besorgnis ihrer 

oder seiner Befangenheit besteht und sich selbst für befangen erklärt.  

Die aufzustellende Hilfsliste ist nach den gleichen Kriterien wie die allgemeine Liste der ehrenamtlichen Richterin-

nen und Richter zu erstellen. Entscheidend ist die örtliche Nähe zum Gerichtssitz bzw. die schnelle Erreichbarkeit.  

In diesen Fällen gilt, dass die jeweilige Arbeitgeberin oder der jeweilige Arbeitgeber die betreffenden ehrenamtli-

chen Richterinnen und Richter kurzfristig für die Richtertätigkeit freizustellen haben und in der Ausübung des 

Amtes nicht behindern dürfen. Betriebliche Belange müssen dabei grundsätzlich zurückstehen. 

5.5 Die Vertagung einer Sitzung  

Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter „zu den Verhandlungen her-

anzuziehen“(§ 6 Nr. 1 SGG). Gemeint sind damit die einzelnen Sitzungstage, an denen üblicherweise mehrere 

Verfahren verhandelt werden und nicht Sitzungen zu einzelnen Verfahren. Andererseits wird daraus abgeleitet, 

dass bei einer Vertagung des Verfahrens auf einen weiteren Sitzungstermin die dann nach der Liste heranzuzie-

henden ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für diesen Sitzungstag zu laden sind.  

Die einmal mit einem Verfahren befassten ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sind nur in Ausnahmefällen 
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aus besonderen sachlichen Gründen nochmals für einen neuen Sitzungstag heranzuziehen, z. B. wenn es sich um 

schwierige Sachverhalte mit langer Einarbeitungszeit handelt und insbesondere, wenn eine Beweisaufnahme statt-

gefunden hat und Zeugen vernommen worden sind, deren Aussage nur von den ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richtern in vollem Umfang gewertet und beurteilt werden können, die Augen- und Ohrenzeuge der Vernehmung 

waren. Wenn dann eine Vertagung notwendig wird, ist es sinnvoll, mit der Vertagung die gleiche Kammerbeset-

zung anzuordnen. Allerdings setzt dies voraus, dass vorab eine Verfügung der oder des Vorsitzenden vorliegt, die 

regelt, unter welchen Voraussetzungen grundsätzlich eine Vertagung mit der gleichen Kammerbesetzung anzu-

ordnen ist. Fehlt eine solche Verfügung, würde eine derartige Anordnung zu einer nicht ordnungsgemäßen Beset-

zung des Gerichts führen, so zweckmäßig sie auch erscheinen mag. Dann läge ein verfassungsrechtlicher Verstoß 

gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters vor, der einen absoluten Revisionsgrund darstellt. 

5.6 Die Informationsrechte vor der Sitzung  

Von besonderer Bedeutung für die richterliche Arbeit ist eine entsprechend gute Vorbereitung der einzelnen Ver-

fahren.  

Das ist auch für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter unerlässlich. Die ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter haben dieselben Informationsrechte wie Berufsrichterinnen und -richter.  

Wie in der Praxis der Arbeitsgerichte erfolgt die Information oft erst unmittelbar vor der Sitzung in einer Vorbe-

sprechung. Die oder der Vorsitzende führt in den Sach- und Streitstand ein und die Probleme werden im Tatsäch-

lichen und Rechtlichen erläutert. 

Ohne eine solche ausführliche Information können ehrenamtliche Richterinnen und Richter ihr Ehrenamt nicht 

angemessen ausüben. Das Informationsrecht beschränkt sich nicht auf die reine Entgegennahme der Informatio-

nen durch die Berufsrichterin oder den Berufsrichter. Deren Auffassung kann von den ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richtern jederzeit hinterfragt und um Erläuterungen gebeten werden. Strittige Punkte können eine vertiefende 

Diskussion erfordern.  

Jedenfalls ist eine ausführliche und vertiefte Information vor der Sitzung über die anstehenden Verfahren das Mi-

nimum, um den Anforderungen des Amtes als ehrenamtliche Richterin und Richter gerecht zu werden.  

5.7 Das Recht auf Akteneinsicht  

Eine vertiefte Befassung mit dem Sach- und Streitgegenstand gebietet ein vorheriges Aktenstudium. Aufgrund der 

Gleichstellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter mit den Berufsrichterinnen und Berufsrichtern (§ 19 

Abs. 1 SGG) haben ehrenamtliche Richterinnen und Richter das Recht auf Akteneinsicht vor der Sitzung.  

Die Wahrnehmung dieses Rechts sollte in Abstimmung mit der oder dem Vorsitzenden erfolgen. Nach entspre-

chender Absprache des Termins können ehrenamtliche Richterinnen und Richter vor dem Sitzungstag in dem Räu-

men des Gerichts Einblick in die Akten nehmen und sich vor allem über den Inhalt der Schriftsätze der Beteiligten 

informieren. Die Vorbereitung auf die Sitzung ist untrennbarer Bestandteil der richterlichen Tätigkeit und daher 

genauso geschützt, wie die unmittelbare Teilnahme an den Sitzungsterminen. Daraus ergibt sich zwangslos, dass 

hierfür nach vorheriger Information der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers eine Freistellung der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter zu erfolgen hat (LAG Bremen v. 14.06.1990, 3 Sa 132/89, AiB 1992, 50).  

Eine einfachere Möglichkeit ist es, den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern vorher die wesentlichen 

Schriftsätze bzw. Kopien der wesentlichen Teile der Prozessakte zu übersenden. Sie können sich dann zuhause in 

Ruhe und mit der nötigen Zeit auf die Sitzung vorbereiten und in den Streitgegenstand sowie die Rechtsmaterie 

einarbeiten. Eine einheitliche Handhabung der Gerichte hierfür gibt es jedoch nicht. Problematisch kann es sein, 

wenn Aktenauszüge übersandt werden und hierbei Fehler in der Beurteilung darüber unterlaufen, was wichtig 

oder weniger wichtig ist. Für die Praxis ist dies aber gleichwohl ein gangbarer Weg, da im Zweifel alles Wesentli-

che in den gewechselten Schriftsätzen der Parteien enthalten sein muss und ist. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/21l2/
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5.8 Das Fragerecht in der Sitzung  

In der mündlichen Verhandlung erörtert die Vorsitzende Richterin oder der Vorsitzende Richter den Sach- und 

Streitgegenstand mit den Parteien in einem Rechtsgespräch und wird dabei alle nach ihrer oder seiner Auffassung 

notwendigen Fragen zur Sachaufklärung an die Parteien stellen. Gleiches gilt für die Zeugenvernehmung gegen-

über den Zeuginnen und Zeugen. 

Die ehrenamtlichen Richter, die über die gleichen Rechte wie die Berufsrichterinnen und -richter verfügen, haben 

das Recht ergänzende Fragen an die Parteien oder an Zeugen und Sachverständige zu stellen und von diesen 

Auskünfte einzufordern. Die oder der Vorsitzende hat daher jeder ehrenamtlichen Richterin und jedem ehrenamt-

lichen Richter (§ 112 Abs. 4 SGG spricht vom Beisitzer) auf Verlangen zu gestatten, sachdienliche Fragen an die 

Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zu stellen. Üblicherweise wenden sich die Vorsitzenden, wenn ihre Fra-

gen erschöpfend beantwortet sind, an die Beisitzerinnen und Beisitzer, ob ihrerseits Fragen offen sind und erteilen 

ihnen dann formlos die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Unterbleibt die Aufforderung der Vorsitzenden, an 

die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Fragen zu stellen, haben diese durchaus die Möglichkeit und das 

Recht, von sich aus von ihrem Fragerecht Gebrauch zu machen (§ 112 Abs. 4 SGG ; § 136 Abs. 2 ZPO). Verweigern 

Vorsitzende einer ehrenamtlichen Richterin oder einem ehrenamtlichen Richter das Fragerecht, ist dies einen 

schwerwiegender Verfahrensfehler, der zur Aufhebung des Urteils führen kann.  

Durch dieses den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern gesetzlich eingeräumte Recht, kommt ihnen erhebliche 

Bedeutung in der mündlichen Verhandlung zu.  

Auf den Inhalt der Fragen, die die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter stellen möchten, haben die Vorsitzen-

den keinen Einfluss zu nehmen. Die Fragen müssen ihm nicht vorab mitgeteilt werden. Es ist gerade die Sach- und 

Fachkunde der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, die zu ihrer Hinzuziehung im Verfahren geführt hat und 

die es ihnen oft ermöglicht, die praxisrelevanten Fragestellungen anzusprechen, die den Vorsitzenden Richterinnen 

und Richtern häufig nicht bekannt sind, deren Beantwortung aber für die Beurteilung und Entscheidung des Rechts-

streits erheblich sein kann.  

Erst wenn alle Fragen gestellt sind und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter keine weiteren Fragen und 

Aufklärungsbedarf mehr haben, können die Vorsitzenden Richterinnen oder Richter die mündliche Verhandlung 

schließen. 

Wird die Frage des Beisitzers von einem Beteiligten beanstandet, entscheidet das Gericht in vollständiger Kammer- 

bzw. Senatsbesetzung mit Berufs- und ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern über die Zulassung der Frage. 

Zeugen und Sachverständige können die Frage des Beisitzers nicht beanstanden.  

5.9 Das Beratungsrecht  

In der Regel findet direkt nach Schluss der mündlichen Verhandlung die Urteilsberatung statt. Sie ist nicht öffent-

lich.  

Es kann jedoch vorkommen, dass eine Verhandlung den dafür vorgesehenen Zeitplan überschritten hat und bereits 

der Zeitpunkt des nachfolgenden Verhandlungstermins überschritten ist oder zum Zeitpunkt des Schlusses der 

mündlichen Verhandlung feststeht, dass die Beratung längere Zeit in Anspruch nehmen wird und dadurch der 

Zeitpunkt des nachfolgenden Verhandlungstermins überschritten würde. Dann kann die Beratung durch Beschluss 

der Kammer bzw. des Senats an das Ende des Sitzungstages verlegt werden. 

Ein Teilnahmerecht an der Urteilsberatung haben nur die Richterinnen und Richter, die an der Verhandlung teilge-

nommen haben (§ 129 SGG). Haben mehrere Verhandlungen stattgefunden, gilt dies für die Richterinnen und 

Richter, die am letzten Verhandlungstag teilgenommen haben.  

Die geheime Beratung wird ebenfalls von der oder dem Vorsitzenden geleitet (§ 194 Abs. 1 GVG). Die Beratung 

soll die Entscheidung vorbereiten. In ihr werden die unmittelbaren Ergebnisse der mündlichen Verhandlung und 
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ggf. der Beweisaufnahme und die sich daraus ergebenden Beurteilungen diskutiert und die Vorsitzenden Richte-

rinnen und Richter erläutern ihre rechtliche Einordnung. Anschließend wird über das Ergebnis und damit die Ent-

scheidung des Rechtsstreits abgestimmt.  

Neben der Rechtsanwendung, also die Erfassung des Sachverhalts und die Anwendung der Gesetze auf diesen 

Sachverhalt, müssen Gerichte oft sehr allgemein oder unklar formulierte Rechtsvorschriften auslegen. Häufig finden 

sich in den Rechtsvorschriften sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe, die auf den konkreten Lebenssachverhalt 

angewendet werden müssen und dazu mit Inhalt zu füllen sind. Es gehört daher zu den wesentlichen Aufgaben 

der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, den eigenen Verbands- oder Gewerkschaftsstandpunkt über den 

Sinn und Zweck einer unklaren Vorschrift zu verdeutlichen und so letztlich zu einer „politisch bewussten“ Recht-

sprechung beizutragen. Dies hat keineswegs mit Parteilichkeit oder Unparteilichkeit zu tun. Vielmehr ist Rechts-

fortschritt durch Rechtsprechung nur möglich, wenn diese besonderen Aufgaben der ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter insbesondere von der Gewerkschaftsseite wahrgenommen werden.  

Die Aufgabe der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter darf sich also etwa bei der Beratung nicht darauf be-

schränken, bei der Sachverhaltsfeststellung die vermuteten, weil typischen betrieblichen Abläufe und Hintergründe 

einzubringen und ggf. bei den Parteien zu erfragen. Dies wäre zu kurz gegriffen. Sie sind mit den Vorsitzenden 

gleichberechtigte Richterinnen und Richter und können und sollen ihre Auffassungen insgesamt einbringen. 

5.10 Die Entscheidung durch Abstimmung nach der Beratung 

Über den Ausgang des Verfahrens, der sich im Tenor des Urteils widerspiegelt, erfolgt nach der Beratung unter 

den Richterinnen und Richtern eine Abstimmung. Jeder und jede der anwesenden Richterinnen und Richter hat 

eine Stimme von gleichem Gewicht und Rang. Es gibt keinen Unterschied zwischen Berufs- und ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richtern. Dies kann in der I. Instanz am Sozialgericht im Einzelfall dazu führen, dass die ehren-

amtlichen Richterinnen und Richter eine von der oder des Vorsitzenden abweiche Auffassung vertreten und ihre 

Stimmenmehrheit dann den Ausschlag gibt und das Verfahren entscheidet. An den Landessozialgerichten und am 

Bundessozialgericht kann dieser Fall nur eintreten, wenn mindestens eine Berufsrichterin oder ein Berufsrichter die 

Auffassungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter teilen. Nur sehr selten wird dies der Fall sein, da die 

Berufsrichterinnen und Berufsrichter das Verfahren üblicherweise vor der mündlichen Verhandlung diskutieren und 

eine Vorberatung stattfindet. 

Die gesetzliche Vorschriften über den Abstimmungsvorgang ergeben sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz 

(GVG), dass durch Verweisung im Sozialgerichtsgesetz entsprechend Anwendung findet (§ 202 SGG). In der Ab-

stimmung dürfen keine Richterin und kein Richter die Stimmabgabe verweigern oder sich enthalten. Die Weigerung 

zur Stimmabgabe stellt ein grobe Verletzung der Amtspflichten dar und kann für ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter zur Amtsenthebung führen (§ 22 SGG).  

Am Sozialgericht stimmen die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zuerst ab – die oder der nach Lebensjahren 

Jüngere vor der oder dem Älteren (§ 197 GVG). Am Landessozialgericht, welches anders als die Landesarbeitsge-

richte mit drei Berufsrichterinnen und Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern besetzt ist, gilt für den 

Abstimmungsvorgang folgende Regel: Zuerst stimmt der für das Verfahren zuständige Berichterstatter (Berufsrich-

terin oder -richter) ab, wenn diese oder dieser nicht zugleich die oder der Vorsitzende des Senats ist. Anschließend 

stimmen die weitere Berufsrichterin bzw. der weitere Berufsrichter und danach die ehrenamtlichen Richterinnen 

und Richter ab – auch hier nach ihrem Lebensalter (der Jüngere vor dem Älteren). Als Letzter stimmt die oder der 

Senatsvorsitzende ab. 

Dies gilt ebenso für das Bundessozialgericht. 

Hintergrund dieser Regelungen ist, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter unbeeinflusst vom Votum 

der Berufsrichterinnen und Berufsrichter sein sollen. 

Das Abstimmungsergebnis unterliegt der Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflicht, und zwar bereits dar-

über, ob es einstimmig oder eine Mehrheitsentscheidung war. 
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5.11 Die Urteilsverkündung und Unterzeichnung 

Direkt nach mündlicher Verhandlung und Beratung wird das Urteil „grundsätzlich“ noch in dem Termin des letzten 

Verhandlungstages zu dem jeweiligen Verfahren verkündet. Ausnahmsweise kann das Urteil erst nach Ende der 

Beratung am Schluss des Sitzungstages verkündet werden, wenn das Gericht dies durch Beschluss so festgesetzt 

hat. In besonderen Fällen kann das Gericht durch sofortigen Beschluss einen Verkündungstermin innerhalb der 

nächsten zwei Wochen anberaumen (§ 132 Abs. 1 SGG). Verkündet wird das Urteil durch Verlesen der Urteilsfor-

mel, die die Bekanntgabe des Tenors beinhaltet; sind Beteiligte zur Verkündung anwesend, soll der wesentliche 

Inhalt der Entscheidung mündlich mitgeteilt werden.  

Das vollständige Urteil mit dem Tatbestand und den Entscheidungsgründen wird erst danach schriftlich abgefasst. 

Das Urteil wird anders als in der Arbeitsgerichtsbarkeit von den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern nicht 

unterschrieben, sondern nur von der oder dem Vorsitzenden und in den Senaten von LSG und BSG den weiteren 

Berufsrichterinnen und Berufsrichtern (§ 134 Abs. 1, § 153 Abs. 3, § 165 SGG i. V. m. § 170a SGG). Diese Auf-

fassung war bis zur Einfügung von § 170a für die Revision 1974 umstritten. Seitdem wird daraus geschlossen, 

dass die Unterschriftsleistung auch an den LSG durch die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht zu erfolgen 

hat. Dies kann entgegen anderer Ansichten durchaus als zweifelhaft angesehen werden. Die Vorschrift des § 170a 

SGG gilt nur für das Revisionsverfahren am BSG und nur in diesen ist den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern 

damit noch Gelegenheit zu geben Einwände gegen das Urteil und seinen Inhalt bezogen auf Tatbestand uns Be-

gründung vorzubringen. Dafür gibt es gute Gründe, denn es ist durch aus denkbar und auch bereits vorgekommen, 

dass in den Entscheidungsgründen Sachverhalte und Begründungen aufgetaucht sind, die in der Beratung nicht 

mitgeteilt und somit nicht diskutiert wurden. Dies ist dann ein Mangel. In der Berufung kann dieser Mangel nicht 

mehr behoben werden, da die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter die Urteilsbegründung vor dessen Zustel-

lung an die Beteiligten nicht nochmals gegenlesen können. Der Auffassung dass diese Praxis der Stellung und 

Bedeutung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter keinen Abbruch tut, mag vielleicht noch beizutreten sein, 

die Begründung, dass unnötige Zeitverzögerungen durch Versendung an und Diskussion über die Begründung 

durch die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter vermieden werden sollen, jedoch nicht. Es kann eben gerade 

nicht ausschließlich den Berufsrichterinnen und Berufsrichtern der LSG überlassen bleiben, wie die Begründung 

des Urteils abgefasst wird.  

Am BSG ist gesichert, dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Einwände innerhalb von zwei Wochen 

nach Zusendung des Urteilsentwurfs gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Senats gelten machen können (§ 

170a SGG). Weshalb dies für das Berufungsverfahren ausgeschlossen ist, erschließt sich nicht. In der Arbeitsge-

richtsbarkeit ist die Unterschriftsleistung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter seit jeher gesetzlich vorge-

sehen und Diskussionen darüber sind nicht bekannt. 

Nehmen am BSG zu dem Urteilsentwurf keine Stellung bzw. wird mitgeteilt, dass Einwände nicht bestehen, geht 

das Urteil zur Ausfertigung und Zustellung an die Geschäftsstelle. 

Werden Einwände geltend gemacht, entscheiden die Berufsrichterinnen und Berufsrichter des Senats durch Be-

schluss über die endgültige Fassung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des BSG). Der Beschluss wird nur 

den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern mitgeteilt, nicht den Beteiligten. 

5.12 Die Verschwiegenheitspflicht und Befangenheit 

Für ehrenamtliche Richterinnen und Richter gilt wie für Berufsrichterinnen und -richter, dass über „über den Her-

gang der Beratung und Abstimmung“ zu schweigen ist (§ 45 Abs. 1 S. 1 DRiG i. V. m. § 43 DRiG). Inhaltlich gilt 

dies für jede Beratung und Abstimmung bei der Urteilsfindung und ganz besonders auch in Bezug auf das Bera-

tungsergebnis, wenn ein Verfahren ohne mündliche Verhandlung entschieden worden ist. Die Verschwiegenheits-
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pflicht umfasst alle Bereiche der geheimen Beratung. Sie bezieht sich nicht nur auf den Inhalt der Entscheidungs-

findung und den Inhalt des Beratungsgesprächs, sondern auch auf das Abstimmungsergebnis. Einschließlich der 

Tatsache, ob die Entscheidung einstimmig ergangen ist oder eine Mehrheitsentscheidung das Urteil trägt. Nach 

außen gilt die Verschwiegenheitspflicht gegenüber allen Dritten und für die ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-

ter natürlich auch gegenüber den Verbänden, die sie entsandt haben. Die Bindung an diese Verschwiegenheits-

pflicht besteht nach Beendigung der unmittelbaren ehrenamtlichen Tätigkeit weiter. 

Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht ist eine Amtspflichtverletzung, die zur Amtsenthebung führen kann.  

Davon zu trennen ist das Recht, eine eigene Rechtsauffassung zu einem Rechtsproblem zu äußern, welches viel-

leicht in einem Verfahren eine Rolle gespielt hat. Insoweit gibt es auch keine Bedenken, wenn Richterinnen und 

Richter – gleichgültig, ob Berufsrichterinnen und -richter oder ehrenamtliche Richterinnen und Richter – z. B. in 

Veröffentlichungen in der Fachliteratur bestimmte Auffassungen vertreten.  

Einen Grund für die Ablehnung einer Richterin oder eines Richters wegen der Besorgnis der Befangenheit stellt 

dies nicht dar, unabhängig davon, dass diese von der Richterin oder dem Richter geäußerte oder schriftlich nieder-

gelegte Auffassung derjenigen einer Partei entgegensteht.  

 

Für die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen gilt die Verweisung durch das SGG (§ 60 SGG) auf 

die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) entsprechend den §§ 41 bis 44, 45, Abs. 2 Satz 2, 47, 49 der 

Zivilprozessordnung. Eine Richterin oder ein Richter ist kraft Gesetzes ausgeschlossen (§ 41 ZPO):  

 in Verfahren, in denen sie oder er selbst Partei ist oder bei denen sie oder er zu einer Partei in dem Verhältnis 

einer oder eines Mitberechtigten, Verpflichteten oder Regresspflichtigen steht;  

 in Verfahren ihres oder seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;  

 in Verfahren einer Person, mit der sie oder er in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie 

bis zum 3. Grad verwandt oder bis zum 2. Grad verschwägert ist oder war;  

 in Verfahren, in denen sie oder er als Prozessbevollmächtigte oder Beistand einer Partei bestellt oder als 

gesetzliche Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt sind oder gewesen sind;  

 in Verfahren, in denen sie oder er als Zeuge oder Sachverständige vernommen worden sind;  

 in Verfahren, in denen sie oder er in einen früheren Rechtszuge bei dem Erlass der angefochtenen Entschei-

dung mitgewirkt haben.  

Außer diesem Ausschluss der Richterinnen oder Richter kraft Gesetzes kann eine Richterin oder ein Richter – auch 

eine ehrenamtlicher Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter – wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 

werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit einer Richterin oder eines 

Richters zu rechtfertigen (§ 42 Abs. 2 ZPO). Die Ablehnung findet dann statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 

ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit einer Richterin oder eines Richters zu rechtfertigen. Dabei wird dies vom 

Standpunkt des Beteiligten aus betrachtet, der das Ablehnungsgesuch stellt. Die Zweifel müssen aus dessen Sicht 

objektiv und vernünftig betrachtet gerechtfertigt sein. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen und die ab-

gelehnte Richterin oder der abgelehnte Richter hat sich zum Ablehnungsgesuch zu äußern. Über das Ablehnungs-

gesuch entscheidet das Gericht, dem die oder der Abgelehnte angehört, jedoch unter Ausschluss der oder des 

abgelehnten Richterin oder Richters. Stattdessen wird eine Ersatzrichterin oder ein Ersatzrichter hinzugezogen. Ist 

die Liste der Ersatzrichterinnen oder Ersatzrichter erschöpft, entscheidet das Landessozialgericht. 

Hat eine (ehrenamtliche) Richterin oder ein Richter Anlass zu der Annahme, dass in ihrer oder seiner Person Aus-

schließungs- oder Befangenheitsgründe gegeben sind, ist sie oder er zur Anzeige, d. h. zur Mitteilung der entspre-

chenden Tatsachen an die oder den Vorsitzen der Kammer bzw. des Senates verpflichtet.  

Es ist möglich, dass eine (ehrenamtliche) Richterin oder ein Richter sich selbst ablehnt, wenn sie oder er selbst 

glaubt, dass aufseiten der Parteien die Besorgnis der Befangenheit gegeben sein könnte. Eine Verpflichtung zur 

Selbstablehnung gibt es nicht. 
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5.13 Der Ausschluss der Öffentlichkeit 

Jede mündliche Verhandlung ist öffentlich. Nur in besonderen Fällen, die gesetzlich vorgegeben sind, ist der Aus-

schluss der Öffentlichkeit möglich. Durch Verweisung im SGG (§ 61 Abs. 1 SGG) gelten die Vorschriften des Ge-

richtsverfassungsgesetzes (GVG) entsprechend (§§ 171 b bis 191). Als Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit 

kommen in Betracht, wenn: 

 eine Gefährdung der Sicherheit des Staates, der öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit möglich ist,  

 eine Gefährdung des Lebens, des Leibes oder der Freiheit einer Zeugin oder eines Zeugen oder einer ande-

ren Person möglich ist,  

 ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen 

öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden,  

 ein privates Geheimnis erörtert wird, dessen unbefugte Offenbarung durch die Zeugin oder den Zeugen 

oder Sachverständigen mit Strafe bedroht ist,  

 eine Person unter 16 Jahren vernommen wird.  

Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt durch Beschluss, an dem die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

mitwirken, wenn eine Beteiligte oder ein Beteiligter dies beantragt oder das Gericht es für angemessen erachtet. 

Nach dem Beschluss findet die Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung statt.  

Die Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung ist in der Sozialgerichtsbarkeit von Bedeutung, wenn ein Sozialge-

heimnis Gegenstand der Verhandlung ist, z. B. medizinische Gutachten, psychologische Untersuchungen behandelt 

werden.  

6. Das sozialgerichtliche Verfahren 

6.1 Das Vor- oder Widerspruchsverfahren im Sozialrecht 

Bescheide der staatlichen Verwaltung sind grundsätzlich rechtsbehelfsfähig; d. h. sie sind hinsichtlich ihrer Recht-

mäßigkeit und Zweckmäßigkeit durch Widerspruch im Vorverfahren und durch Klage gerichtlich überprüfbar.  

Der Rechtsbehelf gegen einen Bescheid kann jedoch nur innerhalb der Rechtsbehelfsfrist eingelegt werden. Diese 

beträgt einen Monat, wenn der Bescheid schriftlich erlassen worden ist und eine Rechtsbehelfsbelehrung enthält. 

Gegen Bescheide ohne Rechtsbehelfsbelehrung kann innerhalb eines Jahres der Rechtsbehelf eingelegt werden 

(§ 66 SGG).  

Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit der Zustellung des Bescheides. Ist gegen einen Bescheid kein Rechtsbehelf 

innerhalb der Rechtsbehelfsfrist eingelegt worden, ist dieser bestandskräftig.  

Aber auch bestandskräftig gewordene Bescheide können noch abgeändert werden, soweit sie rechtswidrig sind. 

Das gilt sowohl für begünstigende als auch für belastende Bescheide. Im Sozialrecht gilt der allgemeine Grundsatz 

des Vorrangs der materiellen Gerechtigkeit vor der formellen Gerechtigkeit.  

Die Überprüfung bestandskräftiger Bescheide erfolgt jedoch nicht im Rechtsbehelfsverfahren. Es genügt vielmehr 

ein formloser Antrag auf Überprüfung des bereits ergangenen und bestandskräftig gewordenen Bescheides an die 

Behörde, die den Bescheid erlassen hat. Der auf diesen Antrag zu erteilende Bescheid ist wiederum rechtsbehelfs-

fähig. 

Hiervon zu unterscheiden ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristversäumnis. Dieser 

Antrag ist ein Rechtsbehelf. 

Das Widerspruchsverfahren, auch sozialgerichtlichen Vorverfahren genannt, ist vor Erhebung einer Klage zwingend 

vorgeschrieben (§ 78 SGG). Das Vorverfahren beginnt durch die Einlegung eines Widerspruchs gegen den Be-

scheid, dessen Rechtmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit überprüft werden soll. Der Widerspruch ist stets schriftlich 

einzulegen. Er ist an die Behörde zu richten, die den Bescheid erlassen hat.  
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Im Vorverfahren prüft die Behörde den angefochtenen Bescheid hinsichtlich der in der Widerspruchsbegründung 

geltend gemachten Einwände. Sind die Einwände für die Behörde überzeugend, wird sie dem Widerspruch abhel-

fen. Sie erlässt dann einen Abhilfebescheid (§ 85 Abs. 1 SGG).  

Sind die Einwände nicht überzeugend, erlässt die Behörde einen Widerspruchsbescheid (auch Ablehnungsbescheid 

genannt), in welchem sie den Widerspruch als unbegründet zurückweist (§ 85 Abs. 2 und 3 SGG).  

Erst gegen diesen Widerspruchsbescheid kann Klage zum Sozialgericht erhoben werden. Auch hier gilt die bereits 

oben erwähnte Rechtsbehelfsfrist von einem Monat, die zu beachten ist. Sie beginnt mit der Zustellung des Wi-

derspruchsbescheides (§ 87 SGG). Bei Fristversäumnis besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand zu stellen.  

6.2 Das Verfahren I. Instanz 

6.2.1 Der Gegenstand des Verfahrens  

Der Klageerhebung vor dem Sozialgericht ist in der Regel immer ein belastender Bescheid (Widerspruchsbescheid) 

vorausgegangen. Mit diesem Bescheid ist entweder eine beantragte Leistung (z. B. Gewährung von Arbeitslosen-

geld oder einer Erwerbsminderungs- oder Altersrente) oder auch Feststellung (z. B. auf Bestehen der Schwerbe-

hinderteneigenschaft) abgelehnt oder eine Beitrags- oder Rückzahlungsforderung erhoben worden. Die Klage zielt 

daher darauf ab, diesen Verwaltungsakt (Bescheid) aufzuheben bzw. abzuändern.  

Ist eine soziale Leistung in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen Streitgegenstand, auf die einen Rechtsan-

spruch besteht, wird mit der Klage neben der Aufhebung des rechtswidrigen Verwaltungsaktes zugleich die Ver-

urteilung zur Leistung verlangt.  

Gegenstand des Streits kann auch eine Ermessensleistung (z. B. die Gewährung einer Rehabilitationsmaßnahme) 

oder einer Forderung, die dem Ermessen der Behörden unterlag (z. B. Stundung, Niederschlagung oder die Be-

schränkung auf einen Teil der Forderung), sein. Wurde das Ermessen nicht ausgeübt oder ist der Ermessensspiel-

raum überschritten worden, wird mit der Klage neben der Aufhebung des rechtswidrigen Verwaltungsaktes zu-

gleich die Verpflichtung zur richtigen, d. h. pflichtgemäßen Ermessensausübung mit entsprechender Neubeschei-

dung des Sachverhalts verlangt. Staatliches, d. h. Verwaltungsermessen ist im Unterschied zum Privatrecht niemals 

freies, sondern stets pflichtgemäßes Ermessen.  

6.2.2 Die Verfahrensgrundsätze  

Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt – anders als im Zivilprozess – der Amtsermittlungsgrundsatz. Das Gericht 

erforscht den Sachverhalt von Amtswegen. Es ist an das Vorbringen der Beteiligten – nicht Parteien, wie im Ar-

beitsrecht – nicht gebunden (§ 103 SGG).  

Dazu hat die oder der Vorsitzende (der Kammer bzw. des Senats) bereits vor der mündlichen Verhandlung alle 

Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um den Rechtsstreit möglichst in einer Verhandlung zu erledigen. 

Dazu gehören insbesondere die Beiziehung von medizinischen Befunden und die Anordnung von Begutachtungen 

durch Sachverständige (§ 106 Abs. 2 und 3 SGG). Zunächst kann von der oder dem Vorsitzenden – ohne Beteili-

gung der ehrenamtlichen Richter – ein Erörterungstermin anberaumt und zu diesem Zwecke das persönliche Er-

scheinen der Beteiligten angeordnet werden (§ 106 Abs. 3 Nr. 7 SGG).  

Es gilt zwar der Grundsatz der mündlichen Verhandlung (§ 124 Abs. 1 SGG), jedoch kann das Gericht mit Einver-

ständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (also im schriftlichen Verfahren) entscheiden (§ 124 Abs. 2 

SGG). Das gleiche gilt, wenn zur mündlichen Verhandlung keiner der Beteiligten erscheint oder nur eine Beteilig-

tenseite erscheint und eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt. Ein Versäumnisurteil gibt es, anders als im 

arbeitsgerichtlichen Verfahren, im sozialgerichtlichen Verfahren nicht.  
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Die Entscheidungen durch Urteil erfolgen unter Beteiligung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 

Eine andere Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, ist dem Gericht gegeben, wenn die Streit-

sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. 

Das Gericht kann dann zwar ohne mündliche Verhandlung entscheiden, jedoch nicht durch Urteil, sondern durch 

Gerichtsbescheid. Hieran werden die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht beteiligt. Die Beteiligten sind 

zuvor zu der Absicht, so zu entscheiden, anzuhören (§ 105 SGG). 

6.2.3 Die mündliche Verhandlung  

In der Regel sollten die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit jedoch wegen des Grundsatzes der mündlichen Verhand-

lung durch Urteil entscheiden. Die mündliche Verhandlung findet vor der Kammer bzw. dem Senat in Besetzung 

mit den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern statt.  

Die Grundlagen für die spätere Gerichtsentscheidung (Urteilsgründe) müssen Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen sein.  

Die mündliche Verhandlung wird von der oder dem Vorsitzenden eröffnet und geleitet. Die oder der Vorsitzende 

führt nach Aufruf des Verfahrens in den Sachverhalt ein. Danach erhalten die Beteiligten das Wort (§ 112 Abs. 1 

und 2 SGG).  

Wichtig ist, dass das Gericht (die oder der Vorsitzende der Kammer bzw. des Senats) gesetzlich verpflichtet ist, 

darauf hinzuwirken, dass bei der Antragstellung Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche 

Anträge gestellt, ungenügende Angaben tatsächlicher Art ergänzt sowie alle für die Feststellung und Beurteilung 

des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.  

6.2.4 Erledigung des Verfahrens auf sonstige Weise  

Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung können die Klägerin oder der Kläger die Klage zurücknehmen (§ 102 

SGG). Die Beteiligten können den Rechtsstreit durch Vergleich beenden (§ 101 Abs. 1 SGG). Wird der mit der 

Klage geltend gemachte Anspruch vom Gegner anerkannt, muss sich die Klägerin oder der Kläger darüber erklären, 

ob sie oder er das Anerkenntnis annimmt. Das angenommene Anerkenntnis erledigt den Rechtsstreit (§ 101 Abs. 

2 SGG) – der Rechtsstreit muss nicht erst wie im Zivilprozess für erledigt erklärt werden.  

Anders als im Zivilprozess gibt es im sozialgerichtlichen Verfahren in der Regel kein Anerkenntnisurteil. Ein Aner-

kenntnisurteil ist jedoch möglich, bedarf jedoch in der Revision dem gesonderten Antrag der Klägerin oder des 

Klägers (§ 202 SGG i. V. m. § 555 ZPO).  

6.2.5 Das Urteil  

Wird der Rechtsstreit nicht auf durch Rücknahme, Vergleich, Anerkenntnis oder andere Erklärung erledigt, schließt 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende nach Erörterung der Streitsache die mündliche Verhandlung. Anschließend 

ziehen sich Kammer oder Senat zur Beratung zurück. Nach der Abstimmung wird das Urteil im Namen des Volkes 

verkündet und eine kurze mündliche Begründung gegeben. Danach erfolgt die schriftliche Abfassung des Urteils 

mit dem Tatbestand und den Entscheidungsgründen und dessen Zustellung an die Beteiligten. Das Urteil hat zwin-

gend eine Rechtsbehelfsbelehrung zu beinhalten.  

Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist bis zur Urteilsverkündung möglich. Sie erfolgt durch Be-

schluss ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.  
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6.3 Das Verfahren in II. und III. Instanz 

6.3.1 Die Berufung  

Gegen Urteile des Sozialgerichts (I. Instanz) ist die Berufung beim Sozialgericht statthaft (§ 144 SGG), wenn z. B.  

 der Streitwert 750,00 Euro übersteigt oder  

 die Berufung wiederkehrende oder laufende Leistungen für mehr als ein Jahr betrifft oder  

 ein im Gesetz genannter Berufungsgrund vorliegt.  

Liegen diese Voraussetzungen vor, hat das Sozialgericht die Berufung im Urteil zuzulassen. Geschieht das nicht, 

kann die Nichtzulassung durch Beschwerde vor dem Landessozialgericht (Nichtzulassungsbeschwerde) angefoch-

ten werden (§ 145 SGG).  

Berufung und Beschwerde sind Rechtsmittel. Sie können nur innerhalb der Rechtsmittelfrist – ein Monat ab Ur-

teilszustellung – eingelegt werden.  

Die Berufungsinstanz in der Sozialgerichtsbarkeit ist, wie in der Arbeitsgerichtsbarkeit, eine weitere Tatsachenin-

stanz; d. h., dass weitere Tatsachen ermittelt, neue Gutachten angeordnet und neue Zeugen vernommen werden 

können.  

6.3.2 Die Revision und Nichtzulassungsbeschwerde  

Gegen Urteile des Landessozialgerichts ist die Revision (ein weiteres, aber letztes Rechtsmittel in der Sozialge-

richtsbarkeit) vor dem Bundessozialgericht statthaft (§ 160 SGG), wenn  

 die vom Landessozialgericht entschiedene Rechtsfrage von grundsätzliche Bedeutung ist (Grundsatzrevi-

sion),  

 das Urteil von einer Entscheidung des Bundessozialgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Ge-

richtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht (Divergenzrevision) oder  

 ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird (Revision wegen Verfahrensfehler).  

Liegt ein Revisionsgrund vor und ist die Revision vom Landessozialgericht nicht zugelassen worden, kann die Nicht-

zulassung durch Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde) vor dem Bundessozialgericht angefochten werden 

(§§ 160 und 160 a SGG).  

Die Rechtsmittelfrist für die Einlegung der Revision sowie der Nichtzulassungsbeschwerde beträgt wieder einen 

Monat ab Urteilszustellung.  

Die Revision ist des Weiteren innerhalb von zwei Monaten ab Urteilszustellung zu begründen. Auf rechtzeitigen 

Antrag kann die Begründungsfrist verlängert werden und zwar für die Nichtzulassungsbeschwerde auf längstens 

einen weiteren Monat (§§ 160 a Abs. 2 und 164 Abs. 2 SGG).  

Das Bundessozialgericht hat zunächst zu prüfen, ob eine Revision statthaft oder eine Nichtzulassungsbeschwerde 

zulässig ist. Wenn dies zu verneinen ist, sind sie als unzulässig zu verwerfen. Die Entscheidung erfolgt durch Be-

schluss ohne Hinzuziehung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (§ 169 SGG; § 160 a Abs. 2; 2. Halbsatz 

SGG).  

Anders dagegen bei Urteilen über eine zulässige Revision oder Beschlüssen des Bundessozialgerichts, wenn der 

Nichtzulassungsbeschwerde stattgegeben oder diese, im Unterschied zu Unzulässigkeit, als unbegründet zurück-

gewiesen werden soll. Hier wirken die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter mit (§ 160 a Abs. 4 S. 2; 1. Halb-

satz). Erachtet das Bundessozialgericht die Nichtzulassungsbeschwerde für begründet, weil die Voraussetzungen 

für eine Revision vorliegen, wird der Nichtzulassungsbeschwerde stattgegeben und die Revision zugelassen. Diese 

ist dann ab Zustellung des Beschlusses innerhalb von einem Monat einzulegen (§ 160a Abs. 4 SGG).  

Eine begründete Nichtzulassungsbeschwerde, die auf einem angefochtenen Urteil des Landessozialgerichts mit 
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einem Verfahrensmangel (§ 160 Abs. 2 Nr. 3 SGG) beruht, kann dazu führen, dass das Urteil aufgehoben und das 

Verfahren zur erneuten Verhandlung an das LSG zurückverwiesen wird (§ 160 a Abs. 5 SGG).  

6.3.3 Die Sprungrevision  

Sozialrechtsstreitigkeiten, bei denen die maßgeblichen Tatsachen unstreitig sind und allein die Entscheidung einer 

Rechtsfrage begehrt wird, können nach dem Urteil I. Instanz, unter Umgehung der Berufungsinstanz, unmittelbar 

mit der Revision (Sprungrevision) an das Bundessozialgericht gelangen. Voraussetzung für eine zulässige Sprungre-

vision ist, dass die Gegenseite schriftlich zugestimmt und das Sozialgericht die Sprungrevision auf Antrag entweder 

bereits im Urteil oder danach durch Beschluss zugelassen hat.  
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C Anhang  

1. Gesetzestexte 

Alle hier zitierten Gesetzestexte basieren auf dem Stand 01.07.2019 

1.1 Sozialgerichtsgesetz 

§ 1  

Die Sozialgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den Verwaltungsbehörden getrennte, besondere Verwaltungsgerichte ausgeübt. 

§ 2 

Als Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit werden in den Ländern Sozialgerichte und Landessozialgerichte, im Bund das Bundessozialgericht errich-

tet. 

§ 3 

Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit werden mit Berufsrichtern und ehrenamtlichen Richtern besetzt. 

§ 4 

Bei jedem Gericht wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die mit der erforderlichen Zahl von Urkundsbeamten besetzt wird. Das Nähere be-

stimmen für das Bundessozialgericht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für die Sozialgerichte und Landessozialgerichte die nach 

Landesrecht zuständigen Stellen. 

§ 5 

(1) Alle Gerichte, Verwaltungsbehörden und Organe der Versicherungsträger leisten den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit Rechts- und Amts-

hilfe. 

(2) Das Ersuchen an ein Sozialgericht um Rechtshilfe ist an das Sozialgericht zu richten, in dessen Bezirk die Amtshandlung vorgenommen 

werden soll. Das Ersuchen ist durch den Vorsitzenden einer Kammer durchzuführen. Ist die Amtshandlung außerhalb des Sitzes des ersuchten 

Sozialgerichts vorzunehmen, so kann dieses Gericht das Amtsgericht um die Vornahme der Rechtshilfe ersuchen. 

(3) Die §§ 158 bis 160, 164 bis 166, 168 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend. 

§ 6 

Für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit gelten die Vorschriften des Zweiten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes nach Maßgabe der fol-

genden Vorschriften entsprechend:  

1. Das Präsidium teilt die ehrenamtlichen Richter im Voraus für jedes Geschäftsjahr, mindestens für ein Vierteljahr, einem oder mehreren 

Spruchkörpern zu, stellt die Reihenfolge fest, in der sie zu den Verhandlungen heranzuziehen sind, und regelt die Vertretung für den Fall 

der Verhinderung. Von der Reihenfolge darf nur aus besonderen Gründen abgewichen werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. 

2. Den Vorsitz in den Kammern der Sozialgerichte führen die Berufsrichter. 

§ 7 

(1) Die Sozialgerichte werden als Landesgerichte errichtet. Die Errichtung und Aufhebung eines Gerichts und die Verlegung eines Gerichtssitzes 

werden durch Gesetz angeordnet. Änderungen in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke können auch durch Rechtsverordnung bestimmt werden. 

Die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle kann anordnen, dass außerhalb des Sitzes eines Sozialgerichts Zweigstellen errichtet 

werden. 

(2) Mehrere Länder können gemeinsame Sozialgerichte errichten oder die Ausdehnung von Gerichtsbezirken über die Landesgrenzen hinaus 

vereinbaren. 

(3) Wird ein Sozialgericht aufgehoben oder wird die Abgrenzung der Gerichtsbezirke geändert, so kann durch Landesgesetz bestimmt werden, 

dass die bei dem aufgehobenen Gericht oder bei dem von der Änderung in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke betroffenen Gericht rechtshän-

gigen Streitsachen auf ein anderes Sozialgericht übergehen. 

§ 8 

Die Sozialgerichte entscheiden, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, im ersten Rechtszug über alle Streitigkeiten, für die der 

Rechtsweg vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit offensteht. 

§ 9 

(1) Das Sozialgericht besteht aus der erforderlichen Zahl von Berufsrichtern als Vorsitzenden und aus den ehrenamtlichen Richtern. 

(2) Die für die allgemeine Dienstaufsicht und die sonstigen Geschäfte der Gerichtsverwaltung zuständige Stelle wird durch Landesrecht be-

stimmt. 
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§ 10 

(1) Bei den Sozialgerichten werden Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen 

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe und 

des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts (Recht der sozialen Entschädigung bei Ge-

sundheitsschäden) und des Schwerbehindertenrechts gebildet. Für Angelegenheiten der Knappschaftsversicherung einschließlich der Unfallver-

sicherung für den Bergbau können eigene Kammern gebildet werden. 
Fassung Satz 1 ab 01.01.2020 

(1) Bei den Sozialgerichten werden Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen 

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe 

einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Asylbewerberleistungsgesetzes 

sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts (Recht der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden) und des Schwerbe-

hindertenrechts gebildet.  

(2) Für Streitigkeiten aufgrund der Beziehungen zwischen Krankenkassen und Vertragsärzten, Psychotherapeuten, Vertragszahnärzten (Ver-

tragsarztrecht) einschließlich ihrer Vereinigungen und Verbände sind eigene Kammern zu bilden. Zu diesen Streitigkeiten gehören auch  

1. Klagen gegen Entscheidungen und Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, soweit diese Entscheidungen und die streitgegen-

ständlichen Regelungen der Richtlinien die vertragsärztliche Versorgung betreffen, 

2. Klagen in Aufsichtsangelegenheiten gegenüber dem Gemeinsamen Bundesausschuss, denen die in Nummer 1 genannten Entscheidungen 

und Regelungen der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zugrunde liegen, und 

3. Klagen aufgrund von Verträgen nach den §§ 73b und 73c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie Klagen im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung aufgrund von Ermächtigungen nach den §§ 116, 116a und 117 bis 119b des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch, Klagen wegen der Vergütung nach § 120 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie Klagen aufgrund von 

Verträgen nach § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, soweit es um die Bereinigung der Gesamtvergütung nach § 140d des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch geht. 

(3) Der Bezirk einer Kammer kann auf Bezirke anderer Sozialgerichte erstreckt werden. Die beteiligten Länder können die Ausdehnung des 

Bezirks einer Kammer auf das Gebiet oder Gebietsteile mehrerer Länder vereinbaren. 

§ 11 

(1) Die Berufsrichter werden nach Maßgabe des Landesrechts nach Beratung mit einem für den Bezirk des Landessozialgerichts zu bildenden 

Ausschuss auf Lebenszeit ernannt. 

(2) Der Ausschuss ist von der nach Landesrecht zuständigen Stelle zu errichten. Ihm sollen in angemessenem Verhältnis Vertreter der Versi-

cherten, der Arbeitgeber, der Versorgungsberechtigten und der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder der Teilhabe behinderter Menschen 

vertrauten Personen sowie der Sozialgerichtsbarkeit angehören. 

(3) Bei den Sozialgerichten können Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags verwendet werden. 

(4) Bei dem Sozialgericht und bei dem Landessozialgericht können auf Lebenszeit ernannte Richter anderer Gerichte und Rechtslehrer an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule für eine bestimmte Zeit von mindestens zwei Jahren, längstens jedoch für die Dauer ihres 

Hauptamts, zu Richtern im Nebenamt ernannt werden. 

§ 12 

(1) Jede Kammer des Sozialgerichts wird in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Richtern als Beisitzern tätig. Bei 

Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden wirken die ehrenamtlichen Richter nicht mit. 

(2) In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Streitigkeiten auf 

Grund des § 6a des Bundeskindergeldgesetzes und der Arbeitsförderung gehört je ein ehrenamtlicher Richter dem Kreis der Versicherten und 

der Arbeitgeber an. Sind für Angelegenheiten einzelner Zweige der Sozialversicherung eigene Kammern gebildet, so sollen die ehrenamtlichen 

Richter dieser Kammern an dem jeweiligen Versicherungszweig beteiligt sein. 

(3) In den Kammern für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts wirken je ein ehrenamtlicher Richter aus den Kreisen der Krankenkassen und 

der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychotherapeuten mit. In Angelegenheiten der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychothera-

peuten wirken als ehrenamtliche Richter nur Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychotherapeuten mit. 

(4) In den Kammern für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts wirken je ein ehrenamtlicher 

Richter aus dem Kreis der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen vertrauten Personen und 

dem Kreis der Versorgungsberechtigten, der behinderten Menschen im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und der Versicherten mit; 

dabei sollen Hinterbliebene von Versorgungsberechtigten in angemessener Zahl beteiligt werden. 

(5) In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes wirken ehrenamtliche Richter aus den Vor-

schlagslisten der Kreise und der kreisfreien Städte mit. 
Fassung Absatz 5 ab 01.01.2020 

(5) In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch und des Asylbewerberleistungsgesetzes wirken ehrenamtliche Richter aus den Vorschlagslisten der Kreise und der kreisfreien Städte 

mit. 
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§ 13 

(1) Die ehrenamtlichen Richter werden von der nach Landesrecht zuständigen Stelle aufgrund von Vorschlagslisten (§ 14) für fünf Jahre berufen; 

sie sind in angemessenem Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten aus den Vorschlagslisten zu entnehmen. Die zuständige 

Stelle kann eine Ergänzung der Vorschlagslisten verlangen. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine einheitliche Amtsperiode festzulegen; sie können diese Ermächti-

gung durch Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Wird eine einheitliche Amtsperiode festgelegt, 

endet die Amtszeit der ehrenamtlichen Richter ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Berufung mit dem Ende der laufenden Amtsperiode. 

(3) Die ehrenamtlichen Richter bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis ihre Nachfolger berufen sind. Erneute Berufung ist zulässig. Bei 

vorübergehendem Bedarf kann die nach Landesrecht zuständige Stelle weitere ehrenamtliche Richter nur für ein Jahr berufen. 

(4) Die Zahl der ehrenamtlichen Richter, die für die Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung, der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes, des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehin-

dertenrechts zu berufen sind, bestimmt sich nach Landesrecht; die Zahl der ehrenamtlichen Richter für die Kammern für Angelegenheiten der 

Knappschaftsversicherung und für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts ist je besonders festzusetzen. 
Fassung Absatz 4 ab 01.01.2020 

(4) Die Zahl der ehrenamtlichen Richter, die für die Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung, der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

und des Asylbewerberleistungsgesetzes, des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts zu berufen sind, bestimmt sich 

nach Landesrecht; die Zahl der ehrenamtlichen Richter für die Kammern für Angelegenheiten der Knappschaftsversicherung und für Angele-

genheiten des Vertragsarztrechts ist je besonders festzusetzen. 

(5) Bei der Berufung der ehrenamtlichen Richter für die Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung ist auf ein angemessenes Ver-

hältnis zu der Zahl der im Gerichtsbezirk ansässigen Versicherten der einzelnen Versicherungszweige Rücksicht zu nehmen. 

(6) Die ehrenamtlichen Richter für die Kammern für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts sind 

in angemessenem Verhältnis zu der Zahl der von den Vorschlagsberechtigten vertretenen Versorgungsberechtigten, behinderten Menschen im 

Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und Versicherten zu berufen. 

§ 14 

(1) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter, die in den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende einschließlich der Streitigkeiten auf Grund des § 6a des Bundeskindergeldgesetzes und der Arbeitsförderung mitwirken, 

werden aus dem Kreis der Versicherten und aus dem Kreis der Arbeitgeber aufgestellt. Gewerkschaften, selbständige Vereinigungen von Ar-

beitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung und die in Absatz 3 Satz 2 genannten Vereinigungen stellen die Vorschlagslisten 

für ehrenamtliche Richter aus dem Kreis der Versicherten auf. Vereinigungen von Arbeitgebern und die in § 16 Absatz 4 Nummer 3 bezeichneten 

obersten Bundes- oder Landesbehörden stellen die Vorschlagslisten aus dem Kreis der Arbeitgeber auf. 

(2) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter, die in den Kammern für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts mitwirken, werden 

nach Bezirken von den Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und von den Zusammenschlüssen der Krankenkassen auf-

gestellt. 

(3) Für die Kammern für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts werden die Vorschlagslisten 

für die mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen vertrauen Personen von den Landesversor-

gungsämtern oder nach Maßgabe des Landesrechts von den Stellen aufgestellt, denen deren Aufgaben übertragen worden sind oder die für 

die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes oder des Rechts der Teilhabe behinderter Menschen zuständig sind. Die Vorschlagslisten für 

die Versorgungsberechtigten, die behinderten Menschen und die Versicherten werden aufgestellt von den im Gerichtsbezirk vertretenen Verei-

nigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger 

nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art und 

Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Erfüllung dieser Aufgaben bieten. Vorschlags-

berechtigt nach Satz 2 sind auch die Gewerkschaften und selbständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung. 

(4) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter, die in den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes mitwirken, werden von den Kreisen und den kreisfreien Städten aufgestellt. 
Fassung Absatz 4 ab 01.01.2020 

(4) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter, die in den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe einschließlich der Angele-

genheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Asylbewerberleistungsgesetzes mitwirken, werden von den 

Kreisen und den kreisfreien Städten aufgestellt. 

§ 15 (weggefallen) 

§ 16 

(1) Das Amt des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht kann nur ausüben, wer Deutscher ist und das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollen-

det hat. 

(2) (weggefallen) 
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(3) Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Versicherten kann auch sein, wer arbeitslos ist oder Rente aus eigener Versicherung bezieht. Ehren-

amtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitgeber kann auch sein, wer vorübergehend oder zu gewissen Zeiten des Jahres keine Arbeitnehmer 

beschäftigt. 

(4) Ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber können sein  

1. Personen, die regelmäßig mindestens einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen; ist ein Arbeitgeber zugleich Versicherter 

oder bezieht er eine Rente aus eigener Versicherung, so begründet die Beschäftigung einer Hausgehilfin oder Hausangestellten nicht die 

Arbeitgebereigenschaft im Sinne dieser Vorschrift; 

2. bei Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen, die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags 

allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit berufen sind; 

3. Beamte und Angestellte des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie bei anderen Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts nach näherer Anordnung der zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde; 

4. Personen, denen Prokura oder Generalvollmacht erteilt ist, oder Angestellte, die regelmäßig für den Arbeitgeber in Personalangelegen-

heiten tätig werden, sowie leitende Angestellte; 

5. Mitglieder und Angestellte von Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Vorstandsmitglieder und Angestellte von Zusammenschlüssen 

solcher Vereinigungen, wenn diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind. 

(5) Bei Sozialgerichten, in deren Bezirk wesentliche Teile der Bevölkerung in der Seeschifffahrt beschäftigt sind, können ehrenamtliche Richter 

aus dem Kreis der Versicherten auch befahrene Schifffahrtskundige sein, die nicht Reeder, Reedereileiter (Korrespondentreeder, §§ 492 bis 499 

des Handelsgesetzbuchs) oder Bevollmächtigte sind. 

(6) Die ehrenamtlichen Richter sollen im Bezirk des Sozialgerichts wohnen oder ihren Betriebssitz haben oder beschäftigt sein. 

§ 17 

(1) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht ist ausgeschlossen,  

1. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer 

Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist, 

2. wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, 

3. wer das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht besitzt. 

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden. 

(2) Mitglieder der Vorstände von Trägern und Verbänden der Sozialversicherung, der Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen 

und der Bundesagentur für Arbeit können nicht ehrenamtliche Richter sein. Davon unberührt bleibt die Regelung in Absatz 4. 

(3) Die Bediensteten der Träger und Verbände der Sozialversicherung, der Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen, der Dienst-

stellen der Bundesagentur für Arbeit und der Kreise und kreisfreien Städte können nicht ehrenamtliche Richter in der Kammer sein, die über 

Streitigkeiten aus ihrem Arbeitsgebiet entscheidet. 

(4) Mitglieder der Vorstände sowie leitende Beschäftigte bei den Kranken- und Pflegekassen und ihren Verbänden sowie Geschäftsführer und 

deren Stellvertreter bei den Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen sind als ehrenamtliche Richter in den Kammern für Ange-

legenheiten des Vertragsarztrechts nicht ausgeschlossen. 

(5) Das Amt des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht, der zum ehrenamtlichen Richter in einem höheren Rechtszug der Sozialgerichtsbar-

keit berufen wird, endet mit der Berufung in das andere Amt. 

§ 18 

(1) Die Übernahme des Amtes als ehrenamtlicher Richter kann nur ablehnen,  

1. wer die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht hat, 

2. wer in den zehn der Berufung vorhergehenden Jahren als ehrenamtlicher Richter bei einem Gericht der Sozialgerichtsbarkeit tätig gewesen 

ist, 

3. wer durch ehrenamtliche Tätigkeit für die Allgemeinheit so in Anspruch genommen ist, dass ihm die Übernahme des Amtes nicht zuge-

mutet werden kann, 

4. wer aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist, das Amt ordnungsgemäß auszuüben, 

5. wer glaubhaft macht, dass wichtige Gründe ihm die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschweren. 

(2) Ablehnungsgründe sind nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen, nachdem der ehrenamtliche Richter von seiner 

Berufung in Kenntnis gesetzt worden ist, von ihm geltend gemacht werden. 

(3) Der ehrenamtliche Richter kann auf Antrag aus dem Amt entlassen werden, wenn einer der in Absatz 1 Nr. 3 bis 5 bezeichneten Gründe 

nachträglich eintritt. Eines Antrags bedarf es nicht, wenn der ehrenamtliche Richter seinen Wohnsitz aus dem Bezirk des Sozialgerichts verlegt 

und seine Heranziehung zu den Sitzungen dadurch wesentlich erschwert wird. 

(4) Über die Berechtigung zur Ablehnung des Amtes oder über die Entlassung aus dem Amt entscheidet die vom Präsidium für jedes Geschäfts-

jahr im Voraus bestimmte Kammer endgültig. 

§ 19 

(1) Der ehrenamtliche Richter übt sein Amt mit gleichen Rechten wie der Berufsrichter aus. 

(2) Die ehrenamtlichen Richter erhalten eine Entschädigung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. 

§ 20 
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(1) Der ehrenamtliche Richter darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes nicht beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung 

des Amtes nicht benachteiligt werden. 

(2) Wer einen anderen in der Übernahme oder Ausübung seines Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder 

Ausübung des Amtes benachteiligt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 21 

Der Vorsitzende kann gegen einen ehrenamtlichen Richter, der sich der Erfüllung seiner Pflichten entzieht, insbesondere ohne genügende 

Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen erscheint, durch Beschluss ein Ordnungsgeld festsetzen und ihm die durch sein 

Verhalten verursachten Kosten auferlegen. Bei nachträglicher genügender Entschuldigung ist der Beschluss aufzuheben oder zu ändern. Gegen 

den Beschluss ist Beschwerde zulässig. Über die Beschwerde entscheidet die durch das Präsidium für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte 

Kammer des Sozialgerichts endgültig. Vor der Entscheidung ist der ehrenamtliche Richter zu hören. 

§ 22 

(1) Der ehrenamtliche Richter ist von seinem Amt zu entbinden, wenn das Berufungsverfahren fehlerhaft war oder das Fehlen einer Vorausset-

zung für seine Berufung oder der Eintritt eines Ausschließungsgrundes bekannt wird. Er ist seines Amtes zu entheben, wenn er seine Amts-

pflichten grob verletzt. Er kann von seinem Amt entbunden werden, wenn eine Voraussetzung für seine Berufung im Laufe seiner Amtszeit 

wegfällt. Soweit die Voraussetzungen für eine Amtsentbindung vorliegen, liegt in ihrer Nichtdurchführung kein die Zurückverweisung oder 

Revision begründender Verfahrensmangel. 

(2) Die Entscheidung trifft die vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte Kammer. Vor der Entscheidung ist der ehrenamtliche 

Richter zu hören. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 zuständige Kammer kann anordnen, dass der ehrenamtliche Richter bis zur Entscheidung über die Amtsentbindung 

oder Amtsenthebung nicht heranzuziehen ist. Die Anordnung ist unanfechtbar. 

§ 23 

(1) Bei jedem Sozialgericht wird ein Ausschuss der ehrenamtlichen Richter gebildet. Die Kreise der ehrenamtlichen Richter, die in den bei dem 

Sozialgericht gebildeten Fachkammern vertreten sind, wählen jeweils aus ihrer Mitte ein Mitglied in den Ausschuss. Das Wahlverfahren legt 

der bestehende Ausschuss fest. Der Ausschuss tagt unter der Leitung des aufsichtführenden oder, wenn ein solcher nicht vorhanden oder 

verhindert ist, des Dienstältesten Vorsitzenden des Sozialgerichts. 

(2) Der Ausschuss ist vor der Bildung von Kammern, vor der Geschäftsverteilung, vor der Verteilung der ehrenamtlichen Richter auf die Kammern 

und vor Aufstellung der Listen über die Heranziehung der ehrenamtlichen Richter zu den Sitzungen mündlich, schriftlich oder elektronisch zu 

hören. Er kann dem Vorsitzenden des Sozialgerichts und den die Verwaltung und Dienstaufsicht führenden Stellen Wünsche der ehrenamtlichen 

Richter übermitteln. 

§§ 24 bis 26 (weggefallen) 

§ 27 

(1) (weggefallen) 

(2) (weggefallen) 

(3) Wenn die Vertretung eines Vorsitzenden nicht durch einen Berufsrichter desselben Gerichts möglich ist, wird sie auf Antrag des Präsidiums 

durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle geregelt. 

§ 28 

(1) Die Landessozialgerichte werden als Landesgerichte errichtet. Die Errichtung und Aufhebung eines Gerichts und die Verlegung eines Ge-

richtssitzes werden durch Gesetz angeordnet. Änderungen in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke können auch durch Rechtsverordnung be-

stimmt werden. Die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle kann anordnen, dass außerhalb des Sitzes des Landessozialgerichts 

Zweigstellen errichtet werden. 

(2) Mehrere Länder können ein gemeinsames Landessozialgericht errichten. 

§ 29 

(1) Die Landessozialgerichte entscheiden im zweiten Rechtszug über die Berufung gegen die Urteile und die Beschwerden gegen andere Ent-

scheidungen der Sozialgerichte. 

(2) Die Landessozialgerichte entscheiden im ersten Rechtszug über  

1. Klagen gegen Entscheidungen der Landesschiedsämter sowie der sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene und gegen 

Beanstandungen von Entscheidungen der Landesschiedsämter und der sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene nach 

dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, gegen Entscheidungen der Schiedsstellen nach § 120 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

der Schiedsstelle nach § 76 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und der Schiedsstellen nach § 80 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 
Fassung Nr. 1 ab 01.01.2020 

1. Klagen gegen Entscheidungen der Landesschiedsämter sowie der sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene und gegen 

Beanstandungen von Entscheidungen der Landesschiedsämter und der sektorenübergreifenden Schiedsgremien auf Landesebene nach 

dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, gegen Entscheidungen der Schiedsstellen nach § 120 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

der Schiedsstelle nach § 76 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und der Schiedsstellen nach § 81 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 
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2. Aufsichtsangelegenheiten gegenüber Trägern der Sozialversicherung und ihren Verbänden, gegenüber den Kassenärztlichen und Kassen-

zahnärztlichen Vereinigungen sowie der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, bei denen die Aufsicht von einer 

Landes- oder Bundesbehörde ausgeübt wird, 

3. Klagen in Angelegenheiten der Erstattung von Aufwendungen nach § 6b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 

4. Anträge nach § 55a. 

(3) Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entscheidet im ersten Rechtszug über  

1. Streitigkeiten zwischen gesetzlichen Krankenkassen oder ihren Verbänden und dem Bundesversicherungsamt betreffend den Risikostruk-

turausgleich, die Anerkennung von strukturierten Behandlungsprogrammen und die Verwaltung des Gesundheitsfonds, 

2. Streitigkeiten betreffend den Finanzausgleich der gesetzlichen Pflegeversicherung, 

3. Streitigkeiten betreffend den Ausgleich unter den gewerblichen Berufsgenossenschaften nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch, 

4. Streitigkeiten über Entscheidungen des Bundeskartellamts, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 172a des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch betreffen. 

(4) Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entscheidet im ersten Rechtszug über  

1. Klagen gegen die Entscheidung der Bundesschiedsämter nach § 89 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, des weiteren Schied-

samtes auf Bundesebene nach § 89 Absatz 12 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, des sektorenübergreifenden Schiedsgremiums auf 

Bundesebene nach § 89a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie der erweiterten Bewertungsausschüsse nach § 87 Abs. 4 des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch, soweit die Klagen von den Einrichtungen erhoben werden, die diese Gremien bilden, 

2. Klagen gegen Entscheidungen des Bundesministeriums für Gesundheit nach § 87 Abs. 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gegenüber 

den Bewertungsausschüssen und den erweiterten Bewertungsausschüssen sowie gegen Beanstandungen des Bundesministeriums für 

Gesundheit gegenüber den Bundesschiedsämtern und dem sektorenübergreifenden Schiedsgremium auf Bundesebene, 

3. Klagen gegen Entscheidungen und Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (§§ 91, 92 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch), 

Klagen in Aufsichtsangelegenheiten gegenüber dem Gemeinsamen Bundesausschuss, Klagen gegen die Festsetzung von Festbeträgen 

durch die Spitzenverbände der Krankenkassen oder den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie Klagen gegen Entscheidungen 

der Schiedsstellen nach den §§ 129 und 130b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 

4. (weggefallen) 

(5) (weggefallen) 

§ 30 

(1) Das Landessozialgericht besteht aus dem Präsidenten, den Vorsitzenden Richtern, weiteren Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern. 

(2) Die für die allgemeine Dienstaufsicht und die sonstigen Geschäfte der Gerichtsverwaltung zuständige Stelle wird durch Landesrecht be-

stimmt. 

§ 31 

(1) Bei den Landessozialgerichten werden Senate für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen 

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe und 

des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts gebildet. 

Für Angelegenheiten der Knappschaftsversicherung einschließlich der Unfallversicherung für den Bergbau sowie für Verfahren wegen eines 

überlangen Gerichtsverfahrens (§ 202 Satz 2) kann jeweils ein eigener Senat gebildet werden. 
Fassung Satz 1 ab 01.01.2020 

(1) Bei den Landessozialgerichten werden Senate für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen 

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe 

einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Asylbewerberleistungsgesetzes 

sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts gebildet. 

(2) Für die Angelegenheiten des Vertragsarztrechts und für Antragsverfahren nach § 55a ist ein eigener Senat zu bilden. 

(3) Die beteiligten Länder können die Ausdehnung des Bezirks eines Senats auf das Gebiet oder auf Gebietsteile mehrerer Länder vereinbaren. 

§ 32 

(1) Die Berufsrichter werden von der nach Landesrecht zuständigen Stelle auf Lebenszeit ernannt. 

(2) (weggefallen) 

§ 33 

(1) Jeder Senat wird in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, zwei weiteren Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern tätig. § 12 Abs. 

1 Satz 2, Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend. 

(2) In Senaten, die in Verfahren wegen eines überlangen Gerichtsverfahrens (§ 202 Satz 2) entscheiden, wirken die für Angelegenheiten der 

Sozialversicherung berufenen ehrenamtlichen Richter mit. 

§ 34 (weggefallen) 

§ 35 

(1) Die ehrenamtlichen Richter beim Landessozialgericht müssen das dreißigste Lebensjahr vollendet haben; sie sollen mindestens fünf Jahre 

ehrenamtliche Richter bei einem Sozialgericht gewesen sein. Im Übrigen gelten die §§ 13 bis 23. 



DGBprofil 

36    

(2) In den Fällen des § 18 Abs. 4, der §§ 21 und 22 Abs. 2 entscheidet der vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte Senat. 

§§ 36 und 37 (weggefallen) 

§ 38 

(1) Das Bundessozialgericht hat seinen Sitz in Kassel. 

(2) Das Bundessozialgericht besteht aus dem Präsidenten, den Vorsitzenden Richtern, weiteren Berufsrichtern und den ehrenamtlichen Richtern. 

Die Berufsrichter müssen das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. Für die Berufung der Berufsrichter gelten die Vorschriften des 

Richterwahlgesetzes. Zuständiger Minister im Sinne des § 1 Abs. 1 des Richterwahlgesetzes ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die allgemeine Dienstaufsicht und die sonstigen Geschäfte der Gerichtsverwaltung. Es 

kann die allgemeine Dienstaufsicht und die sonstigen Geschäfte der Gerichtsverwaltung auf den Präsidenten des Bundessozialgerichts über-

tragen. 

§ 39 

(1) Das Bundessozialgericht entscheidet über das Rechtsmittel der Revision. 

(2) Das Bundessozialgericht entscheidet im ersten und letzten Rechtszug über Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art zwischen dem 

Bund und den Ländern sowie zwischen verschiedenen Ländern in Angelegenheiten des § 51. Hält das Bundessozialgericht in diesen Fällen eine 

Streitigkeit für verfassungsrechtlich, so legt es die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Das Bundesverfassungsgericht 

entscheidet mit bindender Wirkung. 

§ 40 

Für die Bildung und Besetzung der Senate gelten § 31 Abs. 1 und § 33 entsprechend. Für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts ist mindestens 

ein Senat zu bilden. In den Senaten für Angelegenheiten des § 51 Abs. 1 Nr. 6a wirken ehrenamtliche Richter aus der Vorschlagsliste der 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände mit. 

§ 41 

(1) Bei dem Bundessozialgericht wird ein Großer Senat gebildet. 

(2) Der Große Senat entscheidet, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats oder des Großen Senats 

abweichen will. 

(3) Eine Vorlage an den Großen Senat ist nur zulässig, wenn der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des 

erkennenden Senats erklärt hat, dass er an seiner Rechtsauffassung festhält. Kann der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden 

soll, wegen einer Änderung des Geschäftsverteilungsplanes mit der Rechtsfrage nicht mehr befasst werden, tritt der Senat an seine Stelle, der 

nach dem Geschäftsverteilungsplan für den Fall, in dem abweichend entschieden wurde, nunmehr zuständig wäre. Über die Anfrage und die 

Antwort entscheidet der jeweilige Senat durch Beschluss in der für Urteile erforderlichen Besetzung. 

(4) Der erkennende Senat kann eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dem Großen Senat zur Entscheidung vorlegen, wenn das nach seiner 

Auffassung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist. 

(5) Der Große Senat besteht aus dem Präsidenten, je einem Berufsrichter der Senate, in denen der Präsident nicht den Vorsitz führt, je zwei 

ehrenamtlichen Richtern aus dem Kreis der Versicherten und dem Kreis der Arbeitgeber sowie je einem ehrenamtlichen Richter aus dem Kreis 

der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder der Teilhabe behinderter Menschen vertrauten Personen und dem Kreis der Versorgungsbe-

rechtigten und der behinderten Menschen im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Legt der Senat für Angelegenheiten des Vertrags-

arztrechts vor oder soll von dessen Entscheidung abgewichen werden, gehören dem Großen Senat außerdem je ein ehrenamtlicher Richter aus 

dem Kreis der Krankenkassen und dem Kreis der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychotherapeuten an. Legt der Senat für Angelegen-

heiten des § 51 Abs. 1 Nr. 6a vor oder soll von dessen Entscheidung abgewichen werden, gehören dem Großen Senat außerdem zwei ehren-

amtliche Richter aus dem Kreis der von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände Vorgeschlagenen an. Sind Senate personen-

gleich besetzt, wird aus ihnen nur ein Berufsrichter bestellt; er hat nur eine Stimme. Bei einer Verhinderung des Präsidenten tritt ein Berufsrichter 

des Senats, dem er angehört, an seine Stelle. 

(6) Die Mitglieder und die Vertreter werden durch das Präsidium für ein Geschäftsjahr bestellt. Den Vorsitz im Großen Senat führt der Präsident, 

bei Verhinderung das Dienstälteste Mitglied. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Der Große Senat entscheidet nur über die Rechtsfrage. Er kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Seine Entscheidung ist in der 

vorliegenden Sache für den erkennenden Senat bindend. 

§§ 42 – 44 (nicht besetzt) 

§ 45 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt nach Anhörung des Präsidenten des Bundessozialgerichts die Zahl der für die 

einzelnen Zweige der Sozialgerichtsbarkeit zu berufenden ehrenamtlichen Richter. 

(2) Die ehrenamtlichen Richter werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Grund von Vorschlagslisten (§ 46) für die Dauer von 

fünf Jahren berufen; sie sind in angemessenem Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten aus den Vorschlagslisten zu ent-

nehmen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann eine Ergänzung der Vorschlagslisten verlangen. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend 

mit der Maßgabe, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung eine einheitliche Amtsperiode festlegen kann. 

(3) Die ehrenamtlichen Richter bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis ihre Nachfolger berufen sind. Erneute Berufung ist zulässig. 
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§ 46 

(1) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter in den Senaten für Angelegenheiten der Sozialversicherung und der Arbeitsförderung 

sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden von den in § 14 Abs. 1 aufgeführten Organisationen und Behörden aufgestellt. 

(2) Die Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Richter in den Senaten für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts werden von den Kassenärzt-

lichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen und gemeinsam von den Zusammenschlüssen der Krankenkassen, die sich über das Bundesgebiet 

erstrecken, aufgestellt. 

(3) Die ehrenamtlichen Richter für die Senate für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts werden 

auf Vorschlag der obersten Verwaltungsbehörden der Länder sowie der in § 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 genannten Vereinigungen, die sich über 

das Bundesgebiet erstrecken, berufen. 

(4) Die ehrenamtlichen Richter für die Senate für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes werden auf Vorschlag 

der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände berufen. 
Fassung Absatz 4 ab 01.01.2020 

(4) Die ehrenamtlichen Richter für die Senate für Angelegenheiten der Sozialhilfe einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Asylbewerberleistungsgesetzes werden auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen 

Spitzenverbände berufen. 

§ 47 

Die ehrenamtlichen Richter am Bundessozialgericht müssen das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben; sie sollen mindestens fünf Jahre 

ehrenamtliche Richter an einem Sozialgericht oder Landessozialgericht gewesen sein. Im Übrigen gelten die §§ 16 bis 23 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass in den Fällen des § 18 Abs. 4, der §§ 21 und 22 Abs. 2 der vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte Senat 

des Bundessozialgerichts entscheidet. 

§§ 48 und 49 (weggefallen) 

§ 50 

Der Geschäftsgang wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die das Präsidium unter Zuziehung der beiden der Geburt nach ältesten ehren-

amtlichen Richter beschließt. 

§ 51 

(1) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten  

1. in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte, 

2. in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflegeversicherung (Elftes 

Buch Sozialgesetzbuch), auch soweit durch diese Angelegenheiten Dritte betroffen werden; dies gilt nicht für Streitigkeiten in Angele-

genheiten nach § 110 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufgrund einer Kündigung von Versorgungsverträgen, die für Hochschulkli-

niken oder Plankrankenhäuser (§ 108 Nr. 1 und 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gelten, 

3. in Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung mit Ausnahme der Streitigkeiten aufgrund der Überwachung der Maßnahmen 

zur Prävention durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, 

4. in Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, 

4a. in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 

5. in sonstigen Angelegenheiten der Sozialversicherung, 

6. in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts mit Ausnahme der Streitigkeiten aufgrund der §§ 25 bis 27j des Bundesversor-

gungsgesetzes (Kriegsopferfürsorge), auch soweit andere Gesetze die entsprechende Anwendung dieser Vorschriften vorsehen, 

6a. in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
Fassung Nr. 6a ab 01.01.2020 

6a. in Angelegenheiten der Sozialhilfe einschließlich der Angelegenheiten nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

und des Asylbewerberleistungsgesetzes, 

7. bei der Feststellung von Behinderungen und ihrem Grad sowie weiterer gesundheitlicher Merkmale, ferner der Ausstellung, Verlängerung, 

Berichtigung und Einziehung von Ausweisen nach § 152 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 

8. die aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetzes entstehen, 

9. (weggefallen) 

10. für die durch Gesetz der Rechtsweg vor diesen Gerichten eröffnet wird. 

(2) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden auch über privatrechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der Zulassung von Trägern 

und Maßnahmen durch fachkundige Stellen nach dem Fünften Kapitel des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und in Angelegenheiten der ge-

setzlichen Krankenversicherung, auch soweit durch diese Angelegenheiten Dritte betroffen werden. Satz 1 gilt für die soziale Pflegeversicherung 

und die private Pflegeversicherung (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) entsprechend. 

(3) Von der Zuständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nach den Absätzen 1 und 2 ausgenommen sind Streitigkeiten in Verfahren 

nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die Rechtsbeziehungen nach § 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch betreffen. 

§ 52 (weggefallen) 

§ 53 (aufgehoben) 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR104700001BJNE015203811&docFormat=xsl&oi=Xk6GYfmEHE&docPart=s&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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§ 54 

(1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts oder seine Abänderung sowie die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder 

unterlassenen Verwaltungsakts begehrt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage zulässig, wenn der Kläger behaup-

tet, durch den Verwaltungsakt oder durch die Ablehnung oder Unterlassung eines Verwaltungsakts beschwert zu sein. 

(2) Der Kläger ist beschwert, wenn der Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder Unterlassung eines Verwaltungsakts rechtswidrig ist. Soweit 

die Behörde, Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, ist Rechtswidrigkeit auch 

gegeben, wenn die gesetzlichen Grenzen dieses Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung 

nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. 

(3) Eine Körperschaft oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts kann mit der Klage die Aufhebung einer Anordnung der Aufsichtsbehörde 

begehren, wenn sie behauptet, dass die Anordnung das Aufsichtsrecht überschreite. 

(4) Betrifft der angefochtene Verwaltungsakt eine Leistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, so kann mit der Klage neben der Aufhebung 

des Verwaltungsakts gleichzeitig die Leistung verlangt werden. 

(5) Mit der Klage kann die Verurteilung zu einer Leistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, auch dann begehrt werden, wenn ein Verwal-

tungsakt nicht zu ergehen hatte. 

§ 55 

(1) Mit der Klage kann begehrt werden  

1. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, 

2. die Feststellung, welcher Versicherungsträger der Sozialversicherung zuständig ist, 

3. die Feststellung, ob eine Gesundheitsstörung oder der Tod die Folge eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit oder einer Schädigung im 

Sinne des Bundesversorgungsgesetzes ist, 

4. die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts, 

wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung hat. 

(2) Unter Absatz 1 Nr. 1 fällt auch die Feststellung, in welchem Umfang Beiträge zu berechnen oder anzurechnen sind. 

§ 55a 

(1) Auf Antrag ist über die Gültigkeit von Satzungen oder anderen im Rang unter einem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschriften, die nach 

§ 22a Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen worden sind, zu entscheiden. 

(2) Den Antrag kann jede natürliche Person stellen, die geltend macht, durch die Anwendung der Rechtsvorschrift in ihren Rechten verletzt zu 

sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. Er ist gegen die Körperschaft zu richten, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat. Das Landes-

sozialgericht kann der obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle Gelegenheit zur Äußerung binnen einer bestimmten Frist 

geben. § 75 Absatz 1 und 3 sowie Absatz 4 Satz 1 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Das Landessozialgericht prüft die Vereinbarkeit der Rechtsvorschrift mit Landesrecht nicht, soweit gesetzlich vorgesehen ist, dass die Rechts-

vorschrift ausschließlich durch das Verfassungsgericht eines Landes nachprüfbar ist. 

(4) Ist ein Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit der Rechtsvorschrift bei einem Verfassungsgericht anhängig, so kann das Landessozialge-

richt anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Verfassungsgericht auszusetzen ist. 

(5) Das Landessozialgericht entscheidet durch Urteil oder, wenn es eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält, durch Beschluss. 

Kommt das Landessozialgericht zu der Überzeugung, dass die Rechtsvorschrift ungültig ist, so erklärt es sie für unwirksam; in diesem Fall ist 

die Entscheidung allgemein verbindlich und die Entscheidungsformel vom Antragsgegner oder der Antragsgegnerin ebenso zu veröffentlichen 

wie die Rechtsvorschrift bekannt zu machen wäre. Für die Wirkung der Entscheidung gilt § 183 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. 

(6) Das Landessozialgericht kann auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen 

wichtigen Gründen dringend geboten ist. 

§ 56 

Mehrere Klagebegehren können vom Kläger in einer Klage zusammen verfolgt werden, wenn sie sich gegen denselben Beklagten richten, im 

Zusammenhang stehen und dasselbe Gericht zuständig ist. 

§ 56a 

Rechtsbehelfe gegen behördliche Verfahrenshandlungen können nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehel-

fen geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn behördliche Verfahrenshandlungen vollstreckt werden können oder gegen einen Nichtbe-

teiligten ergehen. 

§ 57 

(1) Örtlich zuständig ist das Sozialgericht, in dessen Bezirk der Kläger zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz oder Wohnsitz oder in Ermangelung 

dessen seinen Aufenthaltsort hat; steht er in einem Beschäftigungsverhältnis, so kann er auch vor dem für den Beschäftigungsort zuständigen 

Sozialgericht klagen. Klagt eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, in Angelegenheiten nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 

ein Unternehmen der privaten Pflegeversicherung oder in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts oder des Schwerbehinderten-

rechts ein Land, so ist der Sitz oder Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Beklagten maßgebend, wenn dieser eine natürliche Person oder eine 

juristische Person des Privatrechts ist. 
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(2) Ist die erstmalige Bewilligung einer Hinterbliebenenrente streitig, so ist der Wohnsitz oder in Ermangelung dessen der Aufenthaltsort der 

Witwe oder des Witwers maßgebend. Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden, so ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen 

Bezirk die jüngste Waise im Inland ihren Wohnsitz oder in Ermangelung dessen ihren Aufenthaltsort hat; sind nur Eltern oder Großeltern 

vorhanden, so ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Eltern oder Großeltern ihren Wohnsitz oder in Ermangelung dessen 

ihren Aufenthaltsort haben. Bei verschiedenem Wohnsitz oder Aufenthaltsort der Eltern- oder Großelternteile gilt der im Inland gelegene 

Wohnsitz oder Aufenthaltsort des anspruchsberechtigten Ehemanns oder geschiedenen Mannes. 

(3) Hat der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Ausland, so ist örtlich zuständig das Sozialgericht, in dessen Bezirk der 

Beklagte seinen Sitz oder Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen Aufenthaltsort hat. 

(4) In Angelegenheiten des § 51 Abs. 1 Nr. 2, die auf Bundesebene festgesetzte Festbeträge betreffen, ist das Sozialgericht örtlich zuständig, 

in dessen Bezirk die Bundesregierung ihren Sitz hat, in Angelegenheiten, die auf Landesebene festgesetzte Festbeträge betreffen, das Sozial-

gericht, in dessen Bezirk die Landesregierung ihren Sitz hat. 

(5) In Angelegenheiten nach § 130a Absatz 4 und 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen 

Bezirk die zur Entscheidung berufene Behörde ihren Sitz hat. 

(6) Für Antragsverfahren nach § 55a ist das Landessozialgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die Körperschaft, die die Rechtsvorschrift 

erlassen hat, ihren Sitz hat. 

(7) In Angelegenheiten nach § 7a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Auftraggeber 

seinen Sitz oder in Ermangelung dessen seinen Wohnsitz hat. Hat dieser seinen Sitz oder in Ermangelung dessen seinen Wohnsitz im Ausland, 

ist das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Auftragnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen Aufenthaltsort 

hat. 

§ 57a 

(1) In Vertragsarztangelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung ist, wenn es sich um Fragen der Zulassung oder Ermächtigung nach 

Vertragsarztrecht handelt, das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk der Vertragsarzt, der Vertragszahnarzt oder der Psychotherapeut seinen 

Sitz hat. 

(2) In anderen Vertragsarztangelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung ist das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk die Kassen-

ärztliche Vereinigung oder die Kassenzahnärztliche Vereinigung ihren Sitz hat. 

(3) Sind Entscheidungen oder Verträge auf Landesebene Streitgegenstand des Verfahrens, ist – soweit das Landesrecht nichts Abweichendes 

bestimmt – das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk die Landesregierung ihren Sitz hat. 

(4) Sind Entscheidungen oder Verträge auf Bundesebene Streitgegenstand des Verfahrens, ist das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung oder die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ihren Sitz hat. 

§ 57b 

In Angelegenheiten, die die Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände oder die Ergänzung 

der Selbstverwaltungsorgane betreffen, ist das Sozialgericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsträger oder der Verband den Sitz hat. 

§ 58 

(1) Das zuständige Gericht innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit wird durch das gemeinsam nächsthöhere Gericht bestimmt,  

1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung der Gerichtsbarkeit rechtlich oder tatsächlich verhindert 

ist, 

2. wenn mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener Gerichtsbezirke ungewiss ist, welches Gericht für den Rechtsstreit zuständig ist, 

3. wenn in einem Rechtsstreit verschiedene Gerichte sich rechtskräftig für zuständig erklärt haben, 

4. wenn verschiedene Gerichte, von denen eines für den Rechtsstreit zuständig ist, sich rechtskräftig für unzuständig erklärt haben, 

5. wenn eine örtliche Zuständigkeit weder nach den §§ 57 bis 57b noch nach einer anderen gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmung gege-

ben ist. 

(2) Zur Feststellung der Zuständigkeit kann jedes mit dem Rechtsstreit befasste Gericht und jeder am Rechtsstreit Beteiligte das im Rechtszug 

höhere Gericht anrufen, das ohne mündliche Verhandlung entscheiden kann. 

§ 59 

Vereinbarungen der Beteiligten über die Zuständigkeit haben keine rechtliche Wirkung. Eine Zuständigkeit wird auch nicht dadurch begründet, 

dass die Unzuständigkeit des Gerichts nicht geltend gemacht wird. 

§ 60 

(1) Für die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 46 Absatz 1 und die §§ 47 bis 49 der Zivilprozessordnung 

entsprechend. 

(2) Von der Ausübung des Amtes als Richter ist auch ausgeschlossen, wer bei dem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren mitgewirkt hat. 

(3) Die Besorgnis der Befangenheit nach § 42 der Zivilprozessordnung gilt stets als begründet, wenn der Richter dem Vorstand einer Körper-

schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts angehört, deren Interessen durch das Verfahren unmittelbar berührt werden. 

(4) (weggefallen) 

§ 61 

(1) Für die Öffentlichkeit, Sitzungspolizei und Gerichtssprache gelten die §§ 169, 171b bis 191a des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend. 
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(2) Für die Beratung und Abstimmung gelten die §§ 192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend. 

§ 62 

Vor jeder Entscheidung ist den Beteiligten rechtliches Gehör zu gewähren; die Anhörung kann schriftlich oder elektronisch geschehen. 

§ 63 

(1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, sind den Beteiligten zuzustellen, bei Verkündung jedoch nur, 

wenn es ausdrücklich vorgeschrieben ist. Terminbestimmungen und Ladungen sind bekannt zu geben. 

(2) Zugestellt wird von Amts wegen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Die §§ 174, 178 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung sind 

entsprechend anzuwenden auf die nach § 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 9 zur Prozessvertretung zugelassenen Personen. 

(3) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. 

§ 64 

(1) Der Lauf einer Frist beginnt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit dem Tag nach der Zustellung oder, wenn diese nicht vorgeschrieben 

ist, mit dem Tag nach der Eröffnung oder Verkündung. 

(2) Eine nach Tagen bestimmte Frist endet mit dem Ablauf ihres letzten Tages, eine nach Wochen oder Monaten bestimmte Frist mit dem 

Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher nach Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, in den das 

Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. Fehlt dem letzten Monat der entsprechende Tag, so endet die Frist mit dem Monat. 

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten 

Werktags. 

§ 65 

Auf Antrag kann der Vorsitzende richterliche Fristen abkürzen oder verlängern. Im Falle der Verlängerung wird die Frist von dem Ablauf der 

vorigen Frist an berechnet. 

§ 65a 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie schriftlich einzu-

reichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 als elektroni-

sches Dokument bei Gericht eingereicht werden. 

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen. 

(3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind  

1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne des § 4 Absatz 1 

Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestätigen 

lässt, 

2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach § 31a der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 

einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen Poststelle des Gerichts, 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer Behörde oder 

einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und der elektronischen Poststelle des Gerichts; das Nähere regelt die Verordnung nach 

Absatz 2 Satz 2, 

4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates 

festgelegt werden, bei denen die Authentizität und Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet sind. 

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist. Dem 

Absender ist eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Beifügung 

von Abschriften für die übrigen Beteiligten finden keine Anwendung. 

(6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf die Unwirksamkeit 

des Eingangs und die geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument gilt als zum Zeitpunkt der früheren 

Einreichung eingegangen, sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaub-

haft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimmt. 

(7) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch den Richter oder den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorgeschrieben ist, genügt 

dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen am Ende des Dokuments ihren Namen hin-

zufügen und das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Der in Satz 1 genannten Form genügt auch ein elektro-

nisches Dokument, in welches das handschriftlich unterzeichnete Schriftstück gemäß § 65b Absatz 6 Satz 4 übertragen worden ist. 

§ 65b 

(1) Die Prozessakten können elektronisch geführt werden. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen jeweils für ihren Bereich 

durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten elektronisch geführt werden. In der Rechtsverordnung sind die organisa-

torisch-technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Verwahrung der elektronischen Akten festzulegen. Die Landesregierun-
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gen können die Ermächtigung auf die für die Sozialgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die Zulassung der elekt-

ronischen Akte kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden; wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der 

Rechtsverordnung bestimmt werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich bekanntzumachen ist, geregelt wird, in welchen Verfah-

ren die Prozessakten elektronisch zu führen sind. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

Absatz 1 ab dem 01.01.2026 gestrichen Absatz 1a wird dann Absatz 1 mit der Streichung von: „… ab dem 1. Januar 2026…“ 

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen jeweils 

für ihren Bereich durch Rechtsverordnung die organisatorischen und dem Stand der Technik entsprechenden technischen Rahmenbedingungen 

für die Bildung, Führung und Verwahrung der elektronischen Akten einschließlich der einzuhaltenden Anforderungen der Barrierefreiheit. Die 

Bundesregierung und die Landesregierungen können jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Akten, die in Papier-

form angelegt wurden, in Papierform weitergeführt werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 und 3 auf 

die für die Sozialgerichtsbarkeit zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die Rechtsverordnungen der Bundesregierung bedürfen 

nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

(2) Werden die Akten in Papierform geführt, ist von einem elektronischen Dokument ein Ausdruck für die Akten zu fertigen. Kann dies bei 

Anlagen zu vorbereitenden Schriftsätzen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfolgen, so kann ein Ausdruck unterbleiben. Die 

Daten sind in diesem Fall dauerhaft zu speichern; der Speicherort ist aktenkundig zu machen. 

(3) Wird das elektronische Dokument auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht, so ist dies aktenkundig zu machen. 

(4) Ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und nicht auf einem sicheren Übermittlungsweg 

eingereicht, muss der Ausdruck einen Vermerk darüber enthalten,  

1. welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Dokumentes ausweist, 

2. wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 

3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 

(5) Ein eingereichtes elektronisches Dokument kann im Falle von Absatz 2 nach Ablauf von sechs Monaten gelöscht werden. 

(6) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, sind in Papierform vorliegende Schriftstücke und sonstige Unterlagen nach dem Stand der 

Technik zur Ersetzung der Urschrift in ein elektronisches Dokument zu übertragen. Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Dokument mit 

den vorliegenden Schriftstücken und sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Das elektronische Dokument ist mit einem 

Übertragungsnachweis zu versehen, der das bei der Übertragung angewandte Verfahren und die bildliche und inhaltliche Übereinstimmung 

dokumentiert. Wird ein von den verantwortenden Personen handschriftlich unterzeichnetes gerichtliches Schriftstück übertragen, ist der Über-

tragungsnachweis mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. Die in Papierform 

vorliegenden Schriftstücke und sonstigen Unterlagen können sechs Monate nach der Übertragung vernichtet werden, sofern sie nicht rückga-

bepflichtig sind. 

§ 65c  

Ab dem 01.11.2019 erhält Satz 4 die rot unten stehende Einfügung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates elektronische Formulare ein-

führen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in den Formularen enthaltenen Angaben ganz oder teilweise in strukturierter maschi-

nenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu bestimmenden Kommunikationsplattform im 

Internet zur Nutzung bereitzustellen. Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass eine Identifikation des Formularverwenders abweichend von 

§ 65a Absatz 3 auch durch Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, §12 des eID-Karte-

Gesetzes oder § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 

§ 66 

(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur dann zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die 

Verwaltungsstelle oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich oder elektronisch 

belehrt worden ist. 

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, 

Eröffnung oder Verkündung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder eine 

schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei. § 67 Abs. 2 gilt für den Fall höherer Gewalt 

entsprechend. 

§ 67 

(1) Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Verfahrensfrist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand zu gewähren. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sollen glaubhaft 

gemacht werden. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die Wiedereinsetzung 

auch ohne Antrag gewährt werden. 

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag unzulässig, außer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge 

höherer Gewalt unmöglich war. 

(4) Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet das Gericht, das über die versäumte Rechtshandlung zu befinden hat. Der Beschluss, der 

die Wiedereinsetzung bewilligt, ist unanfechtbar. 
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§ 68 (weggefallen) 

§ 69 

Beteiligte am Verfahren sind 

1. der Kläger, 

2. der Beklagte,  

3. der Beigeladene. 

§ 70 

Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind  

1. natürliche und juristische Personen, 

2. nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, 

3. Behörden, sofern das Landesrecht dies bestimmt, 

4. gemeinsame Entscheidungsgremien von Leistungserbringern und Krankenkassen oder Pflegekassen. 

§ 71 

(1) Ein Beteiligter ist prozessfähig, soweit er sich durch Verträge verpflichten kann. 

(2) Minderjährige sind in eigener Sache prozessfähig, soweit sie durch Vorschriften des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts für den Gegen-

stand des Verfahrens als geschäftsfähig anerkannt sind. Zur Zurücknahme eines Rechtsbehelfs bedürfen sie der Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters. 

(3) Für rechtsfähige und nichtrechtsfähige Personenvereinigungen sowie für Behörden handeln ihre gesetzlichen Vertreter und Vorstände. 

(4) Für Entscheidungsgremien im Sinne von § 70 Nr. 4 handelt der Vorsitzende. 

(5) In Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts wird das Land durch das Landesversorgungsamt 

oder nach Maßgabe des Landesrechts durch die Stelle vertreten, der dessen Aufgaben übertragen worden sind oder die für die Durchführung 

des Bundesversorgungsgesetzes oder des Rechts der Teilhabe behinderter Menschen zuständig ist. 

(6) Die §§ 53 bis 56 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 

§ 72 

(1) Für einen nicht prozessfähigen Beteiligten ohne gesetzlichen Vertreter kann der Vorsitzende bis zum Eintritt eines Vormundes, Betreuers 

oder Pflegers für das Verfahren einen besonderen Vertreter bestellen, dem alle Rechte, außer dem Empfang von Zahlungen, zustehen. 

(2) Die Bestellung eines besonderen Vertreters ist mit Zustimmung des Beteiligten oder seines gesetzlichen Vertreters auch zulässig, wenn der 

Aufenthaltsort eines Beteiligten oder seines gesetzlichen Vertreters vom Sitz des Gerichts weit entfernt ist. 

§ 73 

(1) Die Beteiligten können vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht den Rechtsstreit selbst führen. 

(2) Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte vor 

dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht vertretungsbefugt nur  

1. Beschäftigte des Beteiligten oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes); Behörden und juristische Personen 

des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 

auch durch Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 

ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen, 

2. volljährige Familienangehörige (§ 15 der Abgabenordnung, § 11 des Lebenspartnerschaftsgesetzes), Personen mit Befähigung zum Rich-

teramt und Streitgenossen, wenn die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht, 

3. Rentenberater im Umfang ihrer Befugnisse nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 , auch in Verbindung mit Satz 2, des Rechtsdienstleistungsge-

setzes, 

4. Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Personen und Vereinigungen im Sinn des § 3a des 

Steuerberatungsgesetzes sowie Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die durch Personen im Sinn des 

§ 3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, in Angelegenheiten nach den §§ 28h und 28p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, 

5. selbständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

6. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

7. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere 

Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

8. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungs-

empfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung 

von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre 

Mitglieder, 

9. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nummern 5 bis 8 bezeichneten Organisationen 

stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder 
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oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durch-

führt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und mit der Prozessvertretung beauftragten Vertreter. § 157 

der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

(3) Das Gericht weist Bevollmächtigte, die nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbefugt sind, durch unanfechtbaren Beschluss zurück. 

Prozesshandlungen eines nicht vertretungsbefugten Bevollmächtigten und Zustellungen oder Mitteilungen an diesen Bevollmächtigten sind bis 

zu seiner Zurückweisung wirksam. Das Gericht kann den in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Bevollmächtigten durch unanfechtbaren 

Beschluss die weitere Vertretung untersagen, wenn sie nicht in der Lage sind, das Sach- und Streitverhältnis sachgerecht darzustellen. Satz 3 

gilt nicht für Beschäftigte eines Sozialleistungsträgers oder eines Spitzenverbandes der Sozialversicherung. 

(4) Vor dem Bundessozialgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten 

lassen. Als Bevollmächtigte sind außer den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Personen nur die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 5 bis 9 bezeichneten 

Organisationen zugelassen. Diese müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. Behörden und juristische Personen des 

öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflege-

versicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung 

zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 

Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des Satzes 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann 

sich selbst vertreten; Satz 3 bleibt unberührt. 

(5) Richter dürfen nicht als Bevollmächtigte vor dem Gericht auftreten, dem sie angehören. Ehrenamtliche Richter dürfen, außer in den Fällen 

des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1, nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

(6) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen. Sie kann nachgereicht werden; hierfür kann das Gericht eine Frist bestimmen. 

Bei Ehegatten oder Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie kann unterstellt werden, dass sie bevollmächtigt sind. Der Mangel der 

Vollmacht kann in jeder Lage des Verfahrens geltend gemacht werden. Das Gericht hat den Mangel der Vollmacht von Amts wegen zu berück-

sichtigen, wenn nicht als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt auftritt. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, sind die Zustellungen oder Mitteilungen 

des Gerichts an ihn zu richten. Im Übrigen gelten die §§ 81, 83 bis 86 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(7) In der Verhandlung können die Beteiligten mit Beiständen erscheinen. Beistand kann sein, wer in Verfahren, in denen die Beteiligten den 

Rechtsstreit selbst führen können, als Bevollmächtigter zur Vertretung in der Verhandlung befugt ist. Das Gericht kann andere Personen als 

Beistand zulassen, wenn dies sachdienlich ist und hierfür nach den Umständen des Einzelfalls ein Bedürfnis besteht. Absatz 3 Satz 1 und 3 und 

Absatz 5 gelten entsprechend. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit es nicht von diesem sofort 

widerrufen oder berichtigt wird. 

§ 73a 

(1) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe mit Ausnahme des § 127 Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung 

gelten entsprechend. Macht der Beteiligte, dem Prozesskostenhilfe bewilligt ist, von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu wählen, nicht Ge-

brauch, wird auf Antrag des Beteiligten der beizuordnende Rechtsanwalt vom Gericht ausgewählt. Einem Beteiligten, dem Prozesskostenhilfe 

bewilligt worden ist, kann auch ein Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Rentenberater bei-

geordnet werden. Die Vergütung richtet sich nach den für den beigeordneten Rechtsanwalt geltenden Vorschriften des Rechtsanwaltsvergü-

tungsgesetzes. 

(2) Prozesskostenhilfe wird nicht bewilligt, wenn der Beteiligte durch einen Bevollmächtigten im Sinne des § 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 bis 9 

vertreten ist. 

(3) § 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

4) Die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach den §§ 114 bis 116 der Zivilprozessordnung einschließlich der in § 118 

Absatz 2 der Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnahmen, der Beurkundung von Vergleichen nach § 118 Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozess-

ordnung und der Entscheidungen nach § 118 Absatz 2 Satz 4 der Zivilprozessordnung obliegt dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 

jeweiligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzende ihm das Verfahren insoweit überträgt. Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Pro-

zesskostenhilfe hiernach nicht vor, erlässt der Urkundsbeamte die den Antrag ablehnende Entscheidung; anderenfalls vermerkt der Urkunds-

beamte in den Prozessakten, dass dem Antragsteller nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Prozesskostenhilfe gewährt 

werden kann und in welcher Höhe gegebenenfalls Monatsraten oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen sind.  

(5) Dem Urkundsbeamten obliegen im Verfahren über die Prozesskostenhilfe ferner die Bestimmung des Zeitpunkts für die Einstellung und eine 

Wiederaufnahme der Zahlungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilprozessordnung sowie die Änderung und die Aufhebung der Bewilligung der 

Prozesskostenhilfe nach den §§ 120a und 124 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 der Zivilprozessordnung. 

(6) Der Vorsitzende kann Aufgaben nach den Absätzen 4 und 5 zu jedem Zeitpunkt an sich ziehen. § 5 Absatz 1 Nummer 1, die §§ 6, 7, 8 

Absatz 1 bis 4 und § 9 des Rechtspflegergesetzes gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Rechtspflegers der Urkundsbe-

amte der Geschäftsstelle tritt. 

(7) § 155 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(8) Gegen Entscheidungen des Urkundsbeamten nach den Absätzen 4 und 5 kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe das Gericht ange-

rufen werden, das endgültig entscheidet. 

(9) Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass die Absätze 4 bis 8 für die Gerichte des jeweiligen Landes nicht anzuwenden sind. 
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§ 74 

Die §§ 59 bis 65 der Zivilprozessordnung über die Streitgenossenschaft und die Hauptintervention gelten entsprechend. 

§ 75 

Ab 01.01.2020 gelten die Absätze 2 und 5 mit den Einfügungen 

(1) Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag andere, deren berechtigte Interessen durch die Entscheidung berührt werden, beiladen. 

In Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts ist die Bundesrepublik Deutschland auf Antrag beizuladen. 

(2) Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart beteiligt, daß die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann 

oder ergibt sich im Verfahren, daß bei der Ablehnung des Anspruchs ein anderer Versicherungsträger, ein Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende, ein Träger der Sozialhilfe einschließlich der Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, ein 

Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts ein Land als leis-

tungspflichtig in Betracht kommt, so sind sie beizuladen. 

 (2a) Kommt nach Absatz 2 erste Alternative die Beiladung von mehr als 20 Personen in Betracht, kann das Gericht durch Beschluss anordnen, 

dass nur solche Personen beigeladen werden, die dies innerhalb einer bestimmten Frist beantragen. Der Beschluss ist unanfechtbar. Er ist im 

Bundesanzeiger bekannt zu machen. Er muss außerdem in im gesamten Bundesgebiet verbreiteten Tageszeitungen veröffentlicht werden. Die 

Bekanntmachung kann zusätzlich in einem von dem Gericht für Bekanntmachungen bestimmten Informations- und Kommunikationssystem 

erfolgen. Die Frist muss mindestens drei Monate seit der Bekanntgabe betragen. Es ist jeweils anzugeben, an welchem Tag die Antragsfrist 

abläuft. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Fristversäumnis gilt § 67 entsprechend. Das Gericht soll Personen, die von der 

Entscheidung erkennbar in besonderem Maße betroffen werden, auch ohne Antrag beiladen. 

(3) Der Beiladungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen. Dabei sollen der Stand der Sache und der Grund der Beiladung angegeben werden. 

Der Beschluss, den Dritten beizuladen, ist unanfechtbar. 

(4) Der Beigeladene kann innerhalb der Anträge der anderen Beteiligten selbständig Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und 

alle Verfahrenshandlungen wirksam vornehmen. Abweichende Sachanträge kann er nur dann stellen, wenn eine Beiladung nach Absatz 2 

vorliegt. 

(5) Ein Versicherungsträger, ein Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, ein Träger der Sozialhilfe einschließlich der Leistungen 

nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, ein Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder in Angele-

genheiten des sozialen Entschädigungsrechts ein Land kann nach Beiladung verurteilt werden. 

§ 76 

(1) Auf Gesuch eines Beteiligten kann die Einnahme des Augenscheins und die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zur Sicherung 

des Beweises angeordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass das Beweismittel verlorengehe oder seine Benutzung erschwert werde, oder 

wenn der gegenwärtige Zustand einer Person oder einer Sache festgestellt werden soll und der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an 

dieser Feststellung hat. 

(2) Das Gesuch ist bei dem für die Hauptsache zuständigen Sozialgericht anzubringen. In Fällen dringender Gefahr kann das Gesuch bei einem 

anderen Sozialgericht oder einem Amtsgericht angebracht werden, in dessen Bezirk sich die zu vernehmenden Personen aufhalten oder sich 

der in Augenschein zu nehmende Gegenstand befindet. 

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 487, 490 bis 494 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

§ 77 

Wird der gegen einen Verwaltungsakt gegebene Rechtsbehelf nicht oder erfolglos eingelegt, so ist der Verwaltungsakt für die Beteiligten in 

der Sache bindend, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

§ 78 

(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen. 

Eines Vorverfahrens bedarf es nicht, wenn  

1. ein Gesetz dies für besondere Fälle bestimmt oder 

2. der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbehörde, einer obersten Landesbehörde oder von dem Vorstand der Bundesagentur für 

Arbeit erlassen worden ist, außer wenn ein Gesetz die Nachprüfung vorschreibt, oder 

3. ein Land, ein Versicherungsträger oder einer seiner Verbände klagen will. 

(2) (weggefallen) 

(3) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 

§§ 79 bis 82 (weggefallen) 

§ 83 

Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs. 

§ 84 

(1) Der Widerspruch ist binnen eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, schriftlich, in elekt-

ronischer Form nach § 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch oder zur Niederschrift bei der Stelle einzureichen, die den Verwal-

tungsakt erlassen hat. Die Frist beträgt bei Bekanntgabe im Ausland drei Monate. 
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(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs gilt auch dann als gewahrt, wenn die Widerspruchsschrift bei einer anderen inländischen Behörde 

oder bei einem Versicherungsträger oder bei einer deutschen Konsularbehörde oder, soweit es sich um die Versicherung von Seeleuten handelt, 

auch bei einem deutschen Seemannsamt eingegangen ist. Die Widerspruchsschrift ist unverzüglich der zuständigen Behörde oder dem zustän-

digen Versicherungsträger zuzuleiten, der sie der für die Entscheidung zuständigen Stelle vorzulegen hat. Im Übrigen gelten die §§ 66 und 67 

entsprechend. 

§ 84a 

Für das Vorverfahren gilt § 25 Abs. 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch nicht. 

§ 85 

(1) Wird der Widerspruch für begründet erachtet, so ist ihm abzuhelfen. 

(2) Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, so erlässt den Widerspruchsbescheid  

1. die nächsthöhere Behörde oder, wenn diese eine oberste Bundes- oder eine oberste Landesbehörde ist, die Behörde, die den Verwal-

tungsakt erlassen hat, 

2. in Angelegenheiten der Sozialversicherung die von der Vertreterversammlung bestimmte Stelle, 

3. in Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit mit Ausnahme der Angelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch die von 

dem Vorstand bestimmte Stelle, 

4. in Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung die Selbstverwaltungsbehörde, soweit nicht durch Gesetz anderes bestimmt wird. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 ist in Angelegenheiten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und, soweit Landesrecht nichts Abweichendes 

vorsieht, in Angelegenheiten nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch der zuständige Träger, der den dem Widerspruch 

zugrunde liegenden Verwaltungsakt erlassen hat, auch für die Entscheidung über den Widerspruch zuständig; § 44b Abs. 1 Satz 3 des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Vorschriften, nach denen im Vorverfahren Ausschüsse oder Beiräte an die Stelle einer Behörde 

treten, bleiben unberührt. Die Ausschüsse oder Beiräte können abweichend von Satz 1 Nr. 1 auch bei der Behörde gebildet werden, die den 

Verwaltungsakt erlassen hat. 

(3) Der Widerspruchsbescheid ist schriftlich zu erlassen, zu begründen und den Beteiligten bekanntzugeben. Nimmt die Behörde eine Zustellung 

vor, gelten die §§ 2 bis 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes. § 5 Abs. 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Abs. 1 Nr. 2 der 

Zivilprozessordnung sind auf die nach § 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 9 als Bevollmächtigte zugelassenen Personen entsprechend anzuwenden. 

Die Beteiligten sind hierbei über die Zulässigkeit der Klage, die einzuhaltende Frist und den Sitz des zuständigen Gerichts zu belehren. 

(4) Über ruhend gestellte Widersprüche kann durch eine öffentlich bekannt gegebene Allgemeinverfügung entschieden werden, wenn die den 

angefochtenen Verwaltungsakten zugrunde liegende Gesetzeslage durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt wurde, 

Widerspruchsbescheide gegenüber einer Vielzahl von Widerspruchsführern zur gleichen Zeit ergehen müssen und durch sie die Rechtsstellung 

der Betroffenen ausschließlich nach einem für alle identischen Maßstab verändert wird. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentli-

chung der Entscheidung über den Internetauftritt der Behörde, im Bundesanzeiger und in mindestens drei überregional erscheinenden Tages-

zeitungen. Auf die öffentliche Bekanntgabe, den Ort ihrer Bekanntgabe sowie die Klagefrist des § 87 Abs. 1 Satz 3 ist bereits in der Ruhens-

mitteilung hinzuweisen. 

§ 86 

Wird während des Vorverfahrens der Verwaltungsakt abgeändert, so wird auch der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Vorverfahrens; er ist 

der Stelle, die über den Widerspruch entscheidet, unverzüglich mitzuteilen. 

§ 86a 

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und feststellenden Verwaltungs-

akten sowie bei Verwaltungsakten mit Drittwirkung. 

(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt  

1. bei der Entscheidung über Versicherungs-, Beitrags- und Umlagepflichten sowie der Anforderung von Beiträgen, Umlagen und sonstigen 

öffentlichen Abgaben einschließlich der darauf entfallenden Nebenkosten, 

2. in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und der Bundesagentur für Arbeit bei Verwaltungsakten, die eine laufende Leis-

tung entziehen oder herabsetzen, 

3. für die Anfechtungsklage in Angelegenheiten der Sozialversicherung bei Verwaltungsakten, die eine laufende Leistung herabsetzen oder 

entziehen, 

4. in anderen durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Fällen, 

5. in Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten ist und die Stelle, 

die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, die sofortige Vollziehung mit schriftlicher Begründung 

des besonderen Interesses an der sofortigen Vollziehung anordnet. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann die Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen oder die über den Widerspruch zu entscheiden hat, die 

sofortige Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 soll die Aussetzung der Vollziehung erfolgen, wenn 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes bestehen oder wenn die Vollziehung für den Abgaben- oder 

Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte. In den Fällen des Absatzes 

2 Nr. 2 ist in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts die nächsthöhere Behörde zuständig, es sei denn, diese ist eine oberste 



DGBprofil 

46    

Bundes- oder eine oberste Landesbehörde. Die Entscheidung kann mit Auflagen versehen oder befristet werden. Die Stelle kann die Entschei-

dung jederzeit ändern oder aufheben. 

(4) Die aufschiebende Wirkung entfällt, wenn eine Erlaubnis nach Artikel 1 § 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) geändert 

worden ist, aufgehoben oder nicht verlängert wird. Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 86b 

(1) Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag  

1. in den Fällen, in denen Widerspruch oder Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben, die sofortige Vollziehung ganz oder teilweise 

anordnen, 

2. in den Fällen, in denen Widerspruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende Wirkung ganz oder 

teilweise anordnen, 

3. in den Fällen des § 86a Abs. 3 die sofortige Vollziehung ganz oder teilweise wiederherstellen. 

Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen oder befolgt worden, kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung 

anordnen. Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann mit Auflagen versehen 

oder befristet werden. Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die Maßnahmen jederzeit ändern oder aufheben. 

(2) Soweit ein Fall des Absatzes 1 nicht vorliegt, kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den 

Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechts 

des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen 

Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig er-

scheint. Das Gericht der Hauptsache ist das Gericht des ersten Rechtszugs und, wenn die Hauptsache im Berufungsverfahren anhängig ist, das 

Berufungsgericht. Die §§ 920, 921, 923, 926, 928, 929 Absatz 1 und 3, die §§ 930 bis 932, 938, 939 und 945 der Zivilprozessordnung gelten 

entsprechend. 

(3) Die Anträge nach den Absätzen 1 und 2 sind schon vor Klageerhebung zulässig. 

(4) Das Gericht entscheidet durch Beschluss. 

§ 87 

(1) Die Klage ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts zu erheben. Die Frist beträgt bei Bekanntgabe im Ausland drei 

Monate. Bei einer öffentlichen Bekanntgabe nach § 85 Abs. 4 beträgt die Frist ein Jahr. Die Frist beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem seit 

dem Tag der letzten Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. 

(2) Hat ein Vorverfahren stattgefunden, so beginnt die Frist mit der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. 

§ 88 

(1) Ist ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden, so 

ist die Klage nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig. Liegt ein zureichender Grund 

dafür vor, dass der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm be-

stimmten Frist aus, die verlängert werden kann. Wird innerhalb dieser Frist dem Antrag stattgegeben, so ist die Hauptsache für erledigt zu 

erklären. 

(2) Das gleiche gilt, wenn über einen Widerspruch nicht entschieden worden ist, mit der Maßgabe, dass als angemessene Frist eine solche von 

drei Monaten gilt. 

§ 89 

Die Klage ist an keine Frist gebunden, wenn die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts oder die Feststellung des zuständigen 

Versicherungsträgers oder die Vornahme eines unterlassenen Verwaltungsakts begehrt wird. 

§ 90 

Die Klage ist bei dem zuständigen Gericht der Sozialgerichtsbarkeit schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 

erheben. 

§ 91 

(1) Die Frist für die Erhebung der Klage gilt auch dann als gewahrt, wenn die Klageschrift innerhalb der Frist statt bei dem zuständigen Gericht 

der Sozialgerichtsbarkeit bei einer anderen inländischen Behörde oder bei einem Versicherungsträger oder bei einer deutschen Konsularbehörde 

oder, soweit es sich um die Versicherung von Seeleuten handelt, auch bei einem deutschen Seemannsamt im Ausland eingegangen ist. 

(2) Die Klageschrift ist unverzüglich an das zuständige Gericht der Sozialgerichtsbarkeit abzugeben. 

§ 92 

(1) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt 

die Angabe der Behörde. Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder einer zu seiner Vertretung befugten 

Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die ange-

fochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
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(2) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht, hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimm-

ten Frist aufzufordern. Er kann dem Kläger für die Ergänzung eine Frist mit ausschließender Wirkung setzen, wenn es an einem der in Absatz 

1 Satz 1 genannten Erfordernisse fehlt. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt § 67 entsprechend. 

§ 93 

Der Klageschrift, den sonstigen Schriftsätzen und nach Möglichkeit den Unterlagen sind vorbehaltlich des § 65a Abs. 2 Satz 2 Abschriften für 

die Beteiligten beizufügen. Sind die erforderlichen Abschriften nicht eingereicht, so fordert das Gericht sie nachträglich an oder fertigt sie selbst 

an. Die Kosten für die Anfertigung können von dem Kläger eingezogen werden. 

§ 94 

Durch die Erhebung der Klage wird die Streitsache rechtshängig. In Verfahren nach dem Siebzehnten Titel des Gerichtsverfassungsgesetzes 

wegen eines überlangen Gerichtsverfahrens wird die Streitsache erst mit Zustellung der Klage rechtshängig. 

§ 95 

Hat ein Vorverfahren stattgefunden, so ist Gegenstand der Klage der ursprüngliche Verwaltungsakt in der Gestalt, die er durch den Wider-

spruchsbescheid gefunden hat. 

§ 96 

(1) Nach Klageerhebung wird ein neuer Verwaltungsakt nur dann Gegenstand des Klageverfahrens, wenn er nach Erlass des Widerspruchsbe-

scheides ergangen ist und den angefochtenen Verwaltungsakt abändert oder ersetzt. 

(2) Eine Abschrift des neuen Verwaltungsakts ist dem Gericht mitzuteilen, bei dem das Verfahren anhängig ist. 

§ 97 (aufgehoben) 

§ 98 

Für die sachliche und örtliche Zuständigkeit gelten die §§ 17, 17a und 17b Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend. 

Beschlüsse entsprechend § 17a Abs. 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind unanfechtbar. 

§ 99 

(1) Eine Änderung der Klage ist nur zulässig, wenn die übrigen Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält. 

(2) Die Einwilligung der Beteiligten in die Änderung der Klage ist anzunehmen, wenn sie sich, ohne der Änderung zu widersprechen, in einem 

Schriftsatz oder in einer mündlichen Verhandlung auf die abgeänderte Klage eingelassen haben. 

(3) Als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Änderung des Klagegrunds  

1. die tatsächlichen oder rechtlichen Ausführungen ergänzt oder berichtigt werden, 

2. der Klageantrag in der Hauptsache oder in Bezug auf Nebenforderungen erweitert oder beschränkt wird, 

3. statt der ursprünglich geforderten Leistung wegen einer später eingetretenen Veränderung eine andere Leistung verlangt wird. 

(4) Die Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder zuzulassen sei, ist unanfechtbar. 

§ 100 

Bei dem Gericht der Klage kann eine Widerklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch 

oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln zusammenhängt. 

§ 101 

(1) Um den geltend gemachten Anspruch vollständig oder zum Teil zu erledigen, können die Beteiligten zu Protokoll des Gerichts oder des 

Vorsitzenden oder des beauftragten oder ersuchten Richters einen Vergleich schließen, soweit sie über den Gegenstand der Klage verfügen 

können. Ein gerichtlicher Vergleich kann auch dadurch geschlossen werden, dass die Beteiligten einen in der Form eines Beschlusses ergange-

nen Vorschlag des Gerichts, des Vorsitzenden oder des Berichterstatters schriftlich gegenüber dem Gericht annehmen. 

(2) Das angenommene Anerkenntnis des geltend gemachten Anspruchs erledigt insoweit den Rechtsstreit in der Hauptsache. 

§ 102 

(1) Der Kläger kann die Klage bis zur Rechtskraft des Urteils zurücknehmen. Die Klagerücknahme erledigt den Rechtsstreit in der Hauptsache. 

(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, wenn der Kläger das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als drei Monate nicht betreibt. 

Absatz 1 gilt entsprechend. Der Kläger ist in der Aufforderung auf die sich aus Satz 1 und gegebenenfalls aus § 197a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 

mit § 155 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen. 

(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so stellt das Gericht das Verfahren auf Antrag durch Beschluss ein und 

entscheidet über Kosten, soweit diese entstanden sind. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

§ 103 

Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisan-

träge der Beteiligten nicht gebunden. 

§ 104 

Der Vorsitzende übermittelt eine Abschrift der Klage an die übrigen Beteiligten; in Verfahren nach dem Siebzehnten Titel des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes wegen eines überlangen Gerichtsverfahrens ist die Klage zuzustellen. Zugleich mit der Zustellung oder Mitteilung ergeht die 
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Aufforderung, sich schriftlich zu äußern; § 90 gilt entsprechend. Für die Äußerung kann eine Frist gesetzt werden, die nicht kürzer als ein Monat 

sein soll. Die Aufforderung muß den Hinweis enthalten, daß auch verhandelt und entschieden werden kann, wenn die Äußerung nicht innerhalb 

der Frist eingeht. Soweit das Gericht die Übersendung von Verwaltungsakten anfordert, soll diese binnen eines Monats nach Eingang der 

Aufforderung bei dem zuständigen Verwaltungsträger erfolgen. Die Übersendung einer beglaubigten Abschrift oder einer beglaubigten elekt-

ronischen Abschrift, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des zuständigen Verwaltungsträgers versehen ist, steht der Übersen-

dung der Originalverwaltungsakten gleich, sofern nicht das Gericht die Übersendung der Originalverwaltungsakten wünscht. 

§ 105 

(1) Das Gericht kann ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten 

tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Die Beteiligten sind vorher zu hören. Die Vorschriften über Urteile 

gelten entsprechend. 

(2) Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids das Rechtsmittel einlegen, das zulässig wäre, wenn 

das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Ist die Berufung nicht gegeben, kann mündliche Verhandlung beantragt werden. Wird sowohl ein 

Rechtsmittel eingelegt als auch mündliche Verhandlung beantragt, findet mündliche Verhandlung statt. 

(3) Der Gerichtsbescheid wirkt als Urteil; wird rechtzeitig mündliche Verhandlung beantragt, gilt er als nicht ergangen. 

(4) Wird mündliche Verhandlung beantragt, kann das Gericht in dem Urteil von einer weiteren Darstellung des Tatbestandes und der Entschei-

dungsgründe absehen, soweit es der Begründung des Gerichtsbescheids folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 

§ 106 

(1) Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende 

Angaben tatsächlicher Art ergänzt sowie alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben wer-

den. 

(2) Der Vorsitzende hat bereits vor der mündlichen Verhandlung alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um den Rechtsstreit möglichst 

in einer mündlichen Verhandlung zu erledigen. 

(3) Zu diesem Zweck kann er insbesondere  

1. um Mitteilung von Urkunden sowie um Übermittlung elektronischer Dokumente ersuchen, 

2. Krankenpapiere, Aufzeichnungen, Krankengeschichten, Sektions- und Untersuchungsbefunde sowie Röntgenbilder beiziehen, 

3. Auskünfte jeder Art einholen, 

4. Zeugen und Sachverständige in geeigneten Fällen vernehmen oder, auch eidlich, durch den ersuchten Richter vernehmen lassen, 

5. die Einnahme des Augenscheins sowie die Begutachtung durch Sachverständige anordnen und ausführen, 

6. andere beiladen, 

7. einen Termin anberaumen, das persönliche Erscheinen der Beteiligten hierzu anordnen und den Sachverhalt mit diesen erörtern. 

(4) Für die Beweisaufnahme gelten die §§ 116, 118 und 119 entsprechend. 

§ 106a 

(1) Der Vorsitzende kann dem Kläger eine Frist setzen zur Angabe der Tatsachen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im 

Verwaltungsverfahren er sich beschwert fühlt. 

(2) Der Vorsitzende kann einem Beteiligten unter Fristsetzung aufgeben, zu bestimmten Vorgängen  

1. Tatsachen anzugeben oder Beweismittel zu bezeichnen, 

2. Urkunden oder andere bewegliche Sachen vorzulegen sowie elektronische Dokumente zu übermitteln, soweit der Beteiligte dazu ver-

pflichtet ist. 

(3) Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf einer nach den Absätzen 1 und 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, 

zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn  

1. ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und 

2. der Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt und 

3. der Beteiligte über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist. 

Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. Satz 1 gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, 

den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Beteiligten zu ermitteln. 

§ 107 

Den Beteiligten ist nach Anordnung des Vorsitzenden entweder eine Abschrift des Protokolls der Beweisaufnahme oder deren Inhalt mitzuteilen. 

§ 108 

Die Beteiligten können zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Schriftsätze einreichen. Die Schriftsätze sind den übrigen Beteiligten von 

Amts wegen mitzuteilen. 

§ 109 

(1) Auf Antrag des Versicherten, des behinderten Menschen, des Versorgungsberechtigten oder Hinterbliebenen muss ein bestimmter Arzt 

gutachtlich gehört werden. Die Anhörung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbehalt-

lich einer anderen Entscheidung des Gerichts endgültig trägt. 
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(2) Das Gericht kann einen Antrag ablehnen, wenn durch die Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögert werden würde und der 

Antrag nach der freien Überzeugung des Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder aus grober Nachlässigkeit nicht früher 

vorgebracht worden ist. 

§ 110 

(1) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung und teilt sie den Beteiligten in der Regel zwei Wochen vorher mit. Die 

Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass im Falle ihres Ausbleibens nach Lage der Akten entschieden werden kann. 

(2) Das Gericht kann Sitzungen auch außerhalb des Gerichtssitzes abhalten, wenn dies zur sachdienlichen Erledigung notwendig ist. 

(3) § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden. 

§ 110a 

(1) Das Gericht kann den Beteiligten, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich während einer 

mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in 

Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge oder ein Sachverständiger während einer Vernehmung an einem anderen Ort 

aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Ist Beteiligten, Bevollmächtigten 

und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort 

übertragen. 

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend für Erörterungstermine (§ 106 Absatz 3 Nummer 7). 

§ 111 

(1) Der Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen eines Beteiligten zur mündlichen Verhandlung anordnen sowie Zeugen und Sachverstän-

dige laden. Auf die Folgen des Ausbleibens ist dabei hinzuweisen. 

(2) Die Ladung von Zeugen und Sachverständigen ist den Beteiligten bei der Mitteilung des Termins zur mündlichen Verhandlung bekanntzu-

geben. 

(3) Das Gericht kann einem Beteiligten, der keine natürliche Person ist, aufgeben, zur mündlichen Verhandlung oder zu einem Termin nach § 

106 Absatz 3 Nummer 7 einen Beamten oder Angestellten zu entsenden, der mit einem schriftlichen Nachweis über die Vertretungsbefugnis 

versehen und über die Sach- und Rechtslage ausreichend unterrichtet ist. 

§ 112 

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung. Sie beginnt nach Aufruf der Sache mit der Darstellung des Sachverhalts. 

(2) Sodann erhalten die Beteiligten das Wort. Der Vorsitzende hat das Sach- und Streitverhältnis mit den Beteiligten zu erörtern und dahin zu 

wirken, dass sie sich über erhebliche Tatsachen vollständig erklären sowie angemessene und sachdienliche Anträge stellen. 

(3) Die Anträge können ergänzt, berichtigt oder im Rahmen des § 99 geändert werden. 

(4) Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer auf Verlangen zu gestatten, sachdienliche Fragen zu stellen. Wird eine Frage von einem Beteiligten 

beanstandet, so entscheidet das Gericht endgültig. 

§ 113 

(1) Das Gericht kann durch Beschluss mehrere bei ihm anhängige Rechtsstreitigkeiten derselben Beteiligten oder verschiedener Beteiligter zur 

gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden, wenn die Ansprüche, die den Gegenstand dieser Rechtsstreitigkeiten bilden, in Zu-

sammenhang stehen oder von vornherein in einer Klage hätten geltend gemacht werden können. 

(2) Die Verbindung kann, wenn es zweckmäßig ist, auf Antrag oder von Amts wegen wieder aufgehoben werden. 

§ 114 

(1) Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits von einem familien- oder erbrechtlichen Verhältnis ab, so kann das Gericht das Verfahren 

solange aussetzen, bis dieses Verhältnis im Zivilprozess festgestellt worden ist. 

(2) Hängt die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das den 

Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsstelle festzustellen ist, so kann das Gericht anordnen, 

dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsstelle auszusetzen sei. Auf Antrag 

kann das Gericht die Verhandlung zur Heilung von Verfahrens- und Formfehlern aussetzen, soweit dies im Sinne der Verfahrenskonzentration 

sachdienlich ist. 

(2a) Hängt die Entscheidung des Rechtsstreits ab von der Gültigkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz 

stehenden Vorschrift, die nach § 22a Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen worden 

ist, so kann das Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Antragsverfahrens nach § 55a auszusetzen ist. 

(3) Das Gericht kann, wenn sich im Laufe eines Rechtsstreits der Verdacht einer Straftat ergibt, deren Ermittlung auf die Entscheidung von 

Einfluss ist, die Aussetzung der Verhandlung bis zur Erledigung des Strafverfahrens anordnen. 
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§ 114a 

(1) Ist die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Maßnahme Gegenstand von mehr als 20 Verfahren an einem Gericht, kann das Gericht eines 

oder mehrere geeignete Verfahren vorab durchführen (Musterverfahren) und die übrigen Verfahren aussetzen. Die Beteiligten sind vorher zu 

hören. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(2) Ist über die durchgeführten Musterverfahren rechtskräftig entschieden worden, kann das Gericht nach Anhörung der Beteiligten über die 

ausgesetzten Verfahren durch Beschluss entscheiden, wenn es einstimmig der Auffassung ist, dass die Sachen gegenüber dem rechtskräftig 

entschiedenen Musterverfahren keine wesentlichen Besonderheiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweisen und der Sachverhalt geklärt 

ist. Das Gericht kann in einem Musterverfahren erhobene Beweise einführen; es kann nach seinem Ermessen die wiederholte Vernehmung 

eines Zeugen oder eine neue Begutachtung durch denselben oder andere Sachverständige anordnen. Beweisanträge zu Tatsachen, über die 

bereits im Musterverfahren Beweis erhoben wurde, kann das Gericht ablehnen, wenn ihre Zulassung nach seiner freien Überzeugung nicht 

zum Nachweis neuer entscheidungserheblicher Tatsachen beitragen und die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde. Die Ablehnung 

kann in der Entscheidung nach Satz 1 erfolgen. Den Beteiligten steht gegen den Beschluss nach Satz 1 das Rechtsmittel zu, das zulässig wäre, 

wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Die Beteiligten sind über das Rechtsmittel zu belehren. 

§ 115 

Ist ein bei der Verhandlung Beteiligter zur Aufrechterhaltung der Ordnung von dem Ort der Verhandlung entfernt worden, so kann gegen ihn 

in gleicher Weise verfahren werden, als wenn er sich freiwillig entfernt hätte. Das gleiche gilt im Falle des § 73 Abs. 3 Satz 1 und 3, sofern die 

Zurückweisung bereits in einer früheren Verhandlung geschehen war. 

§ 116 

Die Beteiligten werden von allen Beweisaufnahmeterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen. Sie können an Zeugen 

und Sachverständige sachdienliche Fragen richten lassen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet das Gericht. 

§ 117 

Das Gericht erhebt Beweis in der mündlichen Verhandlung, soweit die Beweiserhebung nicht einen besonderen Termin erfordert. 

§ 118 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind auf die Beweisaufnahme die §§ 358 bis 363, 365 bis 378, 380 bis 386, 387 Abs. 1 

und 2, §§ 388 bis 390, 392 bis 406 Absatz 1 bis 4, die §§ 407 bis 444, 478 bis 484 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Die 

Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Weigerung nach § 387 der Zivilprozessordnung ergeht durch Beschluss. 

(2) Zeugen und Sachverständige werden nur beeidigt, wenn das Gericht dies im Hinblick auf die Bedeutung des Zeugnisses oder Gutachtens 

für die Entscheidung des Rechtsstreits für notwendig erachtet. 

(3) Der Vorsitzende kann das Auftreten eines Prozessbevollmächtigten untersagen, solange die Partei trotz Anordnung ihres persönlichen 

Erscheinens unbegründet ausgeblieben ist und hierdurch der Zweck der Anordnung vereitelt wird. 

§ 119 

(1) Eine Behörde ist zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer Dokumente und zu Auskünften nicht verpflichtet, 

wenn die zuständige oberste Aufsichtsbehörde erklärt, dass das Bekanntwerden des Inhalts dieser Urkunden, Akten, elektronischer Dokumente 

oder Auskünfte dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes nachteilig sein würde oder dass die Vorgänge nach einem Gesetz oder 

ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen. 

(2) Handelt es sich um Urkunden, elektronische Dokumente oder Akten und um Auskünfte einer obersten Bundesbehörde, so darf die Vorlage 

der Urkunden oder Akten, die Übermittlung elektronischer Dokumente und die Erteilung der Auskunft nur unterbleiben, wenn die Erklärung 

nach Absatz 1 von der Bundesregierung abgegeben wird. Die Landesregierung hat die Erklärung abzugeben, wenn diese Voraussetzungen bei 

einer obersten Landesbehörde vorliegen. 

§ 120 

(1) Die Beteiligten haben das Recht der Einsicht in die Akten, soweit die übermittelnde Behörde dieses nicht ausschließt. Beteiligte können sich 

auf ihre Kosten durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge, Ausdrucke und Abschriften erteilen lassen. Für die Versendung von Akten, 

die Übermittlung elektronischer Dokumente und die Gewährung des elektronischen Zugriffs auf Akten werden Kosten nicht erhoben, sofern 

nicht nach § 197a das Gerichtskostengesetz gilt. 

(2) Werden die Prozessakten elektronisch geführt, wird Akteneinsicht durch Bereitstellung des Inhalts der Akten zum Abruf gewährt. Auf 

besonderen Antrag wird Akteneinsicht durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträumen gewährt. Ein Aktenausdruck oder ein Datenträger 

mit dem Inhalt der Akten wird auf besonders zu begründenden Antrag nur übermittelt, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse 

darlegt. Stehen der Akteneinsicht in der nach Satz 1 vorgesehenen Form wichtige Gründe entgegen, kann die Akteneinsicht in der nach den 

Sätzen 2 und 3 vorgesehenen Form auch ohne Antrag gewährt werden. Über einen Antrag nach Satz 3 entscheidet der Vorsitzende; die 

Entscheidung ist unanfechtbar. § 155 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(3) Werden die Prozessakten in Papierform geführt, wird Akteneinsicht durch Einsichtnahme in die Akten in Diensträumen gewährt. Die Ak-

teneinsicht kann, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, auch durch Bereitstellung des Inhalts der Akten zum Abruf gewährt werden. 

Nach dem Ermessen des Vorsitzenden kann einem Bevollmächtigten, der zu den in § 73 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 3 bis 9 bezeichneten 
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natürlichen Personen gehört, die Mitnahme der Akten in die Wohnung oder Geschäftsräume gestattet werden. § 155 Absatz 4 gilt entspre-

chend. 

(4) Der Vorsitzende kann aus besonderen Gründen die Einsicht in die Akten oder in Aktenteile sowie die Fertigung oder Erteilung von Auszügen 

und Abschriften versagen oder beschränken. Gegen die Versagung oder die Beschränkung der Akteneinsicht kann das Gericht angerufen 

werden; es entscheidet endgültig. 

(5) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, die zu ihrer Vorbereitung angefertigten Arbeiten sowie die Dokumente, welche 

Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt. 

§ 121 

Nach genügender Erörterung der Streitsache erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Das Gericht kann die Wieder-

eröffnung beschließen. 

§ 122 

Für das Protokoll gelten die §§ 159 bis 165 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

§ 123 

Das Gericht entscheidet über die vom Kläger erhobenen Ansprüche, ohne an die Fassung der Anträge gebunden zu sein. 

§ 124 

(1) Das Gericht entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Grund mündlicher Verhandlung. 

(2) Mit Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden. 

(3) Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

§ 125 

Über die Klage wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch Urteil entschieden. 

§ 126 

Das Gericht kann, sofern in der Ladung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist, nach Lage der Akten entscheiden, wenn in einem Termin 

keiner der Beteiligten erscheint oder beim Ausbleiben von Beteiligten die erschienenen Beteiligten es beantragen. 

§ 127 

Ist ein Beteiligter nicht benachrichtigt worden, dass in der mündlichen Verhandlung eine Beweiserhebung stattfindet, und ist er in der mündli-

chen Verhandlung nicht zugegen oder vertreten, so kann in diesem Termin ein ihm ungünstiges Urteil nicht erlassen werden. 

§ 128 

(1) Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. In dem Urteil sind die 

Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. 

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. 

§ 129 

Das Urteil kann nur von den Richtern gefällt werden, die an der dem Urteil zugrunde liegenden Verhandlung teilgenommen haben. 

§ 130 

(1) Wird gemäß § 54 Abs. 4 oder 5 eine Leistung in Geld begehrt, auf die ein Rechtsanspruch besteht, so kann auch zur Leistung nur dem 

Grunde nach verurteilt werden. Hierbei kann im Urteil eine einmalige oder laufende vorläufige Leistung angeordnet werden. Die Anordnung 

der vorläufigen Leistung ist nicht anfechtbar. 

(2) Das Gericht kann durch Zwischenurteil über eine entscheidungserhebliche Sach- oder Rechtsfrage vorab entscheiden, wenn dies sachdienlich 

ist. 

§ 131 

(1) Wird ein Verwaltungsakt oder ein Widerspruchsbescheid, der bereits vollzogen ist, aufgehoben, so kann das Gericht aussprechen, dass und 

in welcher Weise die Vollziehung des Verwaltungsakts rückgängig zu machen ist. Dies ist nur zulässig, wenn die Verwaltungsstelle rechtlich 

dazu in der Lage und diese Frage ohne weiteres in jeder Beziehung spruchreif ist. Hat sich der Verwaltungsakt vorher durch Zurücknahme oder 

anders erledigt, so spricht das Gericht auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, wenn der Kläger ein berechtigtes 

Interesse an dieser Feststellung hat. 

(2) Hält das Gericht die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten Verwaltungsakts für begründet und diese Frage in jeder Beziehung für 

spruchreif, so ist im Urteil die Verpflichtung auszusprechen, den beantragten Verwaltungsakt zu erlassen. Im Übrigen gilt Absatz 3 entspre-

chend. 

(3) Hält das Gericht die Unterlassung eines Verwaltungsakts für rechtswidrig, so ist im Urteil die Verpflichtung auszusprechen, den Kläger unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden. 

(4) Hält das Gericht eine Wahl im Sinne des § 57b oder eine Wahl zu den Selbstverwaltungsorganen der Kassenärztlichen Vereinigungen oder 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen ganz oder teilweise oder eine Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane für ungültig, so spricht es 

dies im Urteil aus und bestimmt die Folgerungen, die sich aus der Ungültigkeit ergeben. 
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(5) Hält das Gericht eine weitere Sachaufklärung für erforderlich, kann es, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, den Verwaltungsakt und 

den Widerspruchsbescheid aufheben, soweit nach Art oder Umfang die noch erforderlichen Ermittlungen erheblich sind und die Aufhebung 

auch unter Berücksichtigung der Belange der Beteiligten sachdienlich ist. Satz 1 gilt auch bei Klagen auf Verurteilung zum Erlass eines Verwal-

tungsakts und bei Klagen nach § 54 Abs. 4; Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Auf Antrag kann das Gericht bis zum Erlass des neuen 

Verwaltungsakts eine einstweilige Regelung treffen, insbesondere bestimmen, dass Sicherheiten geleistet werden oder ganz oder zum Teil 

bestehen bleiben und Leistungen zunächst nicht zurückgewährt werden müssen. Der Beschluss kann jederzeit geändert oder aufgehoben 

werden. Eine Entscheidung nach Satz 1 kann nur binnen sechs Monaten seit Eingang der Akten der Behörde bei Gericht ergehen. 

§ 132 

(1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. Es wird grundsätzlich in dem Termin verkündet, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen 

wird. Ausnahmsweise kann das Urteil in einem sofort anzuberaumenden Termin, der nicht über zwei Wochen hinaus angesetzt werden soll, 

verkündet werden. Eine Ladung der Beteiligten ist nicht erforderlich. 

(2) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel verkündet. Bei der Verkündung soll der wesentliche Inhalt der Entscheidungsgründe mit-

geteilt werden, wenn Beteiligte anwesend sind. 

§ 133 

Bei Urteilen, die nicht auf Grund mündlicher Verhandlung ergehen, wird die Verkündung durch Zustellung ersetzt. Dies gilt für die Verkündung 

von Beschlüssen entsprechend. 

§ 134 

(1) Das Urteil ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 

(2) Das Urteil soll vor Ablauf eines Monats, vom Tag der Verkündung an gerechnet, vollständig abgefasst der Geschäftsstelle übermittelt 

werden. Im Falle des § 170a verlängert sich die Frist um die zur Anhörung der ehrenamtlichen Richter benötigte Zeit. 

(3) Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Verkündung oder Zustellung zu vermerken und diesen Vermerk zu 

unterschreiben. Werden die Akten elektronisch geführt, hat der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Doku-

ment festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

§ 135 

Das Urteil ist den Beteiligten unverzüglich zuzustellen. 

§ 136 

(1) Das Urteil enthält  

1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Bevollmächtigten nach Namen, Wohnort und ihrer Stellung im 

Verfahren, 

2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, 

3. den Ort und Tag der mündlichen Verhandlung, 

4. die Urteilsformel, 

5. die gedrängte Darstellung des Tatbestands, 

6. die Entscheidungsgründe, 

7. die Rechtsmittelbelehrung. 

(2) Die Darstellung des Tatbestands kann durch eine Bezugnahme auf den Inhalt der vorbereitenden Schriftsätze und auf die zu Protokoll 

erfolgten Feststellungen ersetzt werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und Streitstand richtig und vollständig ergibt. In jedem Fall sind jedoch 

die erhobenen Ansprüche genügend zu kennzeichnen und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel ihrem Wesen nach her-

vorzuheben. 

(3) Das Gericht kann von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung des Verwaltungsaktes oder 

des Widerspruchsbescheides folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 

(4) Wird das Urteil in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist, verkündet, so bedarf es des Tatbestandes und 

der Entscheidungsgründe nicht, wenn Kläger, Beklagter und sonstige rechtsmittelberechtigte Beteiligte auf Rechtsmittel gegen das Urteil ver-

zichten. 

§ 137 

Die Ausfertigungen des Urteils sind von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften eines als elektronisches Dokument (§ 65a Absatz 7) vorliegenden Urteils können von einem Urteil-

sausdruck gemäß § 65b Absatz 6 erteilt werden. Auszüge und Abschriften eines in Papierform vorliegenden Urteils können durch Telekopie 

oder als elektronisches Dokument (§ 65a Absatz 7) erteilt werden. Die Telekopie hat eine Wiedergabe des Gerichtssiegels, die Telekopie zur 

Erteilung eines Auszugs zusätzlich die Unterschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu enthalten. Das elektronische Dokument ist mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. 

§ 138 

Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten im Urteil sind jederzeit von Amts wegen zu berichtigen. Der Vorsitzende 

entscheidet hierüber durch Beschluss. Der Berichtigungsbeschluss wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Werden die Akten 
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elektronisch geführt, hat der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument festzuhalten. Das Dokument 

ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

§ 139 

(1) Enthält der Tatbestand des Urteils andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten, so kann die Berichtigung binnen zwei Wochen nach Zustellung 

des Urteils beantragt werden. 

(2) Das Gericht entscheidet ohne Beweisaufnahme durch Beschluss. Der Beschluss ist unanfechtbar. Bei der Entscheidung wirken nur die Richter 

mit, die beim Urteil mitgewirkt haben. Ist ein Richter verhindert, so entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Der 

Berichtigungsbeschluss wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. 

(3) Ist das Urteil elektronisch abgefasst, ist auch der Beschluss elektronisch abzufassen und mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

§ 140 

(1) Hat das Urteil einen von einem Beteiligten erhobenen Anspruch oder den Kostenpunkt ganz oder teilweise übergangen, so wird es auf 

Antrag nachträglich ergänzt. Die Entscheidung muss binnen eines Monats nach Zustellung des Urteils beantragt werden. 

(2) Über den Antrag wird in einem besonderen Verfahren entschieden. Die Entscheidung ergeht, wenn es sich nur um den Kostenpunkt handelt, 

durch Beschluss, der lediglich mit der Entscheidung in der Hauptsache angefochten werden kann, im Übrigen durch Urteil, das mit dem bei 

dem übergangenen Anspruch zulässigen Rechtsmittel angefochten werden kann. 

(3) Die mündliche Verhandlung hat nur den nicht erledigten Teil des Rechtsstreits zum Gegenstand. 

(4) Die ergänzende Entscheidung wird auf der Urschrift des Urteils und den Ausfertigungen vermerkt. Liegt das Urteil als elektronisches Doku-

ment mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 65a Absatz 3) vor, bedarf auch die ergänzende Entscheidung dieser Form und ist mit 

dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

§ 141 

(1) Rechtskräftige Urteile binden, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist,  

1. die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger, 

2. im Falle des § 75 Abs. 2a die Personen, die einen Antrag auf Beiladung nicht oder nicht fristgemäß gestellt haben. 

(2) Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, 

bis zur Höhe des Betrags der Rechtskraft fähig, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist. 

§ 142 

(1) Für Beschlüsse gelten § 128 Abs. 1 Satz 1, die §§ 134 und 138, nach mündlicher Verhandlung auch die §§ 129, 132, 135 und 136 

entsprechend. 

(2) Beschlüsse sind zu begründen, wenn sie durch Rechtsmittel angefochten werden können oder über ein Rechtsbehelf entscheiden. Beschlüsse 

über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und über einstweilige Anordnungen (§ 86b) sowie Beschlüsse nach Erledigung des 

Rechtsstreits in der Hauptsache sind stets zu begründen. Beschlüsse, die über ein Rechtsmittel entscheiden, bedürfen keiner weiteren Begrün-

dung, soweit das Gericht das Rechtsmittel aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung als unbegründet zurückweist. 

(3) Ausfertigungen der Beschlüsse sind von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben. 

§ 142a (weggefallen) 

§ 143 

Gegen die Urteile der Sozialgerichte findet die Berufung an das Landessozialgericht statt, soweit sich aus den Vorschriften dieses Unterab-

schnitts nichts anderes ergibt. 

§ 144 

(1) Die Berufung bedarf der Zulassung in dem Urteil des Sozialgerichts oder auf Beschwerde durch Beschluss des Landessozialgerichts, wenn 

der Wert des Beschwerdegegenstandes  

1. bei einer Klage, die eine Geld-, Dienst- oder Sachleistung oder einen hierauf gerichteten Verwaltungsakt betrifft, 750 Euro oder 

2. bei einer Erstattungsstreitigkeit zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Behörden 10.000 Euro 

nicht übersteigt. Das gilt nicht, wenn die Berufung wiederkehrende oder laufende Leistungen für mehr als ein Jahr betrifft. 

(2) Die Berufung ist zuzulassen, wenn  

1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

2. das Urteil von einer Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe 

des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

3. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung 

beruhen kann. 

(3) Das Landessozialgericht ist an die Zulassung gebunden. 

(4) Die Berufung ist ausgeschlossen, wenn es sich um die Kosten des Verfahrens handelt. 

§ 145 

(1) Die Nichtzulassung der Berufung durch das Sozialgericht kann durch Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist bei dem Lan-

dessozialgericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten einzulegen. 



DGBprofil 

54    

(2) Die Beschwerde soll das angefochtene Urteil bezeichnen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

(3) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. 

(4) Das Landessozialgericht entscheidet durch Beschluss. Die Zulassung der Berufung bedarf keiner Begründung. Der Ablehnung der Be-

schwerde soll eine kurze Begründung beigefügt werden. Mit der Ablehnung der Beschwerde wird das Urteil rechtskräftig. 

(5) Lässt das Landessozialgericht die Berufung zu, wird das Beschwerdeverfahren als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Be-

rufung durch den Beschwerdeführer bedarf es nicht. Darauf ist in dem Beschluss hinzuweisen. 

§§ 146 bis 150 (weggefallen) 

§ 151 

(1) Die Berufung ist bei dem Landessozialgericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich oder zu Protokoll des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

(2) Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Frist bei dem Sozialgericht schriftlich oder zu Protokoll des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. In diesem Fall legt das Sozialgericht die Berufungsschrift oder das Protokoll mit seinen Akten 

unverzüglich dem Landessozialgericht vor. 

(3) Die Berufungsschrift soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel angeben. 

§ 152 

(1) Die Geschäftsstelle des Landessozialgerichts hat unverzüglich, nachdem die Berufungsschrift eingereicht ist, von der Geschäftsstelle des 

Sozialgerichts die Prozessakten anzufordern. 

(2) Nach Erledigung der Berufung sind die Akten der Geschäftsstelle des Sozialgerichts nebst einer beglaubigten Abschrift oder einer beglau-

bigten elektronischen Abschrift, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle versehen ist, des 

in der Berufungsinstanz erlassenen Urteils zurückzusenden. 

§ 153 

(1) Für das Verfahren vor den Landessozialgerichten gelten die Vorschriften über das Verfahren im ersten Rechtszug mit Ausnahme der §§ 91, 

105 entsprechend, soweit sich aus diesem Unterabschnitt nichts anderes ergibt. 

(2) Das Landessozialgericht kann in dem Urteil über die Berufung von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe absehen, soweit es 

die Berufung aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung als unbegründet zurückweist. 

(3) Das Urteil ist von den Mitgliedern des Senats zu unterschreiben. Ist ein Mitglied verhindert, so vermerkt der Vorsitzende, bei dessen Ver-

hinderung der Dienstälteste beisitzende Berufsrichter, dies unter dem Urteil mit Angabe des Hinderungsgrunds. 

(4) Das Landessozialgericht kann, außer in den Fällen des § 105 Abs. 2 Satz 1, die Berufung durch Beschluss zurückweisen, wenn es sie 

einstimmig für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. Die Beteiligten sind vorher zu hören. § 158 Satz 3 und 

4 gilt entsprechend. 

(5) Der Senat kann in den Fällen des § 105 Abs. 2 Satz 1 durch Beschluss die Berufung dem Berichterstatter übertragen, der zusammen mit 

den ehrenamtlichen Richtern entscheidet. 

§ 154 

(1) Die Berufung und die Beschwerde nach § 144 Abs. 1 haben aufschiebende Wirkung, soweit die Klage nach § 86a Aufschub bewirkt. 

(2) Die Berufung und die Beschwerde nach § 144 Abs. 1 eines Versicherungsträgers oder in der Kriegsopferversorgung eines Landes bewirken 

Aufschub, soweit es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor Erlass des angefochtenen Urteils nachgezahlt werden sollen. 

§ 155 

(1) Der Vorsitzende kann seine Aufgaben nach den §§ 104, 106 bis 108 und 120 einem Berufsrichter des Senats übertragen. 

(2) Der Vorsitzende entscheidet, wenn die Entscheidung im vorbereitenden Verfahren ergeht,  

1. über die Aussetzung und das Ruhen des Verfahrens; 

2. bei Zurücknahme der Klage oder der Berufung, Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch oder Anerkenntnis des Anspruchs, auch 

über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe; 

3. bei Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache, auch über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe; 

4. über den Streitwert; 

5. über Kosten. 

In dringenden Fällen entscheidet der Vorsitzende auch über den Antrag nach § 86b Abs. 1 oder 2.  

(3) Im Einverständnis der Beteiligten kann der Vorsitzende auch sonst anstelle des Senats entscheiden. 

(4) Ist ein Berichterstatter bestellt, so entscheidet dieser anstelle des Vorsitzenden. 

§ 156 

(1) Die Berufung kann bis zur Rechtskraft des Urteils oder des nach § 153 Abs. 4 oder § 158 Satz 2 ergangenen Beschlusses zurückgenommen 

werden. Die Zurücknahme nach Schluss der mündlichen Verhandlung setzt die Einwilligung des Berufungsbeklagten voraus. 

(2) Die Berufung gilt als zurückgenommen, wenn der Berufungskläger das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als drei Monate 

nicht betreibt. Der Berufungskläger ist in der Aufforderung auf die Rechtsfolgen hinzuweisen, die sich aus Satz 1 und gegebenenfalls aus § 
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197a Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 155 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ergeben. Das Gericht stellt durch Beschluss fest, dass 

die Berufung als zurückgenommen gilt. 

(3) Die Zurücknahme bewirkt den Verlust des Rechtsmittels. Über die Kosten entscheidet das Gericht auf Antrag durch Beschluss. 

§ 157 

Das Landessozialgericht prüft den Streitfall im gleichen Umfang wie das Sozialgericht. Es hat auch neu vorgebrachte Tatsachen und Beweis-

mittel zu berücksichtigen. 

§ 157a 

(1) Neue Erklärungen und Beweismittel, die im ersten Rechtszug entgegen einer hierfür gesetzten Frist (§ 106a Abs. 1 und 2) nicht vorgebracht 

worden sind, kann das Gericht unter den Voraussetzungen des § 106a Abs. 3 zurückweisen. 

(2) Erklärungen und Beweismittel, die das Sozialgericht zu Recht zurückgewiesen hat, bleiben auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen. 

§ 158 

Ist die Berufung nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Frist oder nicht schriftlich oder nicht in elektronischer Form oder nicht zu Protokoll 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. Die Entscheidung kann durch Beschluss ergehen. 

Gegen den Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel zu, das zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Die 

Beteiligten sind über dieses Rechtsmittel zu belehren. 

§ 159 

(1) Das Landessozialgericht kann durch Urteil die angefochtene Entscheidung aufheben und die Sache an das Sozialgericht zurückverweisen, 

wenn  

1. dieses die Klage abgewiesen hat, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, 

2. das Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet und auf Grund dieses Mangels eine umfangreiche und aufwändige Beweisaufnahme 

notwendig ist. 

(2) Das Sozialgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, seiner Entscheidung zugrunde zu legen. 

§ 160 

(1) Gegen das Urteil eines Landessozialgerichts und gegen den Beschluss nach § 55a Absatz 5 Satz 1 steht den Beteiligten die Revision an das 

Bundessozialgericht nur zu, wenn sie in der Entscheidung des Landessozialgerichts oder in dem Beschluss des Bundessozialgerichts nach § 160a 

Abs. 4 Satz 1 zugelassen worden ist. 

(2) Sie ist nur zuzulassen, wenn  

1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

2. das Urteil von einer Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

3. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann; der geltend gemachte Verfahrensman-

gel kann nicht auf eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 und auf eine Verletzung des § 103 nur gestützt werden, wenn er sich 

auf einen Beweisantrag bezieht, dem das Landessozialgericht ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist. 

(3) Das Bundessozialgericht ist an die Zulassung gebunden. 

§ 160a 

(1) Die Nichtzulassung der Revision kann selbständig durch Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist bei dem Bundessozialgericht 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils einzulegen. Der Beschwerdeschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des 

Urteils, gegen das die Revision eingelegt werden soll, beigefügt werden. Satz 3 gilt nicht, soweit nach § 65a elektronische Dokumente über-

mittelt werden. 

(2) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem 

Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzenden einmal bis zu einem Monat verlängert werden. In der Begründung muss die grundsätzliche 

Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil des Landessozialgerichts abweicht, oder der Verfahrensmangel 

bezeichnet werden. 

(3) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. 

(4) Das Bundessozialgericht entscheidet unter Zuziehung der ehrenamtlichen Richter durch Beschluss; § 169 gilt entsprechend. Dem Beschluss 

soll eine kurze Begründung beigefügt werden; von einer Begründung kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet ist, zur Klärung der 

Voraussetzungen der Revisionszulassung beizutragen. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch das Bundessozialgericht wird das Urteil rechts-

kräftig. Wird der Beschwerde stattgegeben, so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Revisionsfrist. 

(5) Liegen die Voraussetzungen des § 160 Abs. 2 Nr. 3 vor, kann das Bundessozialgericht in dem Beschluss das angefochtene Urteil aufheben 

und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverweisen. 

§ 161 

(1) Gegen das Urteil eines Sozialgerichts steht den Beteiligten die Revision unter Übergehung der Berufungsinstanz zu, wenn der Gegner 

schriftlich zustimmt und wenn sie von dem Sozialgericht im Urteil oder auf Antrag durch Beschluss zugelassen wird. Der Antrag ist innerhalb 
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eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich zu stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag oder, wenn die Revision im Urteil 

zugelassen ist, der Revisionsschrift beizufügen. 

(2) Die Revision ist nur zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des § 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 vorliegen. Das Bundessozialgericht ist an die 

Zulassung gebunden. Die Ablehnung der Zulassung ist unanfechtbar. 

(3) Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der 

Lauf der Berufungsfrist oder der Frist für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung von neuem, sofern der Antrag in der gesetz-

lichen Form und Frist gestellt und die Zustimmungserklärung des Gegners beigefügt war. Lässt das Sozialgericht die Revision durch Beschluss 

zu, so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Revisionsfrist. 

(4) Die Revision kann nicht auf Mängel des Verfahrens gestützt werden. 

(5) Die Einlegung der Revision und die Zustimmung des Gegners gelten als Verzicht auf die Berufung, wenn das Sozialgericht die Revision 

zugelassen hat. 

§ 162 

Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung einer Vorschrift des Bundesrechts oder einer 

sonstigen im Bezirk des Berufungsgerichts geltenden Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Berufungsgerichts 

hinaus erstreckt. 

§ 163 

Das Bundessozialgericht ist an die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in Bezug auf 

diese Feststellungen zulässige und begründete Revisionsgründe vorgebracht sind. 

§ 164 

(1) Die Revision ist bei dem Bundessozialgericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils oder des Beschlusses über die Zulassung 

der Revision (§ 160a Absatz 4 Satz 1 oder § 161 Abs. 3 Satz 2) schriftlich einzulegen. Die Revision muss das angefochtene Urteil angeben; 

eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils soll beigefügt werden, sofern dies nicht schon nach § 160a Abs. 1 

Satz 3 geschehen ist. Satz 2 zweiter Halbsatz gilt nicht, soweit nach § 65a elektronische Dokumente übermittelt werden. 

(2) Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils oder des Beschlusses über die Zulassung der Revision zu begründen. 

Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden. Die Begründung muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den 

Mangel ergeben. 

§ 165 

Für die Revision gelten die Vorschriften über die Berufung entsprechend, soweit sich aus diesem Unterabschnitt nichts anderes ergibt. § 153 

Abs. 2 und 4 sowie § 155 Abs. 2 bis 4 finden keine Anwendung. 

§ 166 (weggefallen) 

§ 167 (aufgehoben) 

§ 168 

Klageänderungen und Beiladungen sind im Revisionsverfahren unzulässig. Dies gilt nicht für die Beiladung der Bundesrepublik Deutschland in 

Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts nach § 75 Abs. 1 Satz 2 und, sofern der Beizuladende zustimmt, für Beiladungen nach 

§ 75 Abs. 2. 

§ 169 

Das Bundessozialgericht hat zu prüfen, ob die Revision statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet worden 

ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Revision als unzulässig zu verwerfen. Die Verwerfung ohne mündliche Verhandlung 

erfolgt durch Beschluss ohne Zuziehung der ehrenamtlichen Richter. 

§ 170 

(1) Ist die Revision unbegründet, so weist das Bundessozialgericht die Revision zurück. Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Gesetzes-

verletzung, stellt sich die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die Revision ebenfalls zurückzuweisen. 

(2) Ist die Revision begründet, so hat das Bundessozialgericht in der Sache selbst zu entscheiden. Sofern dies untunlich ist, kann es das ange-

fochtene Urteil mit den ihm zugrunde liegenden Feststellungen aufheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 

Gericht zurückverweisen, welches das angefochtene Urteil erlassen hat. 

(3) Die Entscheidung über die Revision braucht nicht begründet zu werden, soweit das Bundessozialgericht Rügen von Verfahrensmängeln 

nicht für durchgreifend erachtet. Dies gilt nicht für Rügen nach § 202 in Verbindung mit § 547 der Zivilprozessordnung und, wenn mit der 

Revision ausschließlich Verfahrensmängel geltend gemacht werden, für Rügen, auf denen die Zulassung der Revision beruht. 

(4) Verweist das Bundessozialgericht die Sache bei der Sprungrevision nach § 161 zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück, 

so kann es nach seinem Ermessen auch an das Landessozialgericht zurückverweisen, das für die Berufung zuständig gewesen wäre. Für das 

Verfahren vor dem Landessozialgericht gelten dann die gleichen Grundsätze, wie wenn der Rechtsstreit auf eine ordnungsgemäß eingelegte 

Berufung beim Landessozialgericht anhängig geworden wäre. 
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(5) Das Gericht, an das die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen ist, hat seiner Entscheidung die rechtliche 

Beurteilung des Revisionsgerichts zugrunde zu legen. 

§ 170a 

Eine Abschrift des Urteils ist den ehrenamtlichen Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, vor Übermittlung an die Geschäftsstelle 

zu übermitteln. Die ehrenamtlichen Richter können sich dazu innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Vorsitzenden des erkennenden 

Senats äußern. 

§ 171 

Wird während des Revisionsverfahrens der angefochtene Verwaltungsakt durch einen neuen abgeändert oder ersetzt, so gilt der neue Verwal-

tungsakt als mit der Klage beim Sozialgericht angefochten, es sei denn, dass der Kläger durch den neuen Verwaltungsakt klaglos gestellt oder 

dem Klagebegehren durch die Entscheidung des Revisionsgerichts zum ersten Verwaltungsakt in vollem Umfang genügt wird. 

§ 172 

(1) Gegen die Entscheidungen der Sozialgerichte mit Ausnahme der Urteile und gegen Entscheidungen der Vorsitzenden dieser Gerichte findet 

die Beschwerde an das Landessozialgericht statt, soweit nicht in diesem Gesetz anderes bestimmt ist. 

(2) Prozessleitende Verfügungen, Aufklärungsanordnungen, Vertagungsbeschlüsse, Fristbestimmungen, Beweisbeschlüsse, Beschlüsse über 

Ablehnung von Beweisanträgen, über Verbindung und Trennung von Verfahren und Ansprüchen und über die Ablehnung von Gerichtspersonen 

und Sachverständigen können nicht mit der Beschwerde angefochten werden. 

(3) Die Beschwerde ist ausgeschlossen  

1. in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, wenn in der Hauptsache die Berufung der Zulassung bedürfte, 

2. gegen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe, wenn  

a) das Gericht die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe verneint, 

b) in der Hauptsache die Berufung der Zulassung bedürfte oder 

c) das Gericht in der Sache durch Beschluss entscheidet, gegen den die Beschwerde ausgeschlossen ist, 

3. gegen Kostengrundentscheidungen nach § 193, 

4. gegen Entscheidungen nach § 192 Abs. 4, wenn in der Hauptsache kein Rechtsmittel gegeben ist und der Wert des Beschwerdegegen-

standes 200 Euro nicht übersteigt. 

§ 173 

Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim Sozialgericht schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbe-

amten der Geschäftsstelle einzulegen; § 181 des Gerichtsverfassungsgesetzes bleibt unberührt. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Landessozialgericht schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt 

wird. Die Belehrung über das Beschwerderecht ist auch mündlich möglich; sie ist dann aktenkundig zu machen. 

§ 174 (weggefallen) 

§ 175 

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn sie die Festsetzung eines Ordnungs- oder Zwangsmittels zum Gegenstand hat. Soweit 

dieses Gesetz auf Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes verweist, regelt sich die aufschiebende Wirkung 

nach diesen Gesetzen. Das Gericht oder der Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten wird, kann bestimmen, dass der Vollzug der ange-

fochtenen Entscheidung einstweilen auszusetzen ist. 

§ 176 

Über die Beschwerde entscheidet das Landessozialgericht durch Beschluss. 

§ 177 

Entscheidungen des Landessozialgerichts, seines Vorsitzenden oder des Berichterstatters können vorbehaltlich des § 160a Abs. 1 dieses Ge-

setzes und des § 17a Abs. 4 Satz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht mit der Beschwerde an das Bundessozialgericht angefochten werden. 

§ 178 

Gegen die Entscheidungen des ersuchten oder beauftragten Richters oder des Urkundsbeamten kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe 

das Gericht angerufen werden, das endgültig entscheidet. Die §§ 173 bis 175 gelten entsprechend. 

§ 178a 

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren fortzuführen, wenn  

1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und 

2. das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. 

Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt. 

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben; der Zeitpunkt der Kennt-

niserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr 

erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist 
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schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung angegriffen wird. Die 

Rüge muss die angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen darlegen. 

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. Ist die Rüge 

unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden. 

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist. Das 

Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung befand. In schriftlichen Verfahren tritt 

an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch 

des Gerichts ist § 343 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. 

(6) § 175 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 179 

(1) Ein rechtskräftig beendetes Verfahren kann entsprechend den Vorschriften des Vierten Buches der Zivilprozessordnung wieder aufgenom-

men werden. 

(2) Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist ferner zulässig, wenn ein Beteiligter strafgerichtlich verurteilt worden ist, weil er Tatsachen, die für 

die Entscheidung der Streitsache von wesentlicher Bedeutung waren, wissentlich falsch behauptet oder vorsätzlich verschwiegen hat. 

(3) Auf Antrag kann das Gericht anordnen, dass die gewährten Leistungen zurückzuerstatten sind. 

§ 180 

(1) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist auch zulässig, wenn  

1. mehrere Versicherungsträger denselben Anspruch endgültig anerkannt haben oder wegen desselben Anspruchs rechtskräftig zur Leistung 

verurteilt worden sind, 

2. ein oder mehrere Versicherungsträger denselben Anspruch endgültig abgelehnt haben oder wegen desselben Anspruchs rechtskräftig 

von der Leistungspflicht befreit worden sind, weil ein anderer Versicherungsträger leistungspflichtig sei, der seine Leistung bereits end-

gültig abgelehnt hat oder von ihr rechtskräftig befreit worden ist. 

(2) Das gleiche gilt im Verhältnis zwischen Versicherungsträgern und einem Land, wenn streitig ist, ob eine Leistung aus der Sozialversicherung 

oder nach dem sozialen Entschädigungsrecht zu gewähren ist. 

(3) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist bei einem der gemäß § 179 Abs. 1 für die Wiederaufnahme zuständigen Gerichte der 

Sozialgerichtsbarkeit zu stellen. Dieses verständigt die an dem Wiederaufnahmeverfahren Beteiligten und die Gerichte, die über den Anspruch 

entschieden haben. Es gibt die Sache zur Entscheidung an das gemeinsam nächsthöhere Gericht ab. 

(4) Das zur Entscheidung berufene Gericht bestimmt unter Aufhebung der entgegenstehenden Bescheide oder richterlichen Entscheidungen 

den Leistungspflichtigen. 

(5) Für die Durchführung des Verfahrens nach Absatz 4 gelten im Übrigen die Vorschriften über die Wiederaufnahme des Verfahrens entspre-

chend. 

(6) (weggefallen) 

§ 181 

Will das Gericht die Klage gegen einen Versicherungsträger ablehnen, weil es einen anderen Versicherungsträger für leistungspflichtig hält, 

obwohl dieser bereits den Anspruch endgültig abgelehnt hat oder in einem früheren Verfahren rechtskräftig befreit worden ist, so verständigt 

es den anderen Versicherungsträger und das Gericht, das über den Anspruch rechtskräftig entschieden hat, und gibt die Sache zur Entscheidung 

an das gemeinsam nächsthöhere Gericht ab. Im Übrigen gilt § 180 Abs. 2 und Abs. 4 und 5. 

§ 182 

(1) Hat das Bundessozialgericht oder ein Landessozialgericht die Leistungspflicht eines Versicherungsträgers rechtskräftig verneint, weil ein 

anderer Versicherungsträger verpflichtet sei, so kann der Anspruch gegen den anderen Versicherungsträger nicht abgelehnt werden, weil der 

im früheren Verfahren befreite Versicherungsträger leistungspflichtig sei. 

(2) Das gleiche gilt im Verhältnis zwischen einem Versicherungsträger und einem Land, wenn die Leistungspflicht nach dem sozialen Entschä-

digungsrecht streitig ist. 

§ 182a 

(1) Beitragsansprüche von Unternehmen der privaten Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch können nach den Vorschriften 

der Zivilprozessordnung im Mahnverfahren vor dem Amtsgericht geltend gemacht werden. In dem Antrag auf Erlass des Mahnbescheids können 

mit dem Beitragsanspruch Ansprüche anderer Art nicht verbunden werden. Der Widerspruch gegen den Mahnbescheid kann zurückgenommen 

werden, solange die Abgabe an das Sozialgericht nicht verfügt ist. 

(2) Mit Eingang der Akten beim Sozialgericht ist nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verfahren. Für die Entscheidung des Sozialgerichts 

über den Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid gelten § 700 Abs. 1 und § 343 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

§ 183 

Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist für Versicherte, Leistungsempfänger einschließlich Hinterbliebenenleistungsemp-

fänger, behinderte Menschen oder deren Sonderrechtsnachfolger nach § 56 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch kostenfrei, soweit sie in dieser 

jeweiligen Eigenschaft als Kläger oder Beklagte beteiligt sind. Nimmt ein sonstiger Rechtsnachfolger das Verfahren auf, bleibt das Verfahren 
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in dem Rechtszug kostenfrei. Den in Satz 1 und 2 genannten Personen steht gleich, wer im Falle des Obsiegens zu diesen Personen gehören 

würde. Leistungsempfängern nach Satz 1 stehen Antragsteller nach § 55a Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative gleich. § 93 Satz 3, § 109 Abs. 1 

Satz 2, § 120 Abs. 1 Satz 2 und § 192 bleiben unberührt. Die Kostenfreiheit nach dieser Vorschrift gilt nicht in einem Verfahren wegen eines 

überlangen Gerichtsverfahrens (§ 202 Satz 2). 

§ 184 

(1) Kläger und Beklagte, die nicht zu den in § 183 genannten Personen gehören, haben für jede Streitsache eine Gebühr zu entrichten. Die 

Gebühr entsteht, sobald die Streitsache rechtshängig geworden ist; sie ist für jeden Rechtszug zu zahlen. Soweit wegen derselben Streitsache 

ein Mahnverfahren (§ 182a) vorausgegangen ist, wird die Gebühr für das Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids nach 

dem Gerichtskostengesetz angerechnet. 

(2) Die Höhe der Gebühr wird für das Verfahren  

vor den Sozialgerichten auf 150 Euro, 

vor den Landessozialgerichten auf 225 Euro, 

vor dem Bundessozialgericht auf 300 Euro 

festgesetzt.  

(3) § 2 des Gerichtskostengesetzes gilt entsprechend. 

§ 185 

Die Gebühr wird fällig, sobald die Streitsache durch Zurücknahme des Rechtsbehelfs, durch Vergleich, Anerkenntnis, Beschluss oder durch 

Urteil erledigt ist. 

§ 186 

Wird eine Sache nicht durch Urteil erledigt, so ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte. Die Gebühr entfällt, wenn die Erledigung auf einer 

Rechtsänderung beruht. 

§ 187 

Sind an einer Streitsache mehrere nach § 184 Abs. 1 Gebührenpflichtige beteiligt, so haben sie die Gebühr zu gleichen Teilen zu entrichten. 

§ 188 

Wird ein durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenes Verfahren wieder aufgenommen, so ist das neue Verfahren eine besondere Streitsache. 

§ 189 

(1) Die Gebühren für die Streitsachen werden in einem Verzeichnis zusammengestellt. Die Mitteilung eines Auszugs aus diesem Verzeichnis an 

die nach § 184 Abs. 1 Gebührenpflichtigen gilt als Feststellung der Gebührenschuld und als Aufforderung, den Gebührenbetrag binnen eines 

Monats an die in der Mitteilung angegebene Stelle zu zahlen. 

(2) Die Feststellung erfolgt durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats nach Mitteilung 

das Gericht angerufen werden, das endgültig entscheidet. 

§ 190 

Die Präsidenten und die aufsichtführenden Richter der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind befugt, eine Gebühr, die durch unrichtige Be-

handlung der Sache ohne Schuld der gebührenpflichtigen Beteiligten entstanden ist, niederzuschlagen. Sie können von der Einziehung absehen, 

wenn sie mit Kosten oder Verwaltungsaufwand verknüpft ist, die in keinem Verhältnis zu der Einnahme stehen. 

§ 191 

Ist das persönliche Erscheinen eines Beteiligten angeordnet worden, so werden ihm auf Antrag bare Auslagen und Zeitverlust wie einem Zeugen 

vergütet; sie können vergütet werden, wenn er ohne Anordnung erscheint und das Gericht das Erscheinen für geboten hält. 

§ 192 

(1) Das Gericht kann im Urteil oder, wenn das Verfahren anders beendet wird, durch Beschluss einem Beteiligten ganz oder teilweise die Kosten 

auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass  

1. durch Verschulden des Beteiligten die Vertagung einer mündlichen Verhandlung oder die Anberaumung eines neuen Termins zur münd-

lichen Verhandlung nötig geworden ist oder 

2. der Beteiligte den Rechtsstreit fortführt, obwohl ihm vom Vorsitzenden die Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung oder -verteidigung 

dargelegt worden und er auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortführung des Rechtsstreites hingewiesen worden ist. 

Dem Beteiligten steht gleich sein Vertreter oder Bevollmächtigter. Als verursachter Kostenbetrag gilt dabei mindestens der Betrag nach § 184 

Abs. 2 für die jeweilige Instanz. 

(2) (weggefallen) 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 1 wird in ihrem Bestand nicht durch die Rücknahme der Klage berührt. Sie kann nur durch eine zu begrün-

dende Kostenentscheidung im Rechtsmittelverfahren aufgehoben werden. 

(4) Das Gericht kann der Behörde ganz oder teilweise die Kosten auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass die Behörde erkennbare und 

notwendige Ermittlungen im Verwaltungsverfahren unterlassen hat, die im gerichtlichen Verfahren nachgeholt wurden. Die Entscheidung 

ergeht durch gesonderten Beschluss. 
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§ 193 

(1) Das Gericht hat im Urteil zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die Beteiligten einander Kosten zu erstatten haben. Ist ein Mahnver-

fahren vorausgegangen (§ 182a), entscheidet das Gericht auch, welcher Beteiligte die Gerichtskosten zu tragen hat. Das Gericht entscheidet 

auf Antrag durch Beschluss, wenn das Verfahren anders beendet wird. 

(2) Kosten sind die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Beteiligten. 

(3) Die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts oder Rechtsbeistands ist stets erstattungsfähig. 

(4) Nicht erstattungsfähig sind die Aufwendungen der in § 184 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen. 

§ 194 

Sind mehrere Beteiligte kostenpflichtig, so gilt § 100 der Zivilprozessordnung entsprechend. Die Kosten können ihnen als Gesamtschuldnern 

auferlegt werden, wenn das Streitverhältnis ihnen gegenüber nur einheitlich entschieden werden kann. 

§ 195 

Wird der Rechtsstreit durch gerichtlichen Vergleich erledigt und haben die Beteiligten keine Bestimmung über die Kosten getroffen, so trägt 

jeder Beteiligte seine Kosten. 

§ 196(weggefallen) 

§ 197 

(1) Auf Antrag der Beteiligten oder ihrer Bevollmächtigten setzt der Urkundsbeamte des Gerichts des ersten Rechtszugs den Betrag der zu 

erstattenden Kosten fest. § 104 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Zivilprozessordnung findet entsprechende Anwendung. 

(2) Gegen die Entscheidung des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe das Gericht angerufen 

werden, das endgültig entscheidet. 

§ 197a 

(1) Gehört in einem Rechtszug weder der Kläger noch der Beklagte zu den in § 183 genannten Personen oder handelt es sich um ein Verfahren 

wegen eines überlangen Gerichtsverfahrens (§ 202 Satz 2), werden Kosten nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes erhoben; die 

§§ 184 bis 195 finden keine Anwendung; die §§ 154 bis 162 der Verwaltungsgerichtsordnung sind entsprechend anzuwenden. Wird die Klage 

zurückgenommen, findet § 161 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung keine Anwendung. 

(2) Dem Beigeladenen werden die Kosten außer in den Fällen des § 154 Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung auch auferlegt, soweit er 

verurteilt wird (§ 75 Abs. 5). Ist eine der in § 183 genannten Personen beigeladen, können dieser Kosten nur unter den Voraussetzungen von 

§ 192 auferlegt werden. Aufwendungen des Beigeladenen werden unter den Voraussetzungen des § 191 vergütet; sie gehören nicht zu den 

Gerichtskosten. 
Ab 01.01.2020 gilt Absatz 3 mit der Einfügung 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Träger der Sozialhilfe einschließlich der Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch, soweit sie an Erstattungsstreitigkeiten mit anderen Trägern beteiligt sind. 

§ 197b 

Für Ansprüche, die beim Bundessozialgericht entstehen, gelten das Justizverwaltungskostengesetz und das Justizbeitreibungsgesetz entspre-

chend, soweit sie nicht unmittelbar Anwendung finden. Vollstreckungsbehörde ist die Justizbeitreibungsstelle des Bundessozialgerichts. 

§ 198 

(1) Für die Vollstreckung gilt das Achte Buch der Zivilprozessordnung entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 

(2) Die Vorschriften über die vorläufige Vollstreckbarkeit sind nicht anzuwenden. 

(3) An die Stelle der sofortigen Beschwerde tritt die Beschwerde (§§ 172 bis 177). 

§ 199 

(1) Vollstreckt wird  

1. aus gerichtlichen Entscheidungen, soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes kein Aufschub eintritt, 

2. aus einstweiligen Anordnungen, 

3. aus Anerkenntnissen und gerichtlichen Vergleichen, 

4. aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen, 

5. aus Vollstreckungsbescheiden. 

(2) Hat ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung, so kann der Vorsitzende des Gerichts, das über das Rechtsmittel zu entscheiden hat, 

die Vollstreckung durch einstweilige Anordnung aussetzen. Er kann die Aussetzung und Vollstreckung von einer Sicherheitsleistung abhängig 

machen; die §§ 108, 109, 113 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Die Anordnung ist unanfechtbar; sie kann jederzeit aufgehoben 

werden. 

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Urteil nach § 131 Abs. 4 bestimmt hat, dass eine Wahl oder eine Ergänzung der Selbstverwal-

tungsorgane zu wiederholen ist. Die einstweilige Anordnung ergeht dahin, dass die Wiederholungswahl oder die Ergänzung der Selbstverwal-

tungsorgane für die Dauer des Rechtsmittelverfahrens unterbleibt. 

(4) Für die Vollstreckung können den Beteiligten auf ihren Antrag Ausfertigungen des Urteils ohne Tatbestand und ohne Entscheidungsgründe 

erteilt werden, deren Zustellung in den Wirkungen der Zustellung eines vollständigen Urteils gleichsteht. 
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§ 200 

(1) Soll zugunsten einer Bundesbehörde oder einer bundesunmittelbaren Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer bundesunmittelbaren 

Anstalt des öffentlichen Rechts vollstreckt werden, so richtet sich die Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. 

(2) Bei der Vollstreckung zugunsten einer Behörde, die nicht Bundesbehörde ist, sowie zugunsten einer nicht bundesunmittelbaren Körperschaft 

oder Anstalt des öffentlichen Rechts gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes entsprechend. In diesem Fall bestimmt das 

Land die Vollstreckungsbehörde. 

§ 201 

(1) Kommt die Behörde in den Fällen des § 131 der im Urteil auferlegten Verpflichtung nicht nach, so kann das Gericht des ersten Rechtszugs 

auf Antrag unter Fristsetzung ein Zwangsgeld bis zu tausend Euro durch Beschluss androhen und nach vergeblichem Fristablauf festsetzen. 

Das Zwangsgeld kann wiederholt festgesetzt werden. 

(2) Für die Vollstreckung gilt § 200. 

§ 202 

Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung ein-

schließlich § 278 Absatz 5 und § 278a entsprechend anzuwenden, wenn die grundsätzlichen Unterschiede der beiden Verfahrensarten dies 

nicht ausschließen; Buch 6 der Zivilprozessordnung ist nicht anzuwenden. Die Vorschriften des Siebzehnten Titels des Gerichtsverfassungsge-

setzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle des Oberlandesgerichts das Landessozialgericht, an die Stelle des 

Bundesgerichtshofs das Bundessozialgericht und an die Stelle der Zivilprozessordnung das Sozialgerichtsgesetz tritt. In Streitigkeiten über Ent-

scheidungen des Bundeskartellamts, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 172a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

betreffen, sind die §§ 63 bis 78 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die 

Stelle des Oberlandesgerichts das Landessozialgericht, an die Stelle des Bundesgerichtshofs das Bundessozialgericht und an die Stelle der 

Zivilprozessordnung das Sozialgerichtsgesetz tritt. 

§ 203 (aufgehoben) 

§ 203a 

Die Senate des Bundessozialgerichts können Sitzungen auch in Berlin abhalten. 

§ 204 

Vor die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit gehören auch Streitigkeiten, für welche durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit der früheren 

Versicherungsbehörden oder Versorgungsgerichte begründet worden war. 

§ 205 

Erfolgt die Vernehmung oder die Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen nach dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch durch das Sozial-

gericht, findet sie vor dem dafür im Geschäftsverteilungsplan bestimmten Richter statt. Über die Rechtmäßigkeit einer Verweigerung des Zeug-

nisses, des Gutachtens oder der Eidesleistung nach dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch entscheidet das Sozialgericht durch Beschluss. 

§ 206 

(1) Auf Verfahren in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes, die nicht auf die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit 

übergehen, ist § 188 der Verwaltungsgerichtsordnung in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Auf Verfahren, die am 1. Januar 2009 bei den besonderen Spruchkörpern der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit anhängig sind, sind 

die §§ 1, 50a bis 50 c und 60 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung anzuwenden. Für einen Rechtsbehelf gegen Entscheidun-

gen eines besonderen Spruchkörpers des Verwaltungsgerichts, die nach dem 31. Dezember 2008 ergehen, ist das Landessozialgericht zustän-

dig. 

§ 207 

Verfahren in Streitigkeiten über Entscheidungen von Vergabekammern, die Rechtsbeziehungen nach § 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

betreffen und die am 28. Dezember 2010 bei den Landessozialgerichten anhängig sind, gehen in dem Stadium, in dem sie sich befinden, auf 

das für den Sitz der Vergabekammer zuständige Oberlandesgericht über. Verfahren in Streitigkeiten über Entscheidungen von Vergabekam-

mern, die Rechtsbeziehungen nach § 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch betreffen und die am 28. Dezember 2010 beim Bundessozial-

gericht anhängig sind, gehen auf den Bundesgerichtshof über. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Verfahren, die sich in der Hauptsache erledigt 

haben. 

§ 208 

(1) Ehrenamtliche Richter, die vor dem 1. Januar 2012 nach § 23 Absatz 1 Satz 2 als Mitglieder des Ausschusses der ehrenamtlichen Richter 

gewählt worden sind, bleiben bis zum Ende der für sie geltenden Wahlperiode im Amt. Dies gilt auch für ehrenamtliche Richter, die aus den 

Vorschlagslisten für den Kreis der Arbeitnehmer vor dem 25. Oktober 2013 in das Amt berufen worden sind. 

(2) Ehrenamtliche Richter, die aus den Vorschlagslisten für den Kreis der Arbeitnehmer vor dem 25. Oktober 2013 in das Amt berufen worden 

sind, bleiben bis zum Ende der Zeit, für die sie berufen worden sind, im Amt und gehören so lange den für Angelegenheiten der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende einschließlich der Streitigkeiten auf Grund des § 6a des Bundeskindergeldgesetzes und der Arbeitsförderung zuständigen 

Kammern an. 
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§ 209  

§ 43 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz gilt entsprechend. 

§§ 210 bis 217 (weggefallen) 

§ 218 

(1) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im 

Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund der in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigungen erlassen werden, gelten im Land Berlin 

nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

(2) bis (6) (weggefallen). 

§ 219 

Die Länder können Abweichungen von den Vorschriften des § 85 Abs. 2 Nr. 1 zulassen. 

1.2 Deutsches Richtergesetz (Auszüge)  

§ 1 Berufsrichter und ehrenamtliche Richter 

Die rechtsprechende Gewalt wird durch Berufsrichter und durch ehrenamtliche Richter ausgeübt. 

§ 43 Beratungsgeheimnis  

Der Richter hat über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses zu schweigen. 

§ 44 Bestellung und Abberufung des ehrenamtlichen Richters 

(1) Ehrenamtliche Richter dürfen bei einem Gericht nur auf Grund eines Gesetzes und unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen tätig 

werden. 

(1a) In den Verfahren zur Wahl, Ernennung oder Berufung ehrenamtlicher Richter sollen Frauen und Männer angemessen berücksichtigt wer-

den. 

(2) Ein ehrenamtlicher Richter kann vor Ablauf seiner Amtszeit nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen und gegen seinen Willen 

nur durch Entscheidung eines Gerichts abberufen werden. 

§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehrenamtliche Richter 

(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters soll nicht berufen werden, wer  

1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder 

2. wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokra-

tischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272) oder als diesen 

Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht 

geeignet ist. 

(2) Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von dem Vorgeschlagenen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm 

die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

§ 44b Abberufung von ehrenamtlichen Richtern 

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von seinem Amt abzuberufen, wenn nachträglich in § 44a Abs. 1 bezeichnete Umstände bekannt werden. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften, die im Übrigen für die Abberufung eines ehrenamtlichen Richters der jeweiligen Art gelten, 

soweit in den Absätzen 3 und 4 nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Wenn ein Antrag auf Abberufung gestellt oder ein Abberufungsverfahren von Amts wegen eingeleitet worden ist und der dringende Ver-

dacht besteht, dass die Voraussetzungen des § 44a Abs. 1 vorliegen, kann das für die Abberufung zuständige Gericht anordnen, dass der 

ehrenamtliche Richter bis zur Entscheidung über die Abberufung das Amt nicht ausüben darf. Die Anordnung ist unanfechtbar. 

(4) Die Entscheidung über die Abberufung ist unanfechtbar. Der abberufene ehrenamtliche Richter kann binnen eines Jahres nach Wirksam-

werden der Entscheidung die Feststellung beantragen, dass die Voraussetzungen des § 44a Abs. 1 nicht vorgelegen haben. Über den Antrag 

entscheidet das nächsthöhere Gericht durch unanfechtbaren Beschluss. Ist das nächsthöhere Gericht ein oberstes Bundesgericht oder ist die 

Entscheidung von einem obersten Bundesgericht getroffen worden, entscheidet ein anderer Spruchkörper des Gerichts, das die Entscheidung 

getroffen hat. Ergibt sich nach den Sätzen 3 und 4 kein zuständiges Gericht, so entscheidet das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die 

Entscheidung getroffen worden ist. 

§ 45 Unabhängigkeit und besondere Pflichten des ehrenamtlichen Richters 

(1) Der ehrenamtliche Richter ist in gleichem Maße wie ein Berufsrichter unabhängig. Er hat das Beratungsgeheimnis zu wahren (§ 43). 

(1a) Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder 

Ausübung des Amtes benachteiligt werden. Ehrenamtliche Richter sind für die Zeit ihrer Amtstätigkeit von ihrem Arbeitgeber von der Arbeits-

leistung freizustellen. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Übernahme oder der Ausübung des Amtes ist unzulässig. Weiter-

gehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 
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(2) Der ehrenamtliche Richter ist vor seiner ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts durch den Vorsitzenden zu vereidigen. Die 

Vereidigung gilt für die Dauer des Amtes, bei erneuter Bestellung auch für die sich unmittelbar anschließende Amtszeit. Der Schwörende soll 

bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 

(3) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht:  

"Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz 

zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so 

wahr mir Gott helfe." 

Der Eid kann ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. Hierüber ist der Schwörende vor der Eidesleistung durch den Vorsit-

zenden zu belehren. 

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so spricht er die Worte:  

"Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz 

zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen." 

Das Gelöbnis steht dem Eid gleich. 

(5) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, dass er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Ge-

meinschaft verwenden wolle, so kann er diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen. 

(6) Die ehrenamtlichen Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin,  

die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, 

das Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerech-

tigkeit zu dienen.  

Dies gilt für das Gelöbnis entsprechend. 

(7) Für ehrenamtliche Richter bei den Gerichten der Länder können der Eid und das Gelöbnis eine zusätzliche Verpflichtung auf die Landesver-

fassung enthalten. 

(8) Über die Verpflichtung des ehrenamtlichen Richters auf sein Amt wird ein Protokoll aufgenommen. 

(9) Im Übrigen bestimmen sich die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen Richter nach den für die einzelnen Gerichtszweige geltenden 

Vorschriften. 

1.3 Gerichtsverfassungsgesetz (Auszüge)  

§ 171b 

(1) Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten, eines 

Zeugen oder eines durch eine rechtswidrige Tat (§ 11 Absatz 1 Nummer 5 des Strafgesetzbuchs) Verletzten zur Sprache kommen, deren 

öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde. Das gilt nicht, soweit das Interesse an der öffentlichen Erörterung dieser 

Umstände überwiegt. Die besonderen Belastungen, die für Kinder und Jugendliche mit einer öffentlichen Hauptverhandlung verbunden sein 

können, sind dabei zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei volljährigen Personen, die als Kinder oder Jugendliche durch die Straftat verletzt 

worden sind. 

(2) Die Öffentlichkeit soll ausgeschlossen werden, soweit in Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184j 

des Strafgesetzbuchs) oder gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des Strafgesetzbuchs), wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 des 

Strafgesetzbuchs) oder wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuchs ein Zeuge unter 18 

Jahren vernommen wird. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 vorliegen und der Ausschluss von der Person, deren 

Lebensbereich betroffen ist, beantragt wird. Für die Schlussanträge in Verfahren wegen der in Absatz 2 genannten Straftaten ist die Öffentlich-

keit auszuschließen, ohne dass es eines hierauf gerichteten Antrags bedarf, wenn die Verhandlung unter den Voraussetzungen der Absätze 1 

oder 2 oder des § 172 Nummer 4 ganz oder zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 darf die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden, soweit die Personen, deren Lebensbereiche 

betroffen sind, dem Ausschluss der Öffentlichkeit widersprechen. 

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 sind unanfechtbar. 

§ 172 

Das Gericht kann für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit ausschließen, wenn  

1. eine Gefährdung der Staatssicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu besorgen ist, 

1a. eine Gefährdung des Lebens, des Leibes oder der Freiheit eines Zeugen oder einer anderen Person zu besorgen ist, 

2. ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung überwie-

gende schutzwürdige Interessen verletzt würden, 

3. ein privates Geheimnis erörtert wird, dessen unbefugte Offenbarung durch den Zeugen oder Sachverständigen mit Strafe bedroht ist, 

4. eine Person unter 18 Jahren vernommen wird. 

§ 173 

(1) Die Verkündung des Urteils sowie der Endentscheidung in Ehesachen und Familienstreitsachen erfolgt in jedem Falle öffentlich. 
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(2) Durch einen besonderen Beschluss des Gerichts kann unter den Voraussetzungen der §§ 171b und 172 auch für die Verkündung der 

Entscheidungsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

§ 174 

(1) Über die Ausschließung der Öffentlichkeit ist in nicht öffentlicher Sitzung zu verhandeln, wenn ein Beteiligter es beantragt oder das Gericht 

es für angemessen erachtet. Der Beschluss, der die Öffentlichkeit ausschließt, muss öffentlich verkündet werden; er kann in nicht öffentlicher 

Sitzung verkündet werden, wenn zu befürchten ist, dass seine öffentliche Verkündung eine erhebliche Störung der Ordnung in der Sitzung zur 

Folge haben würde. Bei der Verkündung ist in den Fällen der §§ 171b, 172 und 173 anzugeben, aus welchem Grund die Öffentlichkeit 

ausgeschlossen worden ist. 

(2) Soweit die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen wird, dürfen Presse, Rundfunk und Fernsehen keine Be-

richte über die Verhandlung und den Inhalt eines die Sache betreffenden amtlichen Schriftstücks veröffentlichen. 

(3) Ist die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit oder aus den in §§ 171b und 172 Nr. 2 und 3 bezeichneten Gründen ausge-

schlossen, so kann das Gericht den anwesenden Personen die Geheimhaltung von Tatsachen, die durch die Verhandlung oder durch ein die 

Sache betreffendes amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen, zur Pflicht machen. Der Beschluss ist in das Sitzungsprotokoll aufzuneh-

men. Er ist anfechtbar. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 175 

(1) Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann unerwachsenen und solchen Personen versagt werden, die in einer der Würde des Gerichts 

nicht entsprechenden Weise erscheinen. 

(2) Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt einzelnen Personen vom Gericht gestattet werden. In Strafsachen soll dem Verletzten 

der Zutritt gestattet werden. Einer Anhörung der Beteiligten bedarf es nicht. 

(3) Die Ausschließung der Öffentlichkeit steht der Anwesenheit der die Dienstaufsicht führenden Beamten der Justizverwaltung bei den Ver-

handlungen vor dem erkennenden Gericht nicht entgegen. 

§ 176 

Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden. 

§ 177 

Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen, die den zur Aufrechterhaltung der Ord-

nung getroffenen Anordnungen nicht Folge leisten, können aus dem Sitzungszimmer entfernt sowie zur Ordnungshaft abgeführt und während 

einer zu bestimmenden Zeit, die vierundzwanzig Stunden nicht übersteigen darf, festgehalten werden. Über Maßnahmen nach Satz 1 entschei-

det gegenüber Personen, die bei der Verhandlung nicht beteiligt sind, der Vorsitzende, in den übrigen Fällen das Gericht. 

§ 178 

(1) Gegen Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen, die sich in der Sitzung einer 

Ungebühr schuldig machen, kann vorbehaltlich der strafgerichtlichen Verfolgung ein Ordnungsgeld bis zu eintausend Euro oder Ordnungshaft 

bis zu einer Woche festgesetzt und sofort vollstreckt werden. Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für den Fall, dass dieses nicht 

beigetrieben werden kann, zu bestimmen, in welchem Maße Ordnungshaft an seine Stelle tritt. 

(2) Über die Festsetzung von Ordnungsmitteln entscheidet gegenüber Personen, die bei der Verhandlung nicht beteiligt sind, der Vorsitzende, 

in den übrigen Fällen das Gericht. 

(3) Wird wegen derselben Tat später auf Strafe erkannt, so sind das Ordnungsgeld oder die Ordnungshaft auf die Strafe anzurechnen. 

§ 179 

Die Vollstreckung der vorstehend bezeichneten Ordnungsmittel hat der Vorsitzende unmittelbar zu veranlassen. 

§ 180 

Die in den §§ 176 bis 179 bezeichneten Befugnisse stehen auch einem einzelnen Richter bei der Vornahme von Amtshandlungen außerhalb 

der Sitzung zu. 

§ 181 

(1) Ist in den Fällen der §§ 178, 180 ein Ordnungsmittel festgesetzt, so kann gegen die Entscheidung binnen der Frist von einer Woche nach 

ihrer Bekanntmachung Beschwerde eingelegt werden, sofern sie nicht von dem Bundesgerichtshof oder einem Oberlandesgericht getroffen ist. 

(2) Die Beschwerde hat in dem Falle des § 178 keine aufschiebende Wirkung, in dem Falle des § 180 aufschiebende Wirkung. 

(3) Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht. 

§ 182 

Ist ein Ordnungsmittel wegen Ungebühr festgesetzt oder eine Person zur Ordnungshaft abgeführt oder eine bei der Verhandlung beteiligte 

Person entfernt worden, so ist der Beschluss des Gerichts und dessen Veranlassung in das Protokoll aufzunehmen. 

§ 183 

Wird eine Straftat in der Sitzung begangen, so hat das Gericht den Tatbestand festzustellen und der zuständigen Behörde das darüber aufge-

nommene Protokoll mitzuteilen. In geeigneten Fällen ist die vorläufige Festnahme des Täters zu verfügen. 
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§ 184 

Die Gerichtssprache ist deutsch. Das Recht der Sorben, in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht sorbisch zu sprechen, ist 

gewährleistet. 

§ 185 

(1) Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Ein 

Nebenprotokoll in der fremden Sprache wird nicht geführt; jedoch sollen Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit der 

Richter dies mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das Protokoll oder in eine 

Anlage niedergeschrieben werden. In den dazu geeigneten Fällen soll dem Protokoll eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung 

beigefügt werden. 

(1a) Das Gericht kann gestatten, dass sich der Dolmetscher während der Verhandlung, Anhörung oder Vernehmung an einem anderen Ort 

aufhält. Die Verhandlung, Anhörung oder Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. 

(2) Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die beteiligten Personen sämtlich der fremden Sprache mächtig sind. 

(3) In Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bedarf es der Zuziehung eines Dolmetschers nicht, wenn der 

Richter der Sprache, in der sich die beteiligten Personen erklären, mächtig ist. 

§ 186 

(1) Die Verständigung mit einer hör- oder sprachbehinderten Person erfolgt nach ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die 

Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Für die mündliche und schriftliche Verständigung hat das Gericht 

die geeigneten technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen. 

(2) Das Gericht kann eine schriftliche Verständigung verlangen oder die Hinzuziehung einer Person als Dolmetscher anordnen, wenn die hör- 

oder sprachbehinderte Person von ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen Gebrauch gemacht hat oder eine ausreichende Verständigung in der 

nach Absatz 1 gewählten Form nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

3) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf,  

1. den Umfang des Anspruchs auf Bereitstellung von geeigneten Kommunikationshilfen gemäß den Absätzen 1 und 2, 

2. die Grundsätze einer angemessenen Vergütung für den Einsatz von Kommunikationshilfen gemäß den Absätzen 1 und 2, 

3. die geeigneten Kommunikationshilfen, mit Hilfe derer die in den Absätzen 1 und 2 genannte Verständigung zu gewährleisten ist, und 

4. ob und wie die Person mit Hör- oder Sprachbehinderung mitzuwirken hat. 

§ 187 

(1) Das Gericht zieht für den Beschuldigten oder Verurteilten, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, einen Dolmetscher oder Übersetzer 

heran, soweit dies zur Ausübung seiner strafprozessualen Rechte erforderlich ist. Das Gericht weist den Beschuldigten in einer ihm verständli-

chen Sprache darauf hin, dass er insoweit für das gesamte Strafverfahren die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers 

beanspruchen kann. 

(2) Erforderlich zur Ausübung der strafprozessualen Rechte des Beschuldigten, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, ist in der Regel die 

schriftliche Übersetzung von freiheitsentziehenden Anordnungen sowie von Anklageschriften, Strafbefehlen und nicht rechtskräftigen Urteilen. 

Eine auszugsweise schriftliche Übersetzung ist ausreichend, wenn hierdurch die strafprozessualen Rechte des Beschuldigten gewahrt werden. 

Die schriftliche Übersetzung ist dem Beschuldigten unverzüglich zur Verfügung zu stellen. An die Stelle der schriftlichen Übersetzung kann eine 

mündliche Übersetzung der Unterlagen oder eine mündliche Zusammenfassung des Inhalts der Unterlagen treten, wenn hierdurch die straf-

prozessualen Rechte des Beschuldigten gewahrt werden. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn der Beschuldigte einen Verteidiger hat. 

(3) Der Beschuldigte kann auf eine schriftliche Übersetzung nur wirksam verzichten, wenn er zuvor über sein Recht auf eine schriftliche Über-

setzung nach den Absätzen 1 und 2 und über die Folgen eines Verzichts auf eine schriftliche Übersetzung belehrt worden ist. Die Belehrung 

nach Satz 1 und der Verzicht des Beschuldigten sind zu dokumentieren. 

(4) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die nach § 395 der Strafprozessordnung berechtigt sind, sich der öffentlichen Klage mit der 

Nebenklage anzuschließen. 

§ 188 

Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, leisten Eide in der ihnen geläufigen Sprache. 

§ 189 

(1) Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten, dass er treu und gewissenhaft übertragen werde. Gibt der Dolmetscher an, dass er aus 

Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; 

hierauf ist der Dolmetscher hinzuweisen. 

(2) Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden Art in einem Land nach den landesrechtlichen Vorschriften allgemein beeidigt, so 

genügt vor allen Gerichten des Bundes und der Länder die Berufung auf diesen Eid. 

(3) In Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist die Beeidigung des Dolmetschers nicht erforderlich, wenn die 

beteiligten Personen darauf verzichten. 

(4) Der Dolmetscher oder Übersetzer soll über Umstände, die ihm bei seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit wahren. Hierauf 

weist ihn das Gericht hin. 

§ 190 
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Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle wahrgenommen werden. Einer besonderen Beeidigung bedarf 

es nicht. 

§ 191 

Auf den Dolmetscher sind die Vorschriften über Ausschließung und Ablehnung der Sachverständigen entsprechend anzuwenden. Es entscheidet 

das Gericht oder der Richter, von dem der Dolmetscher zugezogen ist. 

§ 191a 

(1) Eine blinde oder sehbehinderte Person kann Schriftsätze und andere Dokumente in einer für sie wahrnehmbaren Form bei Gericht einreichen. 

Sie kann nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 verlangen, dass ihr Schriftsätze und andere Dokumente eines gerichtlichen 

Verfahrens barrierefrei zugänglich gemacht werden. Ist der blinden oder sehbehinderten Person Akteneinsicht zu gewähren, kann sie verlangen, 

dass ihr die Akteneinsicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 barrierefrei gewährt wird. Ein Anspruch im Sinne der Sätze 1 

bis 3 steht auch einer blinden oder sehbehinderten Person zu, die von einer anderen Person mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt 

oder hierfür bestellt worden ist. Auslagen für die barrierefreie Zugänglichmachung nach diesen Vorschriften werden nicht erhoben. 

(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, unter welchen Voraus-

setzungen und in welcher Weise die in Absatz 1 genannten Dokumente und Dokumente, die von den Parteien zur Akte gereicht werden, einer 

blinden oder sehbehinderten Person zugänglich gemacht werden, sowie ob und wie diese Person bei der Wahrnehmung ihrer Rechte mitzu-

wirken hat. 

(3) Elektronische Dokumente sind für blinde oder sehbehinderte Personen barrierefrei zu gestalten, soweit sie in Schriftzeichen wiedergegeben 

werden. Erfolgt die Übermittlung eines elektronischen Dokuments auf einem sicheren Übermittlungsweg, ist dieser barrierefrei auszugestalten. 

Sind elektronische Formulare eingeführt (§ 130c der Zivilprozessordnung, § 14a des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46f des Arbeitsgerichtsgesetzes, § 65c des Sozialgerichtsgesetzes, § 55c der Verwaltungs-

gerichtsordnung, § 52c der Finanzgerichtsordnung), sind diese blinden oder sehbehinderten Personen barrierefrei zugänglich zu machen. Dabei 

sind die Standards von § 3 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils gelten-

den Fassung maßgebend. 

§ 192 

(1) Bei Entscheidungen dürfen Richter nur in der gesetzlich bestimmten Anzahl mitwirken. 

(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Vorsitzende die Zuziehung von Ergänzungsrichtern anordnen, die der Verhandlung beizu-

wohnen und im Falle der Verhinderung eines Richters für ihn einzutreten haben. 

(3) Diese Vorschriften sind auch auf Schöffen anzuwenden. 

§ 193 

(1) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen außer den zur Entscheidung berufenen Richtern nur die bei demselben Gericht zu ihrer juristischen 

Ausbildung beschäftigten Personen und die dort beschäftigten wissenschaftlichen Hilfskräfte zugegen sein, soweit der Vorsitzende deren An-

wesenheit gestattet. 

(2) Ausländische Berufsrichter, Staatsanwälte und Anwälte, die einem Gericht zur Ableistung eines Studienaufenthaltes zugewiesen worden 

sind, können bei demselben Gericht bei der Beratung und Abstimmung zugegen sein, soweit der Vorsitzende deren Anwesenheit gestattet und 

sie gemäß den Absätzen 3 und 4 verpflichtet sind. Satz 1 gilt entsprechend für ausländische Juristen, die im Entsendestaat in einem Ausbil-

dungsverhältnis stehen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Personen sind auf ihren Antrag zur Geheimhaltung besonders zu verpflichten. § 1 Abs. 2 und 3 des Verpflich-

tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547 - Artikel 42) gilt entsprechend. Personen, die nach Satz 1 besonders verpflichtet worden 

sind, stehen für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über die Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2, Satz 2, Absatz 5 und 6, § 205), Verwertung fremder Geheimnisse (§§ 204, 205), Verletzung des Dienstgeheimnisses (§ 353b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2, Abs. 3 und 4) sowie Verletzung des Steuergeheimnisses (§ 355) den für den öffentlichen Dienst besonders Ver-

pflichteten gleich. 

(4) Die Verpflichtung wird vom Präsidenten oder vom aufsichtsführenden Richter des Gerichts vorgenommen. Er kann diese Befugnis auf den 

Vorsitzenden des Spruchkörpers oder auf den Richter übertragen, dem die in Absatz 2 genannten Personen zugewiesen sind. Einer erneuten 

Verpflichtung bedarf es während der Dauer des Studienaufenthaltes nicht. In den Fällen des § 355 des Strafgesetzbuches ist der Richter, der 

die Verpflichtung vorgenommen hat, neben dem Verletzten antragsberechtigt. 

§ 194 

(1) Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die Fragen und sammelt die Stimmen. 

(2) Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder über das Ergebnis der Abstimmung 

entscheidet das Gericht. 

§ 195 

Kein Richter oder Schöffe darf die Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung über eine vorhergegangene Frage in 

der Minderheit geblieben ist. 

§ 196 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR014770965BJNE021402125&docFormat=xsl&oi=hbS42X3nHK&docPart=s&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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(1) Das Gericht entscheidet, soweit das Gesetz nicht ein anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der Stimmen. 

(2) Bilden sich in Beziehung auf Summen, über die zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so 

werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich eine 

Mehrheit ergibt. 

(3) Bilden sich in einer Strafsache, von der Schuldfrage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, deren keine die erforderliche Mehrheit für sich 

hat, so werden die dem Beschuldigten nachteiligsten Stimmen den zunächst minder nachteiligen so lange hinzugerechnet, bis sich die erfor-

derliche Mehrheit ergibt. Bilden sich in der Straffrage zwei Meinungen, ohne dass eine die erforderliche Mehrheit für sich hat, so gilt die mildere 

Meinung. 

(4) Ergibt sich in dem mit zwei Richtern und zwei Schöffen besetzten Gericht in einer Frage, über die mit einfacher Mehrheit zu entscheiden ist, 

Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 197 

Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter, ehrenamtliche Richter und Schöffen nach dem 

Lebensalter; der jüngere stimmt vor dem älteren. Die Schöffen stimmen vor den Richtern. Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er 

zuerst. Zuletzt stimmt der Vorsitzende. 

1.4 Zivilprozessordnung (ZPO) (Auszüge)  

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 

(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Ver-

pflichtung zu erfüllen ist. 

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 

§ 41 Ausschluss von der Ausübung des Richteramtes 

Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen:  

1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder 

Regresspflichtigen steht; 

2. in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 

2a. in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 

3. in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis 

zum zweiten Grad verschwägert ist oder war; 

4. in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzu-

treten berechtigt ist oder gewesen ist; 

5. in Sachen, in denen er als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist; 

6. in Sachen, in denen er in einem früheren Rechtszug oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei dem Erlass der angefochtenen Entscheidung 

mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Tätigkeit eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt; 

7. in Sachen wegen überlanger Gerichtsverfahren, wenn er in dem beanstandeten Verfahren in einem Rechtszug mitgewirkt hat, auf dessen 

Dauer der Entschädigungsanspruch gestützt wird; 

8. in Sachen, in denen er an einem Mediationsverfahren oder einem anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung mitgewirkt 

hat. 

§ 42 Ablehnung eines Richters 

(1) Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen 

Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. 

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unpartei-

lichkeit eines Richters zu rechtfertigen. 

(3) Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu. 

§ 43 Verlust des Ablehnungsrechts 

Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit nicht mehr ablehnen, wenn sie sich bei ihm, ohne den ihr bekannten Ableh-

nungsgrund geltend zu machen, in eine Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat. 

§ 44 Ablehnungsgesuch 

(1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gericht, dem der Richter angehört, anzubringen; es kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt 

werden. 

(2) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zur Versicherung an Eides statt darf die Partei nicht zugelassen werden. Zur Glaubhaftma-

chung kann auf das Zeugnis des abgelehnten Richters Bezug genommen werden. 

(3) Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund dienstlich zu äußern. 
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(4) Wird ein Richter, bei dem die Partei sich in eine Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat, wegen Besorgnis der Befangenheit 

abgelehnt, so ist glaubhaft zu machen, dass der Ablehnungsgrund erst später entstanden oder der Partei bekannt geworden sei. 

§ 45 Entscheidung über das Ablehnungsgesuch 

(1) Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das Gericht, dem der Abgelehnte angehört, ohne dessen Mitwirkung. 

(2) Wird ein Richter beim Amtsgericht abgelehnt, so entscheidet ein anderer Richter des Amtsgerichts über das Gesuch. Einer Entscheidung 

bedarf es nicht, wenn der abgelehnte Richter das Ablehnungsgesuch für begründet hält. 

(3) Wird das zur Entscheidung berufene Gericht durch Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds beschlussunfähig, so entscheidet das im Rechts-

zug zunächst höhere Gericht. 

§ 46 Entscheidung und Rechtsmittel 

(1) Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ergeht durch Beschluss. 

(2) Gegen den Beschluss, durch den das Gesuch für begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, durch den das 

Gesuch für unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt. 

§ 47 Unaufschiebbare Amtshandlungen 

(1) Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, die keinen Aufschub gestatten. 

(2) Wird ein Richter während der Verhandlung abgelehnt und würde die Entscheidung über die Ablehnung eine Vertagung der Verhandlung 

erfordern, so kann der Termin unter Mitwirkung des abgelehnten Richters fortgesetzt werden. Wird die Ablehnung für begründet erklärt, so ist 

der nach Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende Teil der Verhandlung zu wiederholen. 

§ 48 Selbstablehnung; Ablehnung von Amts wegen 

Das für die Erledigung eines Ablehnungsgesuchs zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches Gesuch nicht angebracht 

ist, ein Richter aber von einem Verhältnis Anzeige macht, das seine Ablehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer Veranlassung 

Zweifel darüber entstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen sei. 

§ 136 Prozessleitung durch Vorsitzenden 

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung. 

(2) Er erteilt das Wort und kann es demjenigen, der seinen Anordnungen nicht Folge leistet, entziehen. Er hat jedem Mitglied des Gerichts auf 

Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. 

(3) Er hat Sorge zu tragen, dass die Sache erschöpfend erörtert und die Verhandlung ohne Unterbrechung zu Ende geführt wird; erforderlichen-

falls hat er die Sitzung zur Fortsetzung der Verhandlung sofort zu bestimmen. 

(4) Er schließt die Verhandlung, wenn nach Ansicht des Gerichts die Sache vollständig erörtert ist, und verkündet die Urteile und Beschlüsse 

des Gerichts. 

§ 253 Klageschrift 

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). 

(2) Die Klageschrift muss enthalten:  

1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 

2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag. 

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten: 

1. die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung 

vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen; 

2. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in 

einer bestimmten Geldsumme besteht; 

3. eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen. 

(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden. 

(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter 

Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es 

nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird. 

1.5 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (Auszüge)  

§ 1 Geltungsbereich und Anspruchsberechtigte 

(1) Dieses Gesetz regelt  

1. die Vergütung der Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer, die von dem Gericht, der Staats-

anwaltschaft, der Finanzbehörde in den Fällen, in denen diese das Ermittlungsverfahren selbstständig durchführt, der Verwaltungsbe-

hörde im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten oder dem Gerichtsvollzieher herangezogen werden; 
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2. die Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den ordentlichen Gerichten und den Gerichten für Arbeitssachen 

sowie bei den Gerichten der Verwaltungs-, der Finanz- und der Sozialgerichtsbarkeit mit Ausnahme der ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter in Handelssachen, in berufsgerichtlichen Verfahren oder bei Dienstgerichten sowie 

3. die Entschädigung der Zeuginnen, Zeugen und Dritten (§ 23), die von den in Nummer 1 genannten Stellen herangezogen werden. 

Eine Vergütung oder Entschädigung wird nur nach diesem Gesetz gewährt. Der Anspruch auf Vergütung nach Satz 1 Nr. 1 steht demjenigen 

zu, der beauftragt worden ist; dies gilt auch, wenn der Mitarbeiter einer Unternehmung die Leistung erbringt, der Auftrag jedoch der 

Unternehmung erteilt worden ist. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch, wenn Behörden oder sonstige öffentliche Stellen von den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen zu Sachver-

ständigenleistungen herangezogen werden. Für Angehörige einer Behörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle, die weder Ehrenbeamte 

noch ehrenamtlich tätig sind, gilt dieses Gesetz nicht, wenn sie ein Gutachten in Erfüllung ihrer Dienstaufgaben erstatten, vertreten oder 

erläutern. 

(3) Einer Heranziehung durch die Staatsanwaltschaft oder durch die Finanzbehörde in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 steht eine 

Heranziehung durch die Polizei oder eine andere Strafverfolgungsbehörde im Auftrag oder mit vorheriger Billigung der Staatsanwaltschaft oder 

der Finanzbehörde gleich. Satz 1 gilt im Verfahren der Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten entsprechend. 

(4) Die Vertrauenspersonen in den Ausschüssen zur Wahl der Schöffen und die Vertrauensleute in den Ausschüssen zur Wahl der ehrenamtli-

chen Richter bei den Gerichten der Verwaltungs- und der Finanzgerichtsbarkeit werden wie ehrenamtliche Richter entschädigt. 

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die gerichtliche Festsetzung und die Beschwerde gehen den Regelungen der für das zugrunde liegende 

Verfahren geltenden Verfahrensvorschriften vor. 

§ 2 Geltendmachung und Erlöschen des Anspruchs, Verjährung 

(1) Der Anspruch auf Vergütung oder Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten bei der Stelle, die den Berechtigten herange-

zogen oder beauftragt hat, geltend gemacht wird; hierüber und über den Beginn der Frist ist der Berechtigte zu belehren. Die Frist beginnt  

1. im Fall der schriftlichen Begutachtung oder der Anfertigung einer Übersetzung mit Eingang des Gutachtens oder der Übersetzung bei der 

Stelle, die den Berechtigten beauftragt hat, 

2. im Fall der Vernehmung als Sachverständiger oder Zeuge oder der Zuziehung als Dolmetscher mit Beendigung der Vernehmung oder 

Zuziehung, 

3. bei vorzeitiger Beendigung der Heranziehung oder des Auftrags in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit der Bekanntgabe der Erledigung 

an den Berechtigten, 

4. in den Fällen des § 23 mit Beendigung der Maßnahme und 

5. im Fall der Dienstleistung als ehrenamtlicher Richter oder Mitglied eines Ausschusses im Sinne des § 1 Abs. 4 mit Beendigung der 

Amtsperiode, jedoch nicht vor dem Ende der Amtstätigkeit. 

Wird der Berechtigte in den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 und 2 in demselben Verfahren, im gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug, 

mehrfach herangezogen, ist für den Beginn aller Fristen die letzte Heranziehung maßgebend. Die Frist kann auf begründeten Antrag von der 

in Satz 1 genannten Stelle verlängert werden; lehnt sie eine Verlängerung ab, hat sie den Antrag unverzüglich dem nach § 4 Abs. 1 für die 

Festsetzung der Vergütung oder Entschädigung zuständigen Gericht vorzulegen, das durch unanfechtbaren Beschluss entscheidet. Weist das 

Gericht den Antrag zurück, erlischt der Anspruch, wenn die Frist nach Satz 1 abgelaufen und der Anspruch nicht binnen zwei Wochen ab 

Bekanntgabe der Entscheidung bei der in Satz 1 genannten Stelle geltend gemacht worden ist. 

(2) War der Berechtigte ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer Frist nach Absatz 1 gehindert, gewährt ihm das Gericht auf Antrag 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn er innerhalb von zwei Wochen nach Beseitigung des Hindernisses den Anspruch beziffert und 

die Tatsachen glaubhaft macht, welche die Wiedereinsetzung begründen. Ein Fehlen des Verschuldens wird vermutet, wenn eine Belehrung 

nach Absatz 1 Satz 1 unterblieben oder fehlerhaft ist. Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann die 

Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden. Gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung findet die Beschwerde statt. Sie ist nur zulässig, 

wenn sie innerhalb von zwei Wochen eingelegt wird. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. § 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 und Abs. 6 

bis 8 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Anspruch auf Vergütung oder Entschädigung verjährt in drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der nach Absatz 1 Satz 2 

Nr. 1 bis 4 maßgebliche Zeitpunkt eingetreten ist. Auf die Verjährung sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. Durch 

den Antrag auf gerichtliche Festsetzung (§ 4) wird die Verjährung wie durch Klageerhebung gehemmt. Die Verjährung wird nicht von Amts 

wegen berücksichtigt. 

(4) Der Anspruch auf Erstattung zu viel gezahlter Vergütung oder Entschädigung verjährt in drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die Zahlung erfolgt ist. § 5 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes gilt entsprechend. 

§ 3 Vorschuss 

Auf Antrag ist ein angemessener Vorschuss zu bewilligen, wenn dem Berechtigten erhebliche Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen ent-

standen sind oder voraussichtlich entstehen werden oder wenn die zu erwartende Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen einen Betrag 

von 2 000 Euro übersteigt. 

§ 4 Gerichtliche Festsetzung und Beschwerde 

(1) Die Festsetzung der Vergütung, der Entschädigung oder des Vorschusses erfolgt durch gerichtlichen Beschluss, wenn der Berechtigte oder 

die Staatskasse die gerichtliche Festsetzung beantragt oder das Gericht sie für angemessen hält. Zuständig ist  
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1. das Gericht, von dem der Berechtigte herangezogen worden ist, bei dem er als ehrenamtlicher Richter mitgewirkt hat oder bei dem der 

Ausschuss im Sinne des § 1 Abs. 4 gebildet ist; 

2. das Gericht, bei dem die Staatsanwaltschaft besteht, wenn die Heranziehung durch die Staatsanwaltschaft oder in deren Auftrag oder 

mit deren vorheriger Billigung durch die Polizei oder eine andere Strafverfolgungsbehörde erfolgt ist, nach Erhebung der öffentlichen 

Klage jedoch das für die Durchführung des Verfahrens zuständige Gericht; 

3. das Landgericht, bei dem die Staatsanwaltschaft besteht, die für das Ermittlungsverfahren zuständig wäre, wenn die Heranziehung in 

den Fällen des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 durch die Finanzbehörde oder in deren Auftrag oder mit deren vorheriger Billigung durch die Polizei 

oder eine andere Strafverfolgungsbehörde erfolgt ist, nach Erhebung der öffentlichen Klage jedoch das für die Durchführung des Verfah-

rens zuständige Gericht; 

4. das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Gerichtsvollzieher seinen Amtssitz hat, wenn die Heranziehung durch den Gerichtsvollzieher erfolgt 

ist, abweichend davon im Verfahren der Zwangsvollstreckung das Vollstreckungsgericht. 

(2) Ist die Heranziehung durch die Verwaltungsbehörde im Bußgeldverfahren erfolgt, werden die zu gewährende Vergütung oder Entschädigung 

und der Vorschuss durch gerichtlichen Beschluss festgesetzt, wenn der Berechtigte gerichtliche Entscheidung gegen die Festsetzung durch die 

Verwaltungsbehörde beantragt. Für das Verfahren gilt § 62 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

(3) Gegen den Beschluss nach Absatz 1 können der Berechtige und die Staatskasse Beschwerde einlegen, wenn der Wert des Beschwerdege-

genstands 200 Euro übersteigt oder wenn sie das Gericht, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wegen der grundsätzlichen Be-

deutung der zur Entscheidung stehenden Frage in dem Beschluss zulässt. 

(4) Soweit das Gericht die Beschwerde für zulässig und begründet hält, hat es ihr abzuhelfen; im Übrigen ist die Beschwerde unverzüglich dem 

Beschwerdegericht vorzulegen. Beschwerdegericht ist das nächsthöhere Gericht. Eine Beschwerde an einen obersten Gerichtshof des Bundes 

findet nicht statt. Das Beschwerdegericht ist an die Zulassung der Beschwerde gebunden; die Nichtzulassung ist unanfechtbar. 

(5) Die weitere Beschwerde ist nur zulässig, wenn das Landgericht als Beschwerdegericht entschieden und sie wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage in dem Beschluss zugelassen hat. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung 

auf einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Über die weitere Beschwerde 

entscheidet das Oberlandesgericht. Absatz 4 Satz 1 und 4 gilt entsprechend. 

(6) Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 

abgegeben werden; § 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Für die Bevollmächtigung gelten die Regelungen der für das zugrunde 

liegende Verfahren geltenden Verfahrensordnung entsprechend. Die Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Entscheidung ange-

fochten wird. 

(7) Das Gericht entscheidet über den Antrag durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter; dies gilt auch für die Beschwerde, wenn die ange-

fochtene Entscheidung von einem Einzelrichter oder einem Rechtspfleger erlassen wurde. Der Einzelrichter überträgt das Verfahren der Kammer 

oder dem Senat, wenn die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist oder die Rechtssache grundsätzliche 

Bedeutung hat. Das Gericht entscheidet jedoch immer ohne Mitwirkung ehrenamtlicher Richter. Auf eine erfolgte oder unterlassene Übertra-

gung kann ein Rechtsmittel nicht gestützt werden. 

(8) Die Verfahren sind gebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet. 

(9) Die Beschlüsse nach den Absätzen 1, 2, 4 und 5 wirken nicht zu Lasten des Kostenschuldners. 

§ 4a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

(1) Auf die Rüge eines durch die Entscheidung nach diesem Gesetz beschwerten Beteiligten ist das Verfahren fortzuführen, wenn  

1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und 

2. das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. 

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben; der Zeitpunkt der Kennt-

niserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht 

mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. Die Rüge 

ist bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung angegriffen wird; § 4 Abs. 6 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Rüge muss die angegrif-

fene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen darlegen. 

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Das Gericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Rüge an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist erhoben ist. Mangelt 

es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Rüge als unzulässig zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die 

Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden. 

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist. 

(6) Kosten werden nicht erstattet. 

§ 4b Elektronische Akte, elektronisches Dokument 

In Verfahren nach diesem Gesetz sind die verfahrensrechtlichen Vorschriften über die elektronische Akte und über das elektronische Dokument 

anzuwenden, die für das Verfahren gelten, in dem der Anspruchsberechtigte herangezogen worden ist. 

§ 4c Rechtsbehelfsbelehrung 

Jede anfechtbare Entscheidung hat eine Belehrung über den statthaften Rechtsbehelf sowie über die Stelle, bei der dieser Rechtsbehelf einzu-

legen ist, über deren Sitz und über die einzuhaltende Form zu enthalten. 

Abschnitt 2 Gemeinsame Vorschriften 
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§ 5 Fahrtkostenersatz 

(1) Bei Benutzung von öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden die tatsächlich entstandenen Auslagen bis zur Höhe 

der entsprechenden Kosten für die Benutzung der ersten Wagenklasse der Bahn einschließlich der Auslagen für Platzreservierung und Beför-

derung des notwendigen Gepäcks ersetzt. 

(2) Bei Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs werden  

1. dem Zeugen oder dem Dritten (§ 23) zur Abgeltung der Betriebskosten sowie zur Abgeltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,25 Euro, 

2. den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Anspruchsberechtigten zur Abgeltung der Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebs-

kosten sowie zur Abgeltung der Abnutzung des Kraftfahrzeugs 0,30 Euro 

für jeden gefahrenen Kilometer ersetzt zuzüglich der durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs aus Anlass der Reise regelmäßig anfallenden 

baren Auslagen, insbesondere der Parkentgelte. Bei der Benutzung durch mehrere Personen kann die Pauschale nur einmal geltend gemacht 

werden. Bei der Benutzung eines Kraftfahrzeugs, das nicht zu den Fahrzeugen nach Absatz 1 oder Satz 1 zählt, werden die tatsächlich ent-

standenen Auslagen bis zur Höhe der in Satz 1 genannten Fahrtkosten ersetzt; zusätzlich werden die durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs 

aus Anlass der Reise angefallenen regelmäßigen baren Auslagen, insbesondere die Parkentgelte, ersetzt, soweit sie der Berechtigte zu tragen 

hat. 

(3) Höhere als die in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Fahrtkosten werden ersetzt, soweit dadurch Mehrbeträge an Vergütung oder 

Entschädigung erspart werden oder höhere Fahrtkosten wegen besonderer Umstände notwendig sind. 

(4) Für Reisen während der Terminsdauer werden die Fahrtkosten nur insoweit ersetzt, als dadurch Mehrbeträge an Vergütung oder Entschä-

digung erspart werden, die beim Verbleiben an der Terminsstelle gewährt werden müssten. 

(5) Wird die Reise zum Ort des Termins von einem anderen als dem in der Ladung oder Terminsmitteilung bezeichneten oder der zuständigen 

Stelle unverzüglich angezeigten Ort angetreten oder wird zu einem anderen als zu diesem Ort zurückgefahren, werden Mehrkosten nach 

billigem Ermessen nur dann ersetzt, wenn der Berechtigte zu diesen Fahrten durch besondere Umstände genötigt war. 

§ 6 Entschädigung für Aufwand 

(1) Wer innerhalb der Gemeinde, in der der Termin stattfindet, weder wohnt noch berufstätig ist, erhält für die Zeit, während der er aus Anlass 

der Wahrnehmung des Termins von seiner Wohnung und seinem Tätigkeitsmittelpunkt abwesend sein muss, ein Tagegeld, dessen Höhe sich 

nach der Verpflegungspauschale zur Abgeltung tatsächlich entstandener, beruflich veranlasster Mehraufwendungen im Inland nach dem Ein-

kommensteuergesetz bemisst. 

(2) Ist eine auswärtige Übernachtung notwendig, wird ein Übernachtungsgeld nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes ge-

währt. 

§ 7 Ersatz für sonstige Aufwendungen 

(1) Auch die in den §§ 5, 6 und 12 nicht besonders genannten baren Auslagen werden ersetzt, soweit sie notwendig sind. Dies gilt insbesondere 

für die Kosten notwendiger Vertretungen und notwendiger Begleitpersonen. 

(2) Für die Anfertigung von Kopien und Ausdrucken werden ersetzt  

1. bis zu einer Größe von DIN A3 0,50 Euro je Seite für die ersten 50 Seiten und 0,15 Euro für jede weitere Seite, 

2. in einer Größe von mehr als DIN A3 3 Euro je Seite und 

3. für Farbkopien und -ausdrucke jeweils das Doppelte der Beträge nach Nummer 1 oder Nummer 2. 

Die Höhe der Pauschalen ist in derselben Angelegenheit einheitlich zu berechnen. Die Pauschale wird nur für Kopien und Ausdrucke aus 

Behörden- und Gerichtsakten gewährt, soweit deren Herstellung zur sachgemäßen Vorbereitung oder Bearbeitung der Angelegenheit geboten 

war, sowie für Kopien und zusätzliche Ausdrucke, die nach Aufforderung durch die heranziehende Stelle angefertigt worden sind. Werden 

Kopien oder Ausdrucke in einer Größe von mehr als DIN A3 gegen Entgelt von einem Dritten angefertigt, kann der Berechtigte anstelle der 

Pauschale die baren Auslagen ersetzt verlangen. 

(3) Für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle der in Absatz 2 genannten Kopien und Ausdrucke werden 1,50 Euro 

je Datei ersetzt. Für die in einem Arbeitsgang überlassenen oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger übertragenen Dokumente 

werden höchstens 5 Euro ersetzt. 

§ 15 Grundsatz der Entschädigung 

(1) Ehrenamtliche Richter erhalten als Entschädigung  

1. Fahrtkostenersatz (§ 5), 

2. Entschädigung für Aufwand (§ 6), 

3. Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7), 

4. Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 16), 

5. Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung (§ 17) sowie 

6. Entschädigung für Verdienstausfall (§ 18). 

(2) Soweit die Entschädigung nach Stunden bemessen ist, wird sie für die gesamte Dauer der Heranziehung einschließlich notwendiger Reise- 

und Wartezeiten, jedoch für nicht mehr als zehn Stunden je Tag, gewährt. Die letzte bereits begonnene Stunde wird voll gerechnet. 

(3) Die Entschädigung wird auch gewährt,  

1. wenn ehrenamtliche Richter von der zuständigen staatlichen Stelle zu Einführungs- und Fortbildungstagungen herangezogen werden, 
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2. wenn ehrenamtliche Richter bei den Gerichten der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit in dieser Eigenschaft an der Wahl von gesetzlich 

für sie vorgesehenen Ausschüssen oder an den Sitzungen solcher Ausschüsse teilnehmen (§§ 29, 38 des Arbeitsgerichtsgesetzes, §§ 23, 

35 Abs. 1, § 47 des Sozialgerichtsgesetzes). 

§ 16 Entschädigung für Zeitversäumnis 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 6 Euro je Stunde. 

§ 17 Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung 

Ehrenamtliche Richter, die einen eigenen Haushalt für mehrere Personen führen, erhalten neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche 

Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung von 14 Euro je Stunde, wenn sie nicht erwerbstätig sind oder wenn sie teilzeitbeschäftigt 

sind und außerhalb ihrer vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit herangezogen werden. Ehrenamtliche Richter, die ein Erwerbsersatz-

einkommen beziehen, stehen erwerbstätigen ehrenamtlichen Richtern gleich. Die Entschädigung von Teilzeitbeschäftigten wird für höchstens 

zehn Stunden je Tag gewährt abzüglich der Zahl an Stunden, die der vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit entspricht. Die Entschä-

digung wird nicht gewährt, soweit Kosten einer notwendigen Vertretung erstattet werden. 

§ 18 Entschädigung für Verdienstausfall 

Für den Verdienstausfall wird neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche Entschädigung gewährt, die sich nach dem regelmäßigen 

Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge richtet, jedoch höchstens 24 Euro je Stunde be-

trägt. Die Entschädigung beträgt bis zu 46 Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 20 Tagen heran-

gezogen oder innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen an mindestens sechs Tagen ihrer regelmäßigen Erwerbstätigkeit entzogen werden. Sie 

beträgt bis zu 61 Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 50 Tagen herangezogen werden. 
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2. Abkürzungen  

AiB Arbeitsrecht im Betrieb  

AP Arbeitsrechtliche Praxis  

ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz  

AZR Aktenzeichen für Revisionen 

BAG Bundesarbeitsgericht  

BB Betriebsberater  

BGB Bürgerliches Gesetzbuch  

BSG Bundessozialgericht  

BSGE Entscheidungssammlung des Bundessozialgerichts  

DB Der Betrieb  

DRiG Deutsches Richtergesetz  

GG Grundgesetz  

GVG Gerichtsverfassungsgesetz  

LAG Landesarbeitsgericht  

Rn Randnummer  

RZ Randzeichen  

SGB Sozialgesetzbuch  

SGG Sozialgerichtsgesetz  

SozR Sozialrecht (Entscheidungssammlung)  

ZPO Zivilprozessordnung  
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